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Deutsche Milchindustrie in Zahlen 2009–2015

Produktion von Milcherzeugnissen (1.000t)
Erzeugnisse 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15:14 in %

Konsummilch (abgepackt bis 2 Liter) 5.275 5.238 5.154 5.059 5.147 5.069 - 1,5

      davon pasteurisierte Milch 1.499 1.513 1.575 1.545 1.637 1.492 - 8,8

      davon H-Milch + sterilisierte 3.776 3.726 3.593 3.386 3.290 3.368 + 2,4

Buttermilch 147 139 143 148 136 129 - 5,2

Milchfrischprodukte 3.008 3.050 2.959 2.968 2.984 3.067 + 2,8

      davon Joghurt 1.686 1.705 1.659 1.662 1.652 1.701 + 3,0

      davon Milchmischgetränke (einschl. Kakao) 488 510 459 465 . . .

Sahne und Sahneerzeugnisse 556 547 542 549 567 566 - 0,0

Butter 449 474 489 482 490 517 + 5,5

Käse 2.358 2.376 2.419 2.440 2.469 2.494 + 1,0

     davon Hart-, Schnitt- und Weichkäse 1.108 1.088 1.095 1.094 1.093 1.112 + 1,7

     davon Pasta Filata 246 270 292 304 327 339 + 3,5

     davon Speisequark und Frischkäse 787 812 822 845 848 844 - 0,4

     davon Schmelzkäse 183 177 165 171 174 173 - 0,6

Dauermilcherzeugnisse 1.237 1.293 1.292 1.263 1.374 1.468 + 6,8

     davon Kondensmilch 420 412 439 400 427 412 - 3,6

     davon Vollmilchpulver und sonstige 155 180 172 197 202 241 + 19,6

     davon Magermilchpulver 259 300 309 317 357 415 + 16,1

     davon Molkenpulver 370 372 372 349 388 401 + 3,2

Quelle: BLE, MIV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Umsatz in Mrd. Euro (mit Speiseeis) 
Umsatz in Mrd. Euro (ohne Speiseeis)

20,033 
18,722

21,658 
20,515

24,211 
23,128

24,033 
22,918

26,744 
25,531

27,203
26,164

23,739 
22,619

Exportwert in Mrd. Euro (ohne Speiseeis) 4,101 4,123 5,869 5,828 6,436 7,036 6,415

Anzahl der1)

Unternehmen 146
145 144 145 142 149 148

Betriebsstätten
Beschäftigten 29.352 29.268 29.878 30.506 31.102 33.887 35.163
1) Bis einschließlich 2008 Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten, seit 2009 Betriebe mit mind. 50 Beschäftigten.

Erzeugerbereich

Milchkuhhaltungen 95.766 91.550 87.162 82.865 79.537 76.469 73.255

Milchkuhbestand in Deutschland (in Mio. Stk.) 4,17 4,18 4,19 4,19 4,27 4,30 4,28

durchschnittlicher Milchertrag (kg je Kuh p.a.) 6.977 7.080 7.240 7.280 7.352 7.541 7.628

Kuhmilcherzeugung insgesamt (1.000 t) 29.199 29.629 30.336 30.506 31.374 32.395 32.685

Milchanlieferung an Molkereien (Erzeugerstandort, 1.000 t) 28.248 28.655 29.339 29.712 30.315 31.389 31.483

Fettgehalt der Milch (%) 4,15 4,16 4,13 4,13 4,12 4,08 4,09

durchschn. Erzeugerpreis ab Hof (pro 100kg), 3,7 % Fett, 3,4 % Eiweiß in Euro 24,08 30,09 . . . . .

durchschn. Erzeugerpreis ab Hof (pro 100kg), 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß in Euro 30,83 34,83 31,99 37,51 37,58 29,29

Pro-Kopf-Verbrauch (kg)*

Konsummilch (abgepackt) 54,1 53,5 54,8 54,6 54,7 56,3 54,0

Sauermilch- u. Milchmischgetränke 29,5 29,8 30,9 29,3 29,7 29,9 30,2

     davon Joghurt 17,4 17,8 18,5 17,9 17,1 17,0 17,0

Sahne und Sahneerzeugnisse 5,9 5,7 5,8 5,7 5,6 5,8 5,9

Butter 5,7 5,7 6,1 6,2 6,2 5,7 6,0

Käse 22,9 23,5 24,3 24,3 24,4 24,1 24,5

     davon Hart-, Schnitt-, Weichkäse 10,7 11,2 10,7 11,6 11,5 11,1 11,4

     Pasta Filata 3,4 3,4 3,7 3,9 4,1 4,5 3,1

     davon Speisequark und Frischkäse 6,7 6,7 6,8 6,9 6,8 6,4 8,1

     davon Schmelzkäse 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
*ab 2011 berechnet auf Grundlage der Bevölkerungsdaten laut Zensus 2011.

Angelieferte Milchmenge (von deutschen Erzeugern)

insgesamt (Mio. t) 28,2 28,7 29,3 29,7 30,3 31,4 31,5
1) Erhebung der Außenhandelsdaten für Frischkäse und Mozzarella ab 2015 geändert; daher mit Vorjahren nicht vergleichbar. Quelle: Stat. Bundesamt, BMEL, BLE, ZMB, MIV

Wirtschaftliche Bedeutung der Milchindustrie in Deutschland
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Milchwirtschaft auf einen Blick  Wirtschaftliche Bedeutung der Milchindustrie in Deutschland
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Zum Geleit

der Milchmarkt bleibt volatil, da helfen auch keine Aktionen der Politik. Vielleicht ist das das Marktfazit 
des Jahres 2016. 

Tatsächlich hat der Milchpreis für unsere Milcherzeuger existenzbedrohende Größenordnungen an-
genommen. Nach zwei guten Jahren 2013 und 2014 fielen die Milchpreise 2015 und 2016 auf ein 
besorgniserregendes Niveau. Brüssel steuerte mit dem Sicherheitsnetz der Intervention dagegen. Der 
Handel nutzte seine Chance und bietet den europäischen Verbrauchern sehr günstig Milchprodukte an. 
Wertschöpfung und Wertschätzung sehen anders aus. 

Andererseits reagiert der Markt: Die Milchanlieferung geht weltweit zurück und einige Preise haben 
sich bereits erholt.

Die Politik in Zusammenarbeit mit dem Kartellamt hinterfragt unser Geschäftsmodell, das der Genos-
senschaften und das der Privatmolkereien. Andienungspflicht und Abnahmegarantie sollen nach Aussa-
gen von wenigen wegfallen. Landwirte sehen das nüchterner: Bei wichtigen Abstimmungen fallen die 
neuen Pläne regelmäßig durch. Man bleibt beim alten System und hofft auf bessere Preise.

Auch 2015/2016 blieb der Milchsektor von Lebensmittelskandalen verschont. Das ist der guten Quali-
tätsarbeit unserer Unternehmen und der ihnen angeschlossenen Milcherzeuger zu verdanken. 
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Die Produktqualität stimmt also, der Verbraucher hinterfragt nun verstärkt die Produktionsbedingun-
gen auf den Höfen. Der MIV hat zusammen mit vielen anderen ein Nachhaltigkeitsprogramm auf die 
Beine gestellt, welches in einer Pilotphase für drei Jahre bundesweit getestet wird. Ich wünsche dem 
System einen guten Start!

Die Weltpolitik ist weiter instabil. Terrorismus, Anarchie und Nationalismus in einigen Ländern stellen 
keine gute Grundlage für Geschäfte dar. Dennoch müssen wir uns zurechtfinden. Der Export unserer 
Produkte ist notwendig. In Europa hat viele der Brexit überrascht. Unsere britischen Kollegen überlegen 
gerade die Folgen. Vielleicht hätte man die Diskussion etwas früher führen müssen? Auswirkungen auf 
den Milchsektor sind nicht ausgeschlossen!

Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten, insbesondere aber meinen ehrenamtlich tätigen Vorstands-
kollegen. Nur gemeinsam wird die Branche es weiterhin schaffen, den Herausforderungen der Zukunft 
zu begegnen. Und dafür steht der Milchindustrie-Verband an Ihrer Seite!

Peter Stahl
Vorsitzender

Zum Geleit

Mitglieder des MIV-Vorstandes und Gäste bei der Sommer-Sitzung in Heilbronn
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Agrarpolitik und Markt

günstige wirtschaftliche rahmen- 
bedingungen

Die Milchwirtschaft in Deutschland konnte 2015 
unter vergleichsweise günstigen gesamtwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen arbeiten. Die 
Bevölkerung in Deutschland ist in dem Jahr er-
neut gewachsen, voraussichtlich sogar etwas stär-
ker als im Vorjahr mit einer Zunahme von damals 
0,5 %. Damit nimmt die Anzahl der Konsumenten 
zu. Gleichzeitig ist auch die Erwerbstätigkeit ge-
stiegen. Die Arbeitslosenquote sank weiter und lag 
im Jahresdurchschnitt bei 6,4 %. Durch die zuneh-
mende Beschäftigung stiegen die Realeinkommen 
der Haushalte und der private Konsum entwickel-
te sich dynamisch. Sinkende Energiepreise setzten 
zudem Kaufkraft für andere Verwendungszwecke 
frei.  

Milchanlieferung kaum gestiegen

Im Jahresdurchschnitt von 2015 ist die Milchanlie-
ferung der deutschen Erzeuger im Gegensatz zur 
expansiven Entwicklung in den Vorjahren kaum ge-
stiegen. Sie erhöhte sich um 0,3 % auf 31,5 Mio. t. 
Im Jahresverlauf war die Entwicklung allerdings 
unterschiedlich. In den ersten vier Monaten von 
2015 hat sich das Milchaufkommen aufgrund der 
hohen Quotenausnutzung unter dem Vorjahres-
niveau bewegt. Nach dem Auslaufen der Quoten 
zum 31. März 2015 wurde wieder zunehmend 
mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum. 
Am stärksten wurde die Vorjahreslinie im vierten 
Quartal überschritten. Ein überdurchschnittliches 
Wachstum war in Niedersachsen und in den neu-
en Bundesländern festzustellen. In Süddeutschland 
lag das Milchaufkommen leicht unter dem Vorjah-
resniveau. In der EU insgesamt ist das Milchauf-

Jahresrückblick 2015

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

2014 2015 2016

EU-28: Milchanlieferung
Mio. Tonnen, Tagesdurchschnitt

Quelle: ZMB, Eurostat,  Nationale Statistiken© ZMB GmbH

2015 kam es am Milchmarkt in Deutschland und weltweit zu einer deutlichen Preisabschwächung. Durch 
die vergleichsweise hohen Milchpreise der Vorjahre war die Erzeugung stimuliert worden. Das Wachstum 
des weltweiten Handels mit Milcherzeugnissen wurde 2015 unterbrochen. Hier hinterließen der wiederum 
verlängerte russische Importstopp und Chinas Kaufzurückhaltung Spuren. Die Preise für Standardkäse-
sorten und Magermilchpulver gaben deutlich nach, während sich die Preise für Butter besser behaupten 
konnten. Erstmals seit 2009 musste der Markt für Magermilchpulver durch die Intervention entlastet 
werden. Die Milchauszahlungspreise sanken im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Viertel.
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Agrarpolitik und Markt

kommen 2015 stärker gestiegen als in Deutsch-
land. Insbesondere in den Niederlanden und Irland 
waren massive Steigerungen seit dem Ende der 
Quotenregelung zu beobachten. 

Milchkuhbestand leicht gesunken

Die Zahl der Milchkühe in Deutschland hat 2015 
erstmals wieder leicht abgenommen, nachdem sie 
mehrere Jahre in Folge gestiegen war. Im Mai 2015 
wurden mit 4,29 Mio. Kühen 0,6 % weniger Tiere 
gezählt als im Vorjahr um die gleiche Zeit. In den 
neuen Bundesländern hat die Zahl der Milchkühe 
um 0,3 % zugenommen, während sie in den alten 
Bundesländern im Schnitt um 0,8 % gesunken ist. 
Weiter fortgesetzt hat sich der Strukturwandel. 
Im Mai 2015 hat die Zahl der Milchkuhhaltungen 
erstmals die Marke von 75.000 unterschritten. Mit 
74.762 lag die Zahl der Ställe um 3,7 % niedriger 
als ein Jahr zuvor. Innerhalb der letzten fünf Jahre 
hat sich die Zahl der Haltungen um 20 % verrin-
gert. Im Schnitt wurden im Mai 2015 57,3 Kühe 
gehalten. Fünf Jahre zuvor lag der Durchschnitts-
bestand noch bei 44,7 Kühen. 

Quotenära endete mit hohen Überlie-
ferungen

Am 31. März 2015 lief die Milchquote nach 31-jäh-
riger Anwendung aus. Für das letzte Quotenjahr 
wurden Überlieferungen und damit Strafzahlun-
gen in Rekordhöhe fällig. In Deutschland wurden 
die Anlieferungsquoten um 1,11 Mio. t überliefert 
und damit stärker als je zuvor. Für die Überschrei-
tungen mussten die deutschen Erzeuger insgesamt 
Strafzahlungen von 309 Mio. Euro leisten, was 
ebenfalls einen Rekordwert darstellt. Der Saldie-
rungssatz für die Bundessaldierung lag mit 21 % 
deutlich niedriger als in den Vorjahren, so dass 
auch die individuelle Belastung der Überlieferer 
größer ausfiel als zuvor. 
Auch in der EU insgesamt wurden weit höhere Su-
perabgaben als in den Vorjahren fällig. Für das fina-
le Quotenjahr 2014/15 mussten Milcherzeuger aus 
zwölf EU-Staaten 818 Mio. EUR Strafzahlungen für 
Quotenüberlieferungen von insgesamt 2,94 Mio. t 
Milch leisten. Die höchsten Superabgaben entfielen 

Milchproduktion in Mio. t (2015)

Milchproduktion in Mio. t

Quelle: Thünen-Institut für Betriebswirtschaft (2016) auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamts, BLE (2015)
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Agrarpolitik und Markt

mit einem Anteil von 38 % auf Deutschland. Die 
nächstgrößeren Zahler waren die Niederlande und 
Polen.

Weniger Milchgeld

Nach zwei Rekordjahren sind die Milcherzeuger-
preise 2015 deutlich gesunken und haben erstmals 
seit 2009 die Marke von 30 Cent unterschritten. 
Im Durchschnitt von 2015 lagen sie für Milch mit 
4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß bei 29,29 Cent pro Ki-
logramm. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr 
einen Rückgang um 8,3 Cent bzw. 22 %. 

Der Produktionswert Milch dürfte damit voraus-
sichtlich noch leicht über 9 Mrd. EUR gelegen ha-
ben, nachdem er sich im Vorjahr auf 12,1 Mrd. EUR 
belaufen hatte. Von der Marktentwicklung abge-
koppelt haben sich 2015 die Erzeugerpreise für 
Bio-Milch, die lediglich leicht nachgegeben haben 
und sich gegen Jahresende sogar über dem Vorjah-
resniveau bewegten. 
Die Abgabepreise für Milchprodukte sind 2015 in 
allen Produktkategorien gesunken. Bei Butter war 
der Preisrückgang mit durchschnittlich etwa 11 % 
am schwächsten ausgeprägt. Die Notierungen für 
Magermilchpulver sanken im Schnitt etwa um 
30 %, die für Vollmilchpulver um 23 %. Molken-
pulver in Futtermittelqualität gab um 27 % nach. 
Standard-Schnittkäse wurde um 23 % niedriger 
notiert als im Vorjahr. 

Die Kosten für Betriebsmittel haben sich 2015 wie 
bereits im Vorjahr vergleichsweise moderat entwi-
ckelt und lagen weiterhin niedriger als 2013. Nach-
gegeben haben vor allem die Preise für Energie.

Weltmarktpreise weiter nachgegeben

2015 war der Milchmarkt weiter von der Lage am 
Weltmarkt beeinflusst. Nachdem die Weltmarkt-
preise bereits 2014 deutlich nachgegeben hatten, 
ist 2015 im Schnitt eine weitere Abschwächung 
eingetreten, auch wenn im Jahresverlauf kurzfris-
tige Schwankungen zu beobachten waren. 
Die Preise für Voll- und Magermilchpulver am 
Weltmarkt sind auf den tiefsten Stand seit 2009 
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Agrarpolitik und Markt

gesunken. Im Vergleich etwas besser behaupten 
konnten sich die Butterpreise. Bereits 2014 hatte 
sich abgezeichnet, dass die Nachfrage aus China 
und Russland, den beiden größten Importeuren der 
Welt, zurückgeht, auch wenn die Importe Chinas 
im Kalenderjahr 2014 noch ein Allzeithoch erreicht 
hatten. 2015 sind die Importe Chinas unter das Ni-
veau von 2013 zurückgefallen. Russland hat insge-
samt vor allem weniger Käse und Butter importiert. 
Aus der EU waren 2015 kaum Exporte nach Russ-
land möglich. Der Welthandel insgesamt ist 2015 
entgegen dem langjährigen Trend nicht gewach-
sen, sondern etwas geschrumpft. Er ist weniger 
stark zurückgegangen als die Importe Russlands 
und Chinas, da eine Vielzahl von anderen Ländern 
höhere Einfuhren getätigt haben. Allerdings konn-
ten in Russland und China in der Vergangenheit oft 
überdurchschnittliche Preise erzielt werden.

Mehr Magermilchpulver exportiert

Deutschlands Exporte von Milchprodukten haben 
sich 2015 unterschiedlich entwickelt. Mehr expor-
tiert wurde an abgepackter Milch und Sahne, Ma-
germilchpulver, Vollmilchpulver, Frischprodukten, 
Butter, Kasein und Laktose. Teilweise waren aber 
auch Einbußen zu verzeichnen wie bei Kondens-
milch und Milchkonzentraten, Molkenpulver und 
Naturjoghurt. Marginal gestiegen sind die Käseex-
porte, die allerdings an den steigenden Trend der 
Vorjahre nicht anknüpfen konnten. Die Käseexpor-
te nach Drittländern insgesamt konnten aber trotz 
des Verlustes des russischen Marktes im Vergleich 
zum Vorjahr um 3,9 % gesteigert werden. Ein 
Rückgang war allerdings in Italien, dem traditio-
nell größten Exportmarkt für deutschen Käse, zu 
beobachten. Weiter erfolgreich war die deutsche 
Milchwirtschaft mit dem Export von abgepackter 
Trinkmilch auf den Weltmarkt. Die Exporte nach 
China stiegen erneut deutlich, und zwar um 63 %. 

Auf der Importseite waren bei Käse, Butter, Milch-
pulver, loser und abgepackter Milch sowie bei Ka-
sein Steigerungen zu beobachten. Zurückgegan-
gen sind hingegen die Einfuhren von Butterfett, 
Molkenpulver, Kaseinat sowie Kondensmilch und 
Konzentrat. 
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käsekonsum gestiegen

Der Konsum von Käse ist 2015 in Deutschland wei-
ter gestiegen. Darauf deuten die Daten aus dem 
Nielsen-Handelspanel hin, die einen Anstieg der 
Abverkäufe von Selbstbedienungsware um 5,1 % 
ausweisen. Die Käseproduktion ist im Vergleich 
zum Vorjahr moderat um 1,1 % ausgeweitet wor-
den. Gewachsen ist vor allem die Herstellung von 
Pasta-Filata-Käse, die um 3,5 % zugenommen hat. 
Die Produktion von Schnittkäse nahm lediglich um 
0,2 % zu, während die von Frischkäse um 0,4 % 
eingeschränkt wurde. Die Käsepreise haben im 
Vergleich zum Vorjahr, was Standard-Schnittkäse 
betrifft, deutlich nachgegeben. Sie sind auf den 
niedrigsten Stand seit 2009 gesunken. Aufgrund 
des russischen Importstopps und deutlicher Pro-
duktionsausweitungen in den benachbarten Nie-
derlanden war am EU-Binnenmarkt ein verstärkter 
Wettbewerb festzustellen. 

konsummilchmarkt leicht geschrumpft

Der Markt für Konsummilch in Deutschland ist 2015 
trotz der höheren Exporte leicht geschrumpft. Laut 
Meldeverordnung Milch wurden 0,9 % weniger 
Konsummilch hergestellt als im Vorjahr. Wieder er-
holt hat sich die Produktion von Frischprodukten, 
die um 2,4 % gestiegen ist. Die Erlöse für Konsum-
milch sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls ge-
sunken. Sie gaben ab Mai zunächst nach und sind 
ab Oktober wieder etwas gestiegen, um dann im 
Frühjahr 2016 deutlich nach unten zu gehen.

Mehr Butter produziert

Der Buttermarkt in Deutschland ist 2015 wieder 
leicht gewachsen. In den ersten drei Quartalen 
wurden im Schnitt 3,1 % mehr Butter produziert 
als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz im Lebens-
mitteleinzelhandel hat sich ebenfalls leicht posi-
tiv entwickelt. Laut Nielsen-Handelspanel wurden 
2,9 % mehr Butter eingekauft als im Vorjahreszeit-
raum. Hinzu kam ein vermehrter Absatz an Misch-
fetten, für deren Produktion ebenfalls Milchfett 
benötigt wird. Die Butterpreise haben 2015 zwar 
nachgegeben, sich aber im Vergleich besser be-
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haupten können als die Preise für Milchpulver und 
Käse. Sie sanken im Schnitt um etwa 12 %. 

Milchpulver erneut schwächer
Die Exporte von Magermilchpulver auf den Welt-
markt konnten 2015 weiter gesteigert werden. So-
wohl Deutschland als auch die EU insgesamt haben 
erneut höhere Mengen exportiert als im Vorjahr. 
Dennoch war der Markt nicht ganz im Gleichge-
wicht, zumal die Produktion deutlich gestiegen ist. 
In Deutschland wurden mit 408.500 t Magermilch-
pulver 51.000 t mehr produziert als im Vorjahr und 
die höchsten Mengen seit 1993. 

Erstmals seit 2009 wurde die Intervention zur 
Marktentlastung in Anspruch genommen. In der 
EU wurden 2015 insgesamt 40.280 t für die Inter-
vention angemeldet, davon 1.370 t aus Deutsch-
land. Gleichzeitig wurde auch die Private Lager-
haltung von Magermilchpulver weiter genutzt. Am 
Jahresende beliefen sich die Bestände in der Pri-
vaten Lagerhaltung in der EU auf 32.935 t. Davon 
entfielen 6.604 t auf Deutschland. Die Preise für 
Magermilchpulver haben 2015 nach einem Rück-
gang im Vorjahr weiter nachgegeben. Sie sanken 
im Jahresschnitt um etwa 30 %. Im Vergleich zu 
2013 beläuft sich der Rückgang auf etwa 40 %. 

Weiter gesunken sind auch die Preise für Vollmilch-
pulver. Die Notierung gab im Jahresschnitt um 
23 % nach und damit weniger stark als die für Ma-
germilchpulver. Die Produktion von Vollmilchpul-
ver in Deutschland stieg um 6,6 %. Die EU konnte 
ihre Exporte auf den Weltmarkt 2015 insgesamt 
trotz des schwierigen Marktumfeldes stabil halten. 

Deutlich nachgegeben haben 2015 auch die Prei-
se für Molkenpulver. Nachdem sie 2014 noch an-
nährend stabil geblieben waren, gaben die Preise 
für Futtermittelware 2015 im Schnitt um rund 
230 Euro pro Tonne nach. Etwas schwächer war der 
Preisrückgang bei Lebensmittelware ausgeprägt, 
wenngleich hier von uneinheitlichen Preisentwick-
lungen berichtet wurde. Unter Druck geraten sind 
auch die Erlöse für Molkenderivate. Damit hat die 
Molkenverwertung insgesamt deutlich nachgege-
ben, was die Käsereiverwertung zusätzlich zu den 
schwachen Käsepreisen geschmälert hat.
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Mehr Export für weniger geld/  
zu geringeren Preisen

Das Jahr 2016 startete mit denselben schwächeren 
Tendenzen für die deutsche Milchindustrie wie das 
Jahr 2015. Insbesondere das Hauptexportprodukt 
Käse enttäuschte zunächst und erreichte im Feb-
ruar sogar einen Rückstand von 5,4 % zum Vorjahr, 
und das bei einem bereits schwachen Ergebnis im 
Vorjahr (- 4,3 % ggü. 2014). Doch die deutschen 
Molkereien waren nicht tatenlos: Im Laufe der 
ersten fünf Monate 2016 konnte der Rückstand 
wieder aufgeholt werden und im Mai erreichten 
die Käseausfuhren wieder ein Plus von 4,5  % im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was einen neu-
en Spitzenwert für den Zeitraum Januar bis Mai 
darstellt. Aber neben der per se guten Nachricht, 
bleibt nicht zu vergessen, dass die Mengenent-
wicklung die eine Seite der Medaille ist. Umsatz-
seitig dürfte die Entwicklung weit weniger positiv 
verlaufen und dies gilt nicht nur für den Export 
von Käse. Der Preisverfall an den Weltmärkten auf-
grund der hohen weltweiten Milchmenge spricht 
für sich. So gab es beispielsweise bei einigen Kä-
sesorten laut Statistischem Bundesamt alleine im 
Mai einen Mengenzuwachs von über 30 %, bei 
gleichzeitiger Verringerung des Durchschnittsprei-
ses je Kilogramm von 20 % und mehr. Bei Butter 
waren es 37 % Mengenrückgang und 10 % Wert-
verlust beim Durchschnittspreis je Kilogramm.

Die Ausfuhrmengen von Käse innerhalb der EU 
konnten um 3,6 % gesteigert werden und beliefen 
sich bis einschließlich Mai auf 450.400 t. Bezogen 
auf die Produktion im selben Zeitraum, gingen fast 
50 % des deutschen Käses in den Export, fast 9 % 
davon in Drittländer. Besonders aktiv aber waren 
die Molkereien im Drittland. Hier konnte anders als 
im Vorjahr in den ersten fünf Monaten des lau-
fenden Jahres ein deutlicher Mengenzuwachs von 
15 % auf 43.500 t erzielt werden. Rund 24.000 t 
entfielen auf die sechs wichtigsten Drittlandsdes-
tinationen. So fragte die Schweiz, weiterhin auf 
der Spitzenposition, 4 % mehr Käse nach. Auch die  
Lieferungen nach Japan (+9 %), in die USA (+13 %) 
und nach Südkorea (+7 %) erhöhten sich. Wichti-
ge Länder aus der Region Naher Osten/ Nordafrika 
waren - ähnlich wie im Vorjahr - Saudi-Arabien, 
das die eingeführte Menge mehr als verdoppelt 

hat (2.200 t, +136 %) und Libyen (1.200 t, +7 %), 
gefolgt von Algerien, Ägypten und den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten, die je zwischen 600-
700 t liegen. Marokko (680 t) ist das einzige Land 
in dieser Region, das einen deutlichen Rückgang 
von 30 % verzeichnet. 2013 wurden im genannten 
Zeitraum 19.000 t Käse nach Russland ausgeführt. 
Die Zahl der Destinationen für einen alternativen 
Export hat sich nur leicht erhöht, vielmehr wurden 
bestehende Kontakte ausgebaut.
China bleibt im Segment Trinkmilch und Rahm 
(Kleinpackungen bis 2 Liter) mit über 96.000 t 
absoluter Spitzenreiter im Drittlandsgeschäft für 
Deutschland. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
konnte die Menge um 40 % gesteigert werden, 
während die Nachfrage nach Molkenpulver (-21 %) 
und Magermilchpulver (-15 %) hinter den Erwar-
tungen zurückblieb. 

Die deutschen Exporte an Milch und Rahm (Klein-
packungen bis 2 Liter) insgesamt erreichten im 
Zeitraum Januar bis Mai 2016 über 430.000 t, da-
von über 150.000 t in Drittländer und davon wie-
derum 96.000 t nach China. Bei einer Produktion 
an Konsummilch von rund 2 Mio. t im selben Zeit-
raum machten die Exporte in Drittländer 7 % und 
die nach China bereits rund 5 % der Produktion 
aus.

Die Hoffnungen auf einen neuen Absatzmarkt im 
Iran erfüllten sich bisher nicht. Der Iran gestaltet 
sich noch ausgesprochen schwierig, angefangen 
bei den Strukturen des Einzelhandels als Kon-
traktpartner bis hin zu den Zahlungs- und Versi-
cherungsmodalitäten. Lediglich Butter konnte im 
aktuellen Jahr bis Mai eine Absatzsteigerung von 
200 t auf 1.000 t verzeichnen. Im gesamten Jahr 
2015 wurden 800 t Butter aus Deutschland in den 
Iran verkauft, 2014 waren es insgesamt 1.500 t. 
Der Iran war so der zweitwichtigste Abnehmer von 
deutscher Butter nach Japan, das seine Import-
menge für deutsche Ware auf 1.200 t verdoppelt 
hat. Südkorea und die USA, auf Platz drei und vier, 
haben prozentual zwar die Mengen gesteigert, lie-
gen aber beide bei rund 800 t. Ebenfalls erhöhte 
Nachfragen gab es aus Ägypten, Marokko und Ma-
zedonien. Saudi-Arabien, die Türkei, Singapur und 
Taiwan reduzierten die Mengen. Den deutschen 
Molkereien hat im Segment Butter das sehr gute 
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Drittlandsgeschäft geholfen, die Verluste etwas zu 
mindern. Die Exporte konnten um 50 % auf 7.500 t 
bis Mai 2016 gesteigert werden. Innerhalb der EU 
hingegen gingen die Warenbewegungen um 10 % 
auf 54.000 t zurück. Berücksichtigt werden muss 
aber, wie oben bereits ausgeführt, der geringere 
Durchschnittspreis je Kilogramm Ware.

Der Handel mit deutscher Kondensmilch/Milchkon-
zentrat hat sich in Richtung Drittländer halbiert. 
Zwar konnten gleichzeitig die Mengen im EU-Han-
del wieder um 6,5 % erhöht werden, insgesamt 
bleibt aber ein Verlust von 13 % gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum. Die größten Einbußen gab es 
bei den beiden wichtigsten Partnern im Drittland. 
Saudi-Arabien hat die deutschen Importe fast hal-
biert auf 8.000 t und Libyen führte mit 3.700 t so-
gar nur noch rund ein Sechstel der Vorjahresmenge 
ein. Die wichtigsten Ausfuhrländer innerhalb der 
EU waren Polen, die Niederlande und Griechen-

land, wobei nur Polen eine Steigerung von 10.000 t 
auf 26.000 t zeigt.

Beim Import der Drittländer von Vollmilch- und 
teilentrahmten Milchpulver hat der Oman (2.300 t) 
die überraschende Führung aus dem Vorjahr an 
die Vereinigten Arabischen Emirate für die ersten 
fünf Monate 2016 abgegeben (3.120 t). Diese sind 
damit zur zweitwichtigsten Destination insgesamt 
gleich nach Italien (3.600 t) aufgestiegen. Das sehr 
gute Drittlandsgeschäft konnte für diese Milchpul-
versorten die verlorenen Mengen innerhalb der EU 
ausgleichen, sodass die Vorjahresmengen erreicht 
wurden. Bei Magermilchpulver war es genau anders 
herum. Die erhöhten Mengen in die EU glichen die 
Verluste in den Drittländern aus. Dies ist insbeson-
dere den erhöhten Mengen in die Niederlande zu 
verdanken, die bis Mai 2016 45.000 t Magermilch-
pulver aus Deutschland eingeführt haben. Von den 
wichtigsten Drittlandsdestinationen Ägypten, Phi-
lippinen, China und Saudi-Arabien haben nur die 
Philippinen die Mengen gesteigert und sind nun 
nach Ägypten zweitwichtigster Nachfrager für 
deutsches Magermilchpulver.

Was bringt 2016?

Ende 2015 war absehbar, dass sich die Marktlage in 
den ersten Monaten von 2016 schwierig gestalten 
wird. Der verstärkte Anstieg der Milchanlieferun-
gen, der gegen Jahresende 2015 zu beobachten 
war, konnte sich zunächst noch fortsetzen. In Folge 
dessen sind die Erlöse am Milchmarkt in den ers-
ten Monaten von 2016 auf teilweise ungekannte 
Tiefststände gesunken. 
Seitdem das Milchaufkommen in der EU nun aber 
unter den Erwartungen liegt und die Intervention 
den Eiweißmarkt entlastet, hat der Angebotsdruck 
zunehmend nachgelassen. Trotzdem haben Pro-
duktionsrückgänge auf der Südhalbkugel bislang 
nicht ausgereicht, um eine Ausgewogenheit zwi-
schen Angebot und Nachfrage herbeizuführen. Die 
Nachfrage aus China hat sich zwar stabilisiert, aber 
ist dennoch von der Spitze, die zwischen Mitte 
2013 und Anfang 2014 zu beobachten war, weit 
entfernt. Die Importe Russlands sind aufgrund 
des neuerlich verlängerten Importstopps und der 
schwachen Wirtschaftsentwicklung anhaltend re-
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duziert. Die Ölpreise haben sich von ihrem Tiefst-
stand etwas erholt, bleiben aber im Vergleich zu 
ihrem hohen Niveau zwischen Anfang 2011 und 
Herbst 2014 mehr als halbiert. Damit ist die in-
ternationale Nachfrage weiterhin bestenfalls sta-
gnierend. Vom Weltmarkt erhält der europäische 
Binnenmarkt also nach wie vor kaum Rückenwind. 

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen konn-
te die EU ihre Marktanteile am Weltmarkt in den 
ersten Monaten von 2016 etwas ausbauen. Das 
Angebotswachstum der Exportländer hat seit dem 
2. Quartal 2016 nachgelassen, was eine Entspan-
nung der Marktlage eingeleitet hat. 

Am Milchmarkt in der EU ist eine Befestigung 
eingetreten. Die erheblichen Mengen an Mager-
milchpulver, die durch die Intervention aus dem 
Markt genommen wurden, zeigen eine stabilisie-
rende Wirkung. Der Käsekonsum am Binnenmarkt 
scheint wieder stärker zu wachsen. Mit dem saiso-
nalen Rückgang der Milchanlieferung, der stärker 
ausgeprägt ist als in den Vorjahren, haben die Prei-
se am Spotmarkt sowie für Butter und Käse deut-
lich angezogen. Dies wird sich stabilisierend auf die 
Milchpreise auswirken, allerdings in begrenztem 
Umfang, da umfangreiche Mengen in längerfristi-
gen Kontrakten gebunden sind. Ab Herbst dürften 
diese im Schnitt wieder leicht anziehen, mit aller-
dings regionalen Unterschieden. Die Chance auf 
eine stärkere Erholung besteht im weiteren Jah-
resverlauf, wenn vermehrt langfristige Kontrakte 
auslaufen.

Brexit: Folgen für die Milchwirtschaft?
Die Briten haben in einer Volksabstimmung mit 
knapper Mehrheit ihrer Regierung empfohlen, den 
Austritt aus der Europäischen Union zu beantra-
gen. Großbritannien war ein Nettozahler in das 
EU-Budget und ein Nettoimporteur, was Milcher-
zeugnisse angeht. Die Folgen für die Milchwirt-
schaft sind schwer abzuschätzen. Zunächst muss 
entschieden werden, wie die Handelsströme nach 
einem Austritt gestaltet werden. Beobachter ge-
hen davon aus, dass auch im Bereich der land-
wirtschaftlichen Produkte ein Freihandel bestehen 
bleibt, was der MIV begrüßen würde. Die Außen-
handelsbeziehungen der EU und auch des VKR ge-
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genüber Drittländern müssen überarbeitet werden. 
England wird seine eigenen Abkommen schließen 
müssen und wird nicht direkt von den Freihandels-
abkommen der alt-EU profitieren können.

Das VKR ist aus langer Tradition den Neuseelän-
dern eng verbunden. Ozeanien fordert schon lan-
ge ein Freihandelsabkommen mit der EU, welches 
auf bäuerlicher Seite bisher – mit guten Gründen 
– abgelehnt wurde. Das VKR wird sich nun nati-
onal mit dieser Frage auseinandersetzen müssen 
und die alte Freundschaft kann dann sehr schnell 
zum Freihandel führen. Die EU in ihrer neuen Zu-
sammensetzung wird ebenfalls zum Thema bera-
ten. Die Wissenschaft verweist auf den schwierigen 
Einfluss eines möglichen Freihandelsabkommens 
mit Ozeanien insbesondere im Milchsektor.

Milchpolitik wird diskutiert
Die Ausarbeitung „Möglichkeiten für die Anpas-
sung der Milcherzeugung an die Bedarfsentwick-
lung“ beginnt mit den Sätzen „In jüngster Zeit ist 
die Situation auf dem X-Milchmarkt zunehmend in 
das öffentliche Bewusstsein gerückt. Während der 
Verbrauch von Milch und Milcherzeugnissen nahe-
zu stagniert, steigen die Milcherzeugung und noch 
stärker die Milchanlieferungen.“ Man könnte mei-
nen, ein aktueller Artikel zur Marktsituation. Falsch, 
mit diesen Worten beginnt eine Studie der BLE, ver-
öffentlicht im Dezember 1967 und das X steht noch 
für EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft). In 
diesem Papier geht es um Richtpreise (41,2 Pfennig/
kg bei 3,7 % Fett), Intervention, Kontingentierung, 
Subventionen und Stützungsmaßnahmen und de-
ren Auswirkungen auf den Milchmarkt und auch die 
Gesamtwohlfahrt. Schon damals dachte Politik dar-
über nach, welche Auswirkungen die Steuerung von 
Mengen nach sich ziehen.

Zwischenzeitlich wurde 1984 unter viel Diskussion 
die Milchquote als zeitlich begrenzte Maßnahme 
eingeführt – Option Nr. 7 aus dem Papier von 1967. 
Die Erwartungen für stabile und hohe Preise er-
füllten sich nur zum Teil, die Befürchtungen eines 
hohen Verwaltungsaufwandes und fehlender sta-
tistischer Unterlagen („speziell Italien und Frank-
reich“) schon.
In diesem Wissen wurde der Ausstieg aus der 
Milchquote 2003 für das Jahr 2015 beschlossen, 
verbunden mit entsprechenden Maßnahmen in 
der EU-Agrarpolitik und dem Verweis: Obacht, die 

Märkte werden volatiler werden. Die Mehrheiten 
für den Ausstieg aus der Quote waren groß, die 
Diskussion war eingehend und lang.

Inzwischen sind wir sage und schreibe 49 Jahre 
weiter zu dem eingangs erwähnten Papier. Aber 
die aktuellen Diskussionen lassen befürchten, dass 
die Geschichte sich wiederholen soll. Aber wollen 
wir das?

Es stimmt: Die Milchpreise sind gesunken wie 2009, 
die Gründe sind vielfältig und die Intervention 
musste eingreifen. Glücklicherweise hat der Markt 
reagiert: Die Milchanlieferung geht zurück und die 
Preise haben sich stabilisiert, leider noch auf einem 
niedrigen Niveau.

Mittlerweile gibt es nun eine unübersichtliche An-
zahl an Vorschlägen von Politik, Landwirtschaft 
und NGOs, wie diese und folgende Krisen in Zu-
kunft vermieden werden sollen. Viele Vorschläge 
sind gut gemeint, die wenigsten hätten aber bei 
genauerer Betrachtung überhaupt die Chance ei-
ner Umsetzung. 

Wissenschaftler haben sich ebenso an eine Bewer-
tung gemacht und die Vorschläge mehrheitlich 
abgelehnt: Staatliche Mengensteuerungen oder 
Kartellbildungen lehnen sie ab. Dennoch bleibt die 
Politik ambitioniert und es soll geholfen werden. 
Die Agrarministerkonferenz tagte in einer Son-
derkonferenz in Brüssel, das erste Mal außerhalb 
Deutschlands, mit Kommissar Hogan. Eine Mehrheit 
der Landesagrarminister verlangte wie bereits im 
Frühjahr 2016 eine mengenbegrenzende Maßnah-
me seitens Brüssel auf freiwilliger Basis. Außerdem 
möchte man “verpflichtende Milchlieferverträge” 
bei Privatbetrieben und auch Genossenschaften 
mit Garantien über Menge, Preis und Laufzeit so-
wie die „Überarbeitung“ von Andienungspflicht 
und damit auch Abnahmeverpflichtung. Letztere 
sind Grundfesten der genossenschaftlichen Bezie-
hung zwischen Milcherzeuger und Milchverarbei-
ter und werden im Einvernehmen über die Satzung 
geregelt. Selbst das Bundeskartellamt äußert sich 
nun dazu und meint, „der Milchmarkt braucht eine 
wirksame Mengensteuerung.“

Die EU-Kommission startet derweil ihr zweites 
Hilfspaket nach 2015 mit nochmals 500 Mio. €. 
Insgesamt sind in den letzten 12 Monaten da-
mit rund 1 Mrd. € zusätzlich zu den normalen 
Agrarfördermaßnahmen in den Sektor geflossen 
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und hier insbesondere an Milch- und Schweine-
fleischerzeuger. Die anderen gingen leer aus. Geld 
soll es dieses Mal allerdings nur noch geben, wenn 
freiwillige Maßnahmen zur Mengenreduzierung 
vorgenommen werden. Darin erkennt man ein 
Entgegenkommen der Kommission insbesondere 
gegenüber Frankreich und dem auch neuerdings 
einem solchen Anliegen folgenden Deutschland. 
So sollen also 150 Mio. € bzw. 14 € Cent/kg nicht 
gelieferte Milch EU-weit gezahlt werden, wenn in 
einem zukünftigen Referenzzeitraum von 3 Mona-
ten weniger Milch geliefert wird. Das sind weniger 
als 1 % der jährlichen EU-Milchmenge. Die Mit-
gliedstaaten können das Finanzvolumen nochmals 
verdoppeln durch eigene Mittel. Von den übrigen 
350 Mio. € erhält Deutschland rund 58 Mio. € für 
Liquiditätshilfen, ebenfalls zu koppeln an men-
genreduzierende Maßnahmen. Das Prozedere ist 
dabei noch nicht ausdiskutiert, lässt viele Fragen 
und individuelle Optimierungstatbestände offen. 
Angesichts der derzeit diskutierten Vorlaufzeiten 
steht zu befürchten, dass durch die unterschiedli-
chen Ausgangssituationen der Milcherzeuger und 
der EU-Staaten selbst die beabsichtigte Wirkung 
ausbleibt. Nicht zuletzt, da die Märkte sich festi-
gen und die Talsohle bei den Milchpreisen durch-
schritten scheint. Es ist auch der letzte Versuch 
der Kommission; „Mehr Geld gibt es nicht“, lässt 
sich die EU zitieren und macht damit eine „Single- 
Shot-Politik“.

Ganz schön viel in Bewegung also am Milchmarkt. 
Welche Hinweise gibt uns nun die Geschichte? Es 
ist richtig, Optionen zu diskutieren, auf welche Art 
und Weise man auf Volatilität reagieren kann. Ein-
deutiges Fazit ist: Geduld und Weitsicht sind ge-
fragt. In der sozialen Marktwirtschaft regelt sich 
der Markt von allein, Angebot und Nachfrage müs-
sen wieder zueinander finden. Hektische Politik ist 
am Ende meist die schlechteste Alternative. 

Ein weiteres Element der alten Milchreform ist 
die Option auf die Einrichtung eines anerkannten 
Branchenverbandes. Diese Rechtsform umfasst 
nach europäischem Rechtsrahmen mindestens zwei 
Stufen der Kette, immer aber auch die Milcherzeu-
gerseite. In Branchenverbänden können bestimmte 
Fragen gemeinsam entschieden werden und ggf. 
durch allgemeinverbindliche Beschlüsse für ganz 
Deutschland zur Anwendung gebracht werden. Der 
freie Wettbewerb darf jedoch nicht beeinträchtigt 
werden. Die Diskussion um Nutzen, Wirkung und 
Kosten eines solchen Branchenverbandes werden 

weiter diskutiert. Der MIV ist eher skeptisch gegen-
über solchen Überlegungen, die bäuerliche Seite 
fordert jedoch so einen Verband.

Beihilfenrecht Brüssel
Die EU-Kommission hatte Deutschland aufgefor-
dert, bestimmte Beihilfen an Agrarorganisationen, 
die in der Vergangenheit per Umlage nach dem 
Milch- und Fettgesetz finanziert waren, zurückzu-
fordern. Insbesondere handelt es sich um Zuschüs-
se für die Milchgüte-Untersuchungen. Nach ein-
gehender Diskussion hatten sich die betroffenen 
Landesregierungen auf sachgetragene Lösungen 
einigen können. Schwieriger sind die Verhältnisse 
zu beurteilen, unter denen fiskalische Zusatzmittel 
in der Vergangenheit ausgeschüttet wurden. Hier 
droht tatsächlich die Rückforderung gegenüber 
Molkereien. Ein EU-Gerichtsverfahren soll Klarheit 
schaffen.

Milch-güteverordnung  
wird modernisiert
Nach jahrelanger Diskussion soll die deutsche 
Milch-Güteverordnung weiterhin modernisiert 
werden. Sie regelt insbesondere die Qualitäts-
kriterien für die Anlieferungsmilch und das da-
mit zusammenhängende Bewertungsmodell. Der 
Milchindustrie-Verband begrüßt das Vorhaben und 
arbeitet eng mit dem Landwirtschaftsministerium 
an der Ausarbeitung der Regelungen zusammen.

Freihandel
Die WTO-II Verhandlungen sind nach jahrelanger 
Diskussion mit einem Miniabkommen abgeschlos-
sen worden. Der ambitionierte Ansatz für einen 
weltweiten Freihandel ist gescheitert. Insbesonde-
re die USA aber auch Neuseeland suchen nun den 
Weg der bilateralen Abkommen. In den meisten 
Fällen ist das sinnvoll, jedes Abkommen sollte aber 
auch einzeln auf Tauglichkeit geprüft werden. Ge-
rade der Milchbereich ist sehr außenhandelsemp-
findlich. Das TTIP-Abkommen wird derzeit noch 
heftig diskutiert. Durchaus bestehen auch hier 
Chancen für den europäischen Milchsektor. Anders 
sieht das bei Neuseeland aus. Unser europäischer 
Dachverband EDA macht seinen Einfluss geltend, 
so dass über das vorgeschlagene Freihandelsab-
kommen mit Australien und Neuseeland nochmals 
nachgedacht wird. Das Ergebnis der Beratungen ist 
offen.
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Miv-Jahrestagung 2015 in leipzig

Die Mitgliederversammlung des Milchindust-
rie-Verbandes (MIV) wählte am 23. Oktober 2015 
in Leipzig turnusgemäß den Vorstand und Vorsit-
zenden.

Durch den Vorstand des Milchindustrie-Verbandes 
wurde Peter Stahl, Hochland SE in Heimenkirch 
einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Milchin-
dustrie-Verbandes gewählt. Die Mitgliederver-
sammlung nahm dies zustimmend zur Kenntnis.

Zuvor war Herr Dr. Karl-Heinz Engel als Vorsitzen-
der des Milchindustrie-Verbandes zurückgetreten, 
infolge seines Ausscheidens als Geschäftsfüh-
rer der Hochwald Foods GmbH in Thalfang. Der 
Milchindustrie-Verband ist Herrn Dr. Engel für die 
geleistete Arbeit sehr dankbar. Herr Dr. Engel hat 
den Verband in den vielen Jahren seiner Amtszeit 
im Vorstand und als Vorsitzender entscheidend ge-
prägt und die Interessen der Milchindustrie nach-
haltig vertreten. Der MIV wünscht Herrn Dr. Engel 
für die Zukunft alles Gute.

Wiedergewählt wurde als Stellvertreter des Vor-
sitzenden Hans Holtorf, frischli Milchwerke GmbH 
in Rehburg-Loccum. Jakob Ramm, Milchwerke 
Schwaben eG in Neu-Ulm wurde erneut für das 
Amt des Schatzmeisters bestimmt und zusätzlich 
zum zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden be-
nannt. 

Als neues Vorstandsmitglied begrüßt der MIV Herrn 
Peter Weltevreden, FrieslandCampina Germany 
GmbH in Heilbronn. Neues Vorstandsmitglied ist 
zudem Detlef Latka, Hochwald Foods GmbH in 
Thalfang.

Die Mitgliederversammlung wählte außerdem 
Herrn Florian Bauer in den Vorstand des MIV. Da-
mit übergab Herr Ulrich Bauer, J. Bauer GmbH & 
Co. KG aus Wasserburg nach 22 Jahren Zugehörig-
keit im Vorstand seinen Sitz an seinen Sohn Florian 
Bauer weiter. Vorstand und Mitgliederversamm-
lung dankten Herrn Ulrich Bauer außerordentlich 
und würdigten die langjährige und vertrauensvolle 
Mitarbeit in den Gremien des MIV.

Einige der Teilnehmer der Vortragsveranstaltung 
des Milchindustrie-Verbands wurden möglicher-
weise mit ein klein wenig Neid erfüllt, als sie die 
Ausführungen von Luxlait-Geschäftsführer Claude 
Steinmetz hörten. 

Dieser berichtete, dass die nach deutschen Maßstä-
ben mit 130 Mio. l Milchdurchsatz kleine Molkerei, 
höchste Achtung in der Landespolitik und damit 
auch entsprechende Förderung genießt.

Dies zeigte sich nicht nur beim Neubau in 2009, 
sondern auch darin, dass Steinmetz ein Video mit 
nicht weniger als fünf Landesministern und dem 
Ministerpräsidenten zeigen konnte, in dem die-
se überzeugende Testimonials für die Luxlait (100 
Mio. € Umsatz, 300 Mitarbeiter) ablegten.

Wie Steinmetz erklärte, sucht Luxlait angesichts 
des kleinen Heimatmarktes die Expansion im Aus-
land, hier aber immer in Nischen für Spezialpro-
dukte (koscher, Halal). Schon heute werden 65 % 
der Produktion exportiert. Um Nischen bedienen 
zu können, stellt das Unternehmen fast alles her, 
was aus Milch gemacht werden kann, darunter 
auch Eiskrem sowie die weiße und gelbe Linie. Da-
mit verbunden wird in Kleinstchargen produziert, 
die höheren Kosten macht Luxlait mit besonders 
hoher Produktqualität wett. Im Heimatmarkt, der 
wenig von Discount geprägt ist, scheinen die Erlöse 
aber noch in Ordnung zu sein, der Liter Konsum-
milch geht für 1,20 € über die Ladentresen.
Im Heimatmarkt steht Luxlait jedoch unter starkem 
Druck durch ausländische Molkereien, deren Wer-
bung das kleine Land über die ausländischen Me-
dien überschwemmt. Zudem beträgt der Auslän-
deranteil in Luxemburg 50 %, alles Verbraucher, die 
ihre Verzehrs- und Kaufgewohnheiten mitgebracht 
haben. Hier lässt sich Luxlait auf keinen Kampf ein, 
sondern setzt auf Marketing außerhalb der Mas-
senmedien. Das zeitgleich mit der neuen Molkerei 
errichtete „Vitarium“ bietet Einblick in Gewinnung 
und Verarbeitung von Milch und einen Showbe-
trieb für direktes und emotionales Marketing. 
40.000 Besuchern pro Jahr werden an 43 Statio-
nen Themen wie Landwirtschaft, Sinnlichkeit, Ge-
sundheit, richtiges Einkaufen nahe gebracht. Dazu 
kommen Events, Seminare oder Kochveranstaltun-
gen, für die das Vitarium ebenfalls buchbar ist.
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Zwar wird Luxlait als Genossenschaft auf Dauer 
alle Milch der 732 Lieferanten ohne irgendwelche 
Sonderregelungen aufnehmen (bis 2020 ist ein 
Plus von 5 % veranschlagt), Wachstum über die 
Milchmenge steht aber nicht im Fokus. Seit zehn 
Jahren, berichtete Steinmetz, wurden keine neu-
en Lieferanten mehr aufgenommen, was sich auf 
Sicht auch nicht ändern wird.

Der Leiter der Fakultät für Statistik an der TU Dort-
mund, Prof. Walter Krämer erklärte im zweiten Vor-
trag anlässlich der MIV-Tagung, wie sehr der Um-
gang mit Risiken in Deutschland schief läuft. Terror 
und tatsächliche Gefahren wie das Autofahren wer-
den hierzulande auf eine Stufe mit „Kinkerlitzchen“ 
gestellt. Dabei herrscht sehr oft eine Angst vor, die 
überproportional zum wirklichen Risiko steht. Sol-
che Ängste werden z. B. über Medien erzeugt, die 
durch Aufbauschen von Tatsachen Auflage suchen. 
Krämer bezeichnete in diesem Zusammenhang die 
redaktionelle Strategie von „Ökotest“ als „krimi-
nell“. Dieser Titel berichtet regelmäßig über Funde 
von Schadstoffen in Lebensmitteln, ohne auf die 
jeweilige Konzentration einzugehen. Dass immer 
mehr solcher Schadstoffe gefunden werden, hängt 
jedoch allein mit dem Fortschreiten der Analyse-
techniken zusammen und gibt keine Auskunft über 
erhöhtes Gefährdungspotential. Denn wie bei allen 
Stoffen, die wir zu uns nehmen, gilt auch bei die-
sen Komponenten das Paracelsus-Prinzip von der 
jeweiligen Dosis. Krämer belegte seine Aussage mit 
dem Hinweis, dass 99,99 % aller „Gifte“ natürlich 
in Lebensmitteln vorkommen. Der Rest, 0,01 %, 
wird durch Anbau- oder Verarbeitungsmethoden 
eingebracht, und nur darauf heben die Panikma-
cher ab – die Natur, so Krämer, eignet sich nicht 
zum Sündenbock. Als Beispiel führte Krämer den 
Babykostskandal bei Schlecker auf, in dessen Folge 
Mütter vermehrt zu Frischgemüse griffen, das aber 
bis zu 200 Mal stärker belastet ist als die von den 
Medien damals skandalisierte Gläschenkost.

Viele wissenschaftliche Arbeiten leiden unter einer 
mangelhaften Auswertung der zugrunde liegenden 
Daten, so Krämer weiter zu den „Skandalen“, was 
als zufälliges Artefakt schlampiger Statistik dann 
Zusammenhänge herstellt, die in Wirklichkeit nicht 
gegeben sind. Zwischen Korrelation und Kausali-
tät wird nicht unterschieden, alternative Ursachen 

werden, wenn sie in den Arbeiten tatsächlich dis-
kutiert wurden, von den zitierenden Medien un-
terschlagen. Für alle, die mehr wissen wollen: Im 
Internet berichtet Krämer regelmäßig über die 
„Unstatistik des Monats“.

Agrarpolitisches Fachgespräch des Miv

Zum 15ten Mal fand das informelle Veterinärfach-
gespräch in der Bayerischen Vertretung am 11. No-
vember 2015 in Brüssel statt, zu dem zum ersten 
Mal die Doppelspitze Norbert Lins, MdEP, und Dr. 
Peter Jahr, MdEP, zusammen mit dem MIV und der 
Bayerischen Vertretung deutschsprachige Experten 
aus der EU-Kommission, dem Europäischen Parla-
ment und den Ländervertretungen und Verbänden 
aus dem Veterinärbereich geladen haben. 

Es wurden wieder interessante Gespräche u. a. zu 
aktuellen Entwicklungen aus dem tierärztlichen 
Bereich, der Vorbereitung und Umsetzung europä-
ischer Veterinärgesetzgebung und die Kennzeich-
nung und Produktion von ökologischen/biologi-
schen Erzeugnissen geführt. Schwerpunktthema 
waren die Initiativen gegen Antibiotikaresistenzen 
auf europäischer Ebene, insbesondere die Legisla-
tivvorschläge über die Herstellung, das Inverkehr-
bringen und die Verwendung von Arzneifuttermit-
teln. Das Fachgespräch findet immer einen großen 
Anklang bei den Teilnehmern. 

Noch Ende dieses Jahres findet ein weiteres Veteri-
närfachgespräch statt. 

Brüsseler käsehappen 2016

Am 13. Januar 2016 fand zum 8. Mal der traditi-
onelle Käsehappen des Brüsseler MIV Büros statt. 
Bei einem Stehempfang konnte der MIV Vertretern 
von EU-Kommission, Europäischem Parlament, 
Mitgliedstaaten und Verbänden für die gute Zu-
sammenarbeit in Brüssel danken. Kulinarisch wur-
de das Event von bayerischen Käsespezialitäten 
begleitet, die wieder die Landesvereinigung der 
Bayerischen Milchwirtschaft freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt hatte.
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Milch-Montag 2016

Der traditionelle Milch-Montag des MIV fand am 
18. Januar im Rahmen der Internationalen Grünen 
Woche in den historischen Räumen der ehemaligen 
Berliner Stadtmolkerei Bolle statt.

Der Vorsitzende des Milchindustrie-Verbandes, 
Peter Stahl sprach in seiner Eröffnungsrede über 
die bevorstehenden Herausforderungen für die 
Milchwirtschaft. Innovationskraft und Produkti-
vität haben die Branche stark gemacht und müs-
sen deshalb aufrechterhalten werden, ohne dabei 
die kontroversen Themen gesunde Ernährung und 
Tierwohl außer Acht zu lassen, sagte Stahl. 

Der Staatssekretär des Landwirtschaftsministeri-
ums, Dr. Robert Kloos betonte in seinem Grußwort 
die gute Nachfrage der deutschen Milchprodukte 
im Ausland. Die sich weiterhin auf hohem Niveau 
haltenden Käseexporte haben jedoch den Um-
satzeinbruch von 11 % nicht verhindert. Neben 
kurzfristigen Liquiditätshilfen im Volumen von 50 
bis 60 Mio. Euro habe der Staat als mittelfristige 
Maßnahmen die Intervention und die private La-
gerhaltung verlängert. Die agrarpolitisch mög-
lichen Maßnahmen seien damit aber auch schon 
erschöpft. Dr. Kloos sprach sich gegen eine staat-
liche Marktsteuerung aus und nannte dies eine 
„Milchmädchenrechnung“. 

Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverban-
des, Bernd Krüsken prophezeite, wie Stahl, dass das 
Jahr 2016 ein schwieriges Jahr wird. Bevorstehende 
Herausforderungen seien die Vertragsbeziehungen, 
welche die Branchen unter sich regeln müssen. Er 
erwähnte auch die Vermarktungsstrukturen der 
Milchindustrie, die mit Blick auf den Handel ge-
stärkt werden müssten.

Milchpolitischer Frühschoppen 2016

Die Fragestellung des Milchpolitischen Frühschop-
pens am 19. Januar 2016 in der Vertretung des 
Freistaats Bayern lautete „Wer hilft den Bauern?“. 
Der Vorsitzende des Milchindustrie-Verbandes, Pe-
ter Stahl hieß die Teilnehmer herzlich willkommen 
und freute sich auf eine angeregte Diskussion mit 
den Anwesenden im ausgebuchten Saal.

Jens Schaps, EU-Kommission erläuterte die Ziel-
setzung aus Brüssel, insbesondere kaufkraftstarke 
Exportmärkte, wie Japan und USA, neu zu erschlie-
ßen. Direktzahlungen sollten laut Schaps auch 
nach 2020 weitergeführt werden, um Arbeitsplätze 
insbesondere in ländlichen Regionen zu erhalten.
Dr. German Jeub, BMEL sprach sich in seinem Sta-
tement eindeutig gegen eine Rückkehr zur Quo-
te aus, da sie in der EU nicht mehrheitsfähig sei. 
Eine neue Quote würde Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum vernichten, statt erhalten, da die Kosten für 
die Erzeugung von Milch und deren Verarbeitung 
steigen und durch Selbstbeschränkung freigege-
bene Marktanteile nur schwer rückerobert werden 
können.
Laut Christian Schramm, Zott ist ein möglichst 
gleichbleibender Auszahlungspreis anzustreben. 
Die extremen Ausschläge nach oben oder unten 
können keinesfalls kurzfristig ausgeglichen wer-
den. Hier seien vielmehr innovative Marketingkon-
zepte gefragt.
Lösungsvorschläge gab es von Dr. Willi Kre-
mer-Schillings alias Bauer Willi für Maßnahmen im 
PR-Bereich, wie z. B. Imagepflege und -verbesse-
rung bei der Erzeugung der Milch im Hinblick auf 
Tierwohl und eine emotionale Imagekampagne für 
Milch. Auch die Produktvermarktung sollte verbes-
sert werden.

Brüsseler Milchgipfel 2016

Der traditionelle Milchgipfel des MIV zum Thema 
„Die Europäische Milchwirtschaft im Spannungs-
feld globaler Entwicklungen“ fand dieses Jahr am 
24. Februar 2016 in der bayerischen Vertretung in 
Brüssel statt. 

Es nahmen 200 Teilnehmer aus der deutschen und 
europäischen Milchbranche sowie hochrangige 
Vertreter aus EU-Kommission, EU-Parlament und 
weiteren Institutionen teil. 
Auf dem Podium diskutierten der MIV-Vorsitzen-
de Peter Stahl, der bayerische Staatsminister Hel-
mut Brunner, der stellvertretende Generaldirektor 
der GD AGRI (EU-Kommission) Joost Korte sowie 
MdEP Ulrike Müller und MdEP Herbert Dorfmann. 
Es wurden zahlreiche Ideen vorgebracht, wie die 
schwierige Marktsituation wieder angekurbelt 
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werden könnte. Alle Panellisten lehnten aber einen 
Rückgang zur Milchquote ab.

Berliner Milchforum 2016 – Europa ein 
Jahr nach dem Quotenende

Zum siebten Mal fand das Berliner Milchforum am 
10. und 11. März 2016 im andel´s Hotel statt. Über 
450 Führungspersönlichkeiten aus Landwirtschaft, 
Molkereiwirtschaft, Handel und Politik besuch-
ten die jüngste Veranstaltung und nutzten diese 
zum Gedankenaustausch. Das 7. Berliner Milch-
forum war wie im letzten Jahr innerhalb kurzer 
Zeit ausverkauft und hat sich damit fest auf dem 
Markt als Branchentreff etabliert. Gestartet wur-
de am 10. März mit der Podiumsdiskussion un-
ter der Fragestellung “Wie sieht eine nachhaltige 
Milchviehhaltung aus?”. Hierzu waren Vertreter 
der Milchbauern, der Wissenschaft, der Molkerei-
en, des Lebensmitteleinzelhandels und der Kirche 
eingeladen. Dr. Ludger Schulze Pals, Chefredakteur 
von top agrar stand der Diskussion als Moderator 
zur Seite.

Die anschließende Abendveranstaltung wurde 
durch Michel Nalet, Präsident des Dachverbandes 
der EU-Milchindustrie EDA (European Dairy Asso-
ciation) eröffnet. 

Der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Dr. 
Dietmar Woidke, gelernter Landwirt, Agraringeni-
eur und ehemaliger Agrarminister von Branden-
burg, sprach sich in seiner Festrede ebenfalls gegen 
eine Rückkehr zu Mengensteuerungen in der Mil-
cherzeugung aus. 

Im Fokus stand die Vortragsveranstaltung am Fol-
getag, in der namhafte Referenten zum Thema 
“Europa ein Jahr nach Quotenende – Erfahrun-
gen und Erwartungen” Stellung nahmen. Monika 
Wohlfarth, ZMB prophezeite höhere Milchanliefe-
rungen, falls sich der Markt kurzfristig nicht erhole. 

Dass die Erzeuger nun aus volkswirtschaftlicher 
Einsicht freiwillig weniger anliefern, ist laut Hans 

Holtorf, Vizevorsitzender des Milchindustrie-Ver-
bandes (MIV), nicht zu erwarten. Es sei aber ein 
Denkfehler, wenn die Höfe bei einem 5 %igen 
Milchpreisminus die Menge um 5 % steigern, um 
den Umsatz zu halten. Eine schnelle Lösung für 
die Probleme des Milchmarktes ist nicht zu sehen, 
stellte Holtorf fest. 

Heiner Kamps als Aufsichtsratsvorsitzender der 
Unternehmensgruppe Theo Müller betonte, dass 
sich der Milchpreis am Markt bilde und deshalb 
keine grundsätzlichen Lösungen seitens der Politik 
zu erwarten seien. 

Auch Frau Dr. Katharina Böttcher, Abteilungsleite-
rin im Landwirtschaftsministerium, bestätigte, dass 
das Ministerium nicht die Absicht habe, wieder in 
die Marktsteuerung einzusteigen.

Unterstützt wurde die Veranstaltung wie in den 
Vorjahren durch die Fachausstellung und zahlrei-
che Sponsoren.
Veranstalter sind der Milchindustrie-Verband (MIV) 
und der Deutsche Bauernverband (DBV) in Koope-
ration mit der Deutschen Landwirtschaft-Gesell-
schaft (DLG) und dem Deutschen Raiffeisenver-
band (DRV).

Das 8. Berliner Milchforum findet am 16. und 17. 
März 2017 statt.

schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit: 
Milchpreis, Milchmarkt, Milchexport

Das alles beherrschende Thema in den letzten Mo-
naten war die Entwicklung am Milchmarkt und der 
daraus für die Milcherzeuger resultierende Milch-
preis. Auch die Entwicklung und Perspektiven der 
internationalen Märkte standen im Fokus.

Eine Vielzahl an Anfragen für Statements und 
Interviews für TV und Radio wurden an den MIV 
gestellt und beantwortet. Ergänzt wurde die täg-
liche Medienarbeit durch Pressegespräche im Rah-
men der Grünen Woche, des Berliner Milchforums 
oder auch im Kontext des durch Bundesminister 
Schmidt anberaumten Berliner Milchgipfels. Hier 
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standen die Vorsitzenden und die Geschäftsfüh-
rung des MIV den Medienvertretern kompetent 
Rede und Antwort.

Durch einen seit Jahren praktizierten kontinuierli-
chen Dialog und das Erklären der Marktzusammen-
hänge haben die Unternehmen und der MIV an 
vielen Stellen zu einer Versachlichung der Diskus-
sion rund um den Milchmarkt beigetragen. Zu Be-
ginn der Recherchen war dennoch häufig zu sehen, 
dass den Molkereien von vornherein der Gegenpart 
zur Position und Betroffenheit der Milcherzeuger 
zugedacht wurde. Vielfach musste daher im Aus-
tausch mit Journalisten umfängliche Basisarbeit 
über die Grundstrukturen, die engen Verflechtun-
gen zwischen Milcherzeugern und Molkereien und 
die Komplexität des Milchmarktes mit seinen in-
ternationalen Verkettungen geleistet werden. Die-
ser intensive Austausch konnte dazu beitragen, die 
Berichterstattung häufig zu objektivieren.

Zahlen-Daten-Fakten

Das umfangreiche Portfolio an Zahlen-Daten-Fak-
ten aus der Arbeit der ZMB leistet wertvolle Diens-
te für eine gute Information und Argumentation 
zu komplexen Zusammenhängen. Auszüge und 
Übersichten wie die Publikation „Fakten Milch“ 
stehen im öffentlichen Bereich der Webseite www.
milchindustrie.de unter „Marktdaten“ den inte-
ressierten Lesern zur Verfügung. Dort finden sich 
auch kontinuierlich aktualisierte FAQs rund um 
den Milchmarkt, die häufig wiederkehrende Fragen 
aufgreifen und damit die Arbeit erleichtern. 
Gerne genutzt wird auch immer wieder die Web-
seite www.meine-milch.de. Viele Anfragen von 
Verbrauchern wie Journalisten erreichen uns über 
diesen Weg. Die Weiterführung und Aktualisierung 
von MILKIPEDIA als Nachschlagewerk und Lexikon 
zu Milch und Milchprodukten erfolgt kontinuier-
lich.

Bewegtbildplattform Food culture net

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Öf-
fentlichkeitsarbeit konnte mit dem Verein „Die Le-

bensmittelwirtschaft“ realisiert werden. Für die Be-
wegtbildplattform Food Culture Net (FCN) wurden 
verschiedene Videobeiträge mit Bezug zur Milch 
beigesteuert. Auf dem Medienportal werden Film-, 
Foto,- Video- und Footagematerial rund um 
das Thema Lebensmittel ohne beschönigende 
oder idealisierende Darstellungen zentral an-
geboten. FCN finden Sie unter folgendem Link  
http://foodculturenet.newsmarket.com/

Der Miv twittert

Für eine schnellere und bessere Kommunikation in 
Echtzeit richtete der MIV einen Twitter-Kanal ein. 
Ziel ist es, das mediale Meinungsbild in sozialen 
Netzwerken stärker mitzugestalten und die Reich-
weite der eigenen Botschaften zu erhöhen. 
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Ausbildungsbetrieb des Jahres 2015
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MIV Jahrestagung 2015 in Leipzig
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Wissenschaftlicher Beirat 2015 und Verleihung des Milch-Wissenschaftlichen Innovationspreises 2015

Wissenschaftlicher Beirat 2015 in Bamberg 
und Verleihung des Milch-Wissenschaftlichen 
Innovationspreises 2015
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Milch-Montag und Milchpolitischer Frühschoppen 2016



MIV-Geschäftsbericht 2015/1628

Veterinärfachgespräch 2015, Käsehappen 2016 und Brüsseler Milchgipfel 2016
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7. Berliner Milchforum 2016
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Der MIV im Dialog
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Der MIV im Dialog
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Öffentlichkeitsarbeit und Presse

rEcht unD QuAlität
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Die lebensmittelinformations-vo und 
ihre Auslegung 
Die EU-Kommission hat leider immer noch nicht 

ihren ergänzenden Fragen-und-Antwort-Katalog 

zur LMIV auf ihrer Website veröffentlicht. Dieser 

wird noch intern auf seine Rechtmäßigkeit ge-

prüft. Ähnlich sieht es bei den EU-Leitfäden zur 

Allergenkennzeichnung und zu QUID aus, die ei-

gentlich auch schon so gut wie verabschiedet sind 

und nur noch veröffentlicht werden müssen.

Die Kennzeichnung von jodiertem Speisesalz im 

Zutatenverzeichnis wurde von der EU-Kommission 

auch noch nicht gelöst. Nachdem Deutschland und 

Österreich um eine flexible Lösung gebeten hatten, 

ist die EU-Kommission zu einer Gesetzesänderung 

nur bereit, wenn die Mehrheit der Mitgliedstaaten 

diese unterstützt. Das wird derzeit noch geprüft. In 

der Zwischenzeit hat es in Deutschland schon Be-

anstandungen von Seiten der Überwachung gege-

ben, weshalb für einige Unternehmen jede Lösung 

zu spät käme.

Bei der „kann enthalten“-Kennzeichnung von Al-

lergenen drängt die Wirtschaft die EU-Kommis-

sion dazu, eine europäische Lösung zu finden. In 

mehreren Sitzungen wurde über die Handhabung 

in anderen Ländern, mögliche Grenzwerte oder Ri-

sikobewertungen diskutiert. Auch die Rechtsfolgen 

und der genaue Wortlaut, wie unbeabsichtigte Al-

lergene zu kennzeichnen sind, werden in den Mit-

gliedstaaten unterschiedlich gehandhabt. Weitere 

Sitzungen sind geplant, eine schnelle Lösung ist 

nicht in Sicht.

verpflichtende herkunftskennzeich-
nung für Milch auf Eu-Ebene
Die EU-Kommission hatte am 20. Mai 2015 ihren 

Bericht über die verpflichtende Herkunftskenn-

zeichnung von Milch und Milch als Zutat in Mil-

cherzeugnissen vorgelegt. Sie kam zum Schluss, 

dass sich das System einer freiwilligen Herkunfts-

kennzeichnung bewährt hat und auch ausreichend 

sei. Das Europäische Parlament hat im Mai 2016 

im Wege einer Resolution darauf reagiert und die 

EU-Kommission aufgefordert, die verpflichtende 

Herkunftskennzeichnung für Milch- und Fleisch-

produkte einzuführen. In einer schriftlichen Anfra-

ge eines EU-Abgeordneten zur selben Thematik hat 

die EU-Kommission Anfang Juli 2016 unter Bezug-

nahmen auf den o. g. Bericht geantwortet, dass die 

freiwillige Herkunftskennzeichnung das geeigne-

tere Mittel sei. Sie hält somit an ihrem Standpunkt 

fest, dass EU-weit keine verpflichtende Herkunfts-

kennzeichnung für Milch eingeführt werden wird. 

nationale vorstöße zur verpflichtenden 
herkunftskennzeichnung bei Milch
Seit März 2016 haben Frankreich, gefolgt von Ita-

lien, Litauen und Portugal nationale Pilotprojekte 

zur verpflichtenden Herkunftskennzeichnung von 

Milchprodukten bei der EU-Kommission einge-

reicht. Die EU-Kommission hat drei Monate Zeit, 

diese in Bezug auf die in der LMIV niedergelegten 

rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen. Danach 

muss erwiesenermaßen eine Verbindung zwischen 

Ursprung und Qualität der Milch bestehen und die 

Mehrheit der Verbraucher muss dieser Informati-

on eine wesentliche Bedeutung zumessen. Obwohl 

Frankreich diese Voraussetzungen nicht erfüllt hat, 

und die Wirtschaft und andere Mitgliedstaaten dies 

mehrmals betont haben, hat die EU-Kommission 

das 2-jährige Pilotprojekt, das am 1. Januar 2017 

startet, genehmigt. Damit hat sie den Stein ins 

Rollen gebracht, und Italien, Litauen und Portugal 

haben daraufhin ähnliche nationale Vorstöße mit-

geteilt. Es bleibt zu hoffen, dass die EU-Kommissi-

on diese erst einmal stoppt, um zu beobachten, wie 

das Testverfahren in Frankreich läuft. Ansonsten 

droht eine Zersplitterung des EU-Binnenmarktes 

mit erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen 

für alle Beteiligten. Ob Klagen gegen das franzö-

sische Dekret erhoben werden, bleibt abzuwarten. 
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Freiwillige herkunftskennzeichnung 
der Primärzutat
Nach 2 ½ Jahren hat die EU-Kommission ihre Ar-

beit zur freiwilligen Herkunftskennzeichnung wie-

der aufgenommen. Sie ist gemäß Art. 26 Abs. 3 LMIV 

verpflichtet, in einem Durchführungsrechtsakt 

die Angabe der Herkunft der Primärzutat zu re-

geln, wenn diese einen anderen Ursprung hat als 

die des Endlebensmittels. Theoretisch hätte dieser 

Rechtsakt schon Ende 2013 erlassen werden müs-

sen, doch aufgrund anderer Prioritäten im Fleisch-

bereich wurde das Vorhaben wieder zurück gestellt. 

Nun möchte die EU-Kommission bis Ende 2016 eine 

Regelung erlassen, um den nationalen Bestrebun-

gen für eine verpflichtende Herkunftskennzeich-

nung Einhalt zu gebieten. Die EU-Kommission will 

aber den Vorschlag sehr allgemein halten, damit er 

von den Mitgliedstaaten ohne viel Diskussion zü-

gig akzeptiert wird. Die wichtigen Fragen möch-

te sie daher in Leitlinien regeln. Das führt aber zu 

Rechtsunsicherheiten. Geschützte Marken mit ei-

nem Herkunftsbezug sollen laut EU-Kommission 

auch in den Anwendungsbereich der Verordnung 

fallen. Dagegen wehren sich der MIV und die ge-

samte Lebensmittelwirtschaft. Registrierte Marken 

sind bereits auf Irreführung geprüft worden und 

stellen ein immaterielles Rechtsgut dar. Genau-

so wie geschützte Herkunftsbezeichnungen (g.U. 

und g.g.A.) müssen sie vom Anwendungsbereich 

ausgenommen werden. Gleiches gilt für „Made-in“ 

Angaben, die aufgrund von Drittlandsvorschriften 

angebracht werden müssen, sowie verpflichtende 

entlokalisierende Hinweise zur Vermeidung der Ir-

reführung.

nationale lMiv Anpassungsverordnung 
Im März 2016 hat das Bundesministerium für Er-

nährung und Landwirtschaft (BMEL) den Entwurf 

einer Verordnung zur Anpassung des nationalen 

Recht an die Vorgaben der Lebensmittelinforma-

tionsverordnung (EU) 1169/2011 (LMIV) vorgelegt 

(LMIVAV). Ziel ist, nationales Recht anzupassen, 

gleichlautendes und entgegenstehendes nationa-

les Recht aufzuheben sowie ergänzende nationa-

le Durchführungsvorschriften zu schaffen. Diese 

geplante Artikelverordnung soll aus 30 Artikeln 

bestehen. Kernstück wird die Lebensmittelinfor-

mations-Durchführungsverordnung (LMIDV) in 

Artikel 1 sein. Sie soll für die Kennzeichnung von 

Lebensmitteln, die zur Abgabe an den Endverbrau-

cher oder Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung 

bestimmt sind, gelten. Sie sieht eine Anzeigepflicht 

für Verwendung, weitere Formen der Angabe und 

Darstellung des Brennwerts und der Nährstoff-

mengen ebenso vor, wie Vorgaben für die Wei-

tergabe von Angaben im Geschäftsverkehr von 

Lebensmittelunternehmen. Ausdrücklich soll auch 

das Verhältnis zu anderen Rechtsnormen, die spe-

zielle Kennzeichnungsanforderungen für bestimm-

te Lebensmittel enthalten, geregelt werden, womit 

der Vorrang des Marktordnungsrecht klar gestellt 

wird. Folgende für die Milchwirtschaft wesentliche 

Regelungen sind vorgesehen: 

 Die Kennzeichnung muss in deutscher Sprache 
erfolgen. Ausnahme nur im Flugverkehr,

 Kennzeichnungspflicht für Käse, der mit Kunst-
stoff überzogen ist,

 Kennzeichnungspflichten für SB-Ware,

 Allergenkennzeichnung für lose Ware,

 National abweichende Füllmengen.

Zur erforderlichen Änderung der Käse-VO, But-

ter-VO, Konsummilchkennzeichnungs-VO und der 

Milcherzeugnis-VO erfolgt eine begriffliche An-

passung im milchwirtschaftlichen Bereich an die 

LMIV und LMIDV. Ebenfalls soll in jeder Verord-

nung folgender Passus eingefügt werden: „Diese 

Verordnung ist nicht anzuwenden, soweit ihr Be-

stimmungen der LMIV oder auf die LMIV gestützte 

Rechtsakte der EU entgegenstehen.“
Mit Inkrafttreten der Anpassungsverordnung sol-
len die Vorläufige Lebensmittelinformations-Er-
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gänzungsverordnung (VorlLMIEV), die Lebens-
mittelkennzeichnungsverodnung (LMKV) und 
Nährwertkennzeichnungsverodnung (NKV) außer 
Kraft treten. Ein Termin der Veröffentlichung der 
Verordnung war bei Drucklegung des Geschäftsbe-
richts nicht bekannt.

Flis – europäische Datenbank zum 
nationalen kennzeichnungsrecht
Die EU-Kommission beabsichtigt, eine Datenbank, 

genannt „Food Labelling Information System“ 

(FLIS), zum nationalen, verpflichtenden Kennzeich-

nungsrecht zu erstellen. Dort sollen alle nationalen 

Kennzeichnungsvorschriften betreffend Lebens-

mittel einsehbar sein. Damit soll den Wirtschafts-

beteiligten ein schnellerer Zugriff auf die Rege-

lungen in anderen Mitgliedstaaten ermöglicht und 

die Vermarktung auf dem Binnenmarkt erleichtert 

werden. Das Portal wird ab dem 2. Quartal 2017 

funktionsfähig sein. Nationale Amtsblätter sollen 

dadurch nicht ersetzt werden.

Die Eu-Qualitätsregelungen für Agrar-
erzeugnisse und lebensmittel
Die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, in der die 

Regelungen betreffend geschützte Ursprungsbe-

zeichnungen (g.U.), geschützte geografische Anga-

ben (g.g.A.) und garantiert traditionelle Spezialitä-

ten (g.t.S.) niedergelegt sind, gibt auch weiterhin 

Anlass für Diskussionen und Streitigkeiten auf 

EU-Ebene. 

„Edam holland“ g.g.A. / „gouda hol-
land“ g.g.A.
Die Schutzgemeinschaft für Milch und Milcher-

zeugnisse (SMM) hatte  im November 2014 in Sa-

chen „Edam Holland“ und „Gouda Holland“ gegen 

die Beschlüsse des Gerichts der Europäischen Uni-

on (EuG) vom 3. September 2014, mit denen die 

Klagen der SMM gegen die EU-Kommission als 

unzulässig abgewiesen wurden, Rechtsmittel beim 

Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingelegt und 

beantragt, diese Beschlüsse aufzuheben und die 

Verordnungen (EU) Nr. 1121/2010 und 1122/2010 

zur Eintragung der Käse „Edam Holland“ und „Gou-

da Holland“ als g.g.A. für nichtig zu erklären.

Der EuGH hat am 6. Oktober 2015 diese Rechts-

mittel zurückgewiesen (Rechtssachen C-517/14; 

C-519/14). Damit wurde das Hauptziel, die Eintra-

gungen von „Edam Holland“ und „Gouda Holland“ 

als g.g.A. zu löschen, nicht erreicht. Bedauerlich 

ist, dass der EuGH keine materielle Prüfung vor-

genommen hat und sich nicht mit dem Verlauf des 

Eintragungsverfahrens und den Eintragungsvor-

aussetzungen beschäftigt hat, da den deutschen 

Herstellern von „Edamer“ und „Gouda“ nach sei-

ner Auffassung die Klagebefugnis fehlt und die 

Klagen deshalb bereits als unzulässig erachtet hat. 

Hätte die Bundesregierung seinerzeit Einspruch 

und Klage gegen die o. g. Eintragungen erhoben, 

hätte sich der EuGH mit dem Eintragungsverfahren 

und der Frage beschäftigen müssen, ob die Eintra-

gungsvoraussetzungen tatsächlich vorliegen, da 

ein Mitgliedstaat immer klagebefugt ist.

Ein weiteres Klageziel wurde dagegen erreicht. In 

den o. g. Beschlüssen stellt der EuGH klar, dass die 

Namen „Edamer“ und „Gouda“ Gattungsbezeich-

nungen sind und somit weiterhin verwendet wer-

den können.

„havarti“ g.g.A. / „Danbo“ g.g.A.
Die Europäische Kommission hat über diese beiden, 

seit 2012 bzw. 2014 vorliegenden dänischen Ein-

tragungsanträge immer noch nicht entschieden, 

nachdem die jeweiligen Konsultationsgespräche, 

zuletzt am 3. Dezember 2014 betreffend „Havar-

ti“, zu keiner Verständigung geführt haben. Der 

Milchindustrie-Verband ist weiterhin der Auffas-

sung, dass diese beiden Käse, für die es jeweils einen 

Codexstandard gibt (CODEX STAN 264 - „Danbo“; 
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CODEX STAN 267 – „Havarti“) nicht eintragungsfä-

hige Gattungsbezeichnungen sind. 

„heumilch“ g.t.s.
Am 4. März 2016 wurde die Bezeichnung “Heu-

milch“ als g.t.S. in das EU-Register eingetragen, 

nachdem sich Österreich und Deutschland im Kon-

sultationsverfahren verständigt haben. 

Mit der Bezeichnung „Heumilch“ kann ein Erzeug-

nis der Klasse 1.4. “Sonstige Erzeugnisse tierischen 

Ursprungs“ (verschiedene Milcherzeugnisse außer 

Butter) gemäß Anhang XI der Durchführungsver-

ordnung (EU) Nr. 668/2014 ausgewiesen werden. 

Somit ist neben Butter (Klasse 1.5.) auch Käse 

(Klasse 1.3.) nicht erfasst. 

Im Konsultationsverfahren wurden einige Ein-

zelheiten der Produktspezifikation geändert. Sie 

betreffen die Möglichkeit, die Betriebe der Er-

zeuger in separate Einheiten zu unterteilen, die 

Anrechnung des Beifutters auf den vorgeschrie-

benen Raufutteranteil von 75 %, der als Jah-

resdurchschnitt zu berechnen ist, die Erlaubnis, 

Grünkomposte zur Düngung einzusetzen, eine 

Entschärfung der Bestimmungen hinsichtlich der 

Erzeugung von Feuchtheu und Gärheu sowie die 

Erzeugung und Lagerung von Silage. Ferner wurde 

den derzeitigen Herstellern von Produkten mit der 

Bezeichnung „Heumilch“ eine zweijährige Über-

gangsfrist gewährt, damit sie sich schrittweise 

an die Produktspezifikation anpassen können. Die 

Bezeichnung „Heumilch“ darf bis zum 23. März 

2018 auch für Produkte verwendet werden, die 

der Produktspezifikation nicht entsprechen. Die 

Verwendung der Angaben “garantiert traditionelle 

Spezialität” oder “g.t.S.” sowie das entsprechende 

EU-Logo sind für diese Produkte aber nicht erlaubt. 

Zu beachten ist, dass nach der Verordnung (EU) 

Nr. 1151/2012 eingetragene Namen, so auch g.t.S., 

gegen jede widerrechtliche Aneignung, Nachah-

mung oder Anspielung oder gegen alle sonstigen 

Praktiken, die den Verbraucher irreführen können, 

geschützt sind. Offen ist in diesem Zusammenhang 

noch, ob die Mitteilung der EU-Kommission aus 

2010 betreffend Leitlinien für die Kennzeichnung 

von Lebensmitteln, die Zutaten mit g.U. und g.g.A. 

enthalten, auf g.t.S. erstreckt werden oder ob diese 

analog auch auf g.t.S., die als Zutaten verwendet   

werden, angewendet werden können. 

Eu-health-claims-verordnung –  
nährwertprofile auf der kippe
Das Europäische Parlament hat im April 2016 seine 

Beratungen zu seiner Entschließung zu dem „Pro-

gramm der Kommission zur Gewährleistung der 

Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung 

(REFIT): Bestandsaufnahme und Ausblick“ formell 

abgeschlossen. In Bezug auf die (immer noch nicht 

vorhandenen) Nähwertprofile fordert das Europä-

ische Parlament in seiner Entschließung (Ände-

rungsantrag Nr. 47) die Kommission auf, die Ver-

ordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und 

gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel 

angesichts der gravierenden, andauernden und 

wettbewerbsverzerrenden Umsetzungsproblemen 

auf ihre wissenschaftliche Grundlage, Sinnhaftig-

keit und Realitätsnähe hin zu überprüfen sowie 

gegebenenfalls das Konzept der Nährwertprofile 

zu streichen. Es ist der Auffassung, dass die Ziele 

der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006, die beispiels-

weise darin bestehen, dafür zu sorgen, dass die 

Angaben über Lebensmittel der Wahrheit entspre-

chen und dass dezidierte Angaben zu Fett-, Zu-

cker- und Salzgehalt gemacht werden, mittlerweile 

mit der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend 

die Information der Verbraucher über Lebensmit-

tel verwirklicht wurden. Dieser Änderungsantrag 

wurde vom Plenum des Europäischen Parlaments 

unverändert angenommen. Auch wenn dies für 

die EU-Kommission nicht bindend ist, macht das 

Parlament der EU-Kommission klar, dass es die 

Nährwertprofile kritisch sieht. Die EU-Kommission 
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ist aber dem Europäischen Parlament schon zuvor-

gekommen und hat die Evaluierung der Nährwert-

profile bereits 2015 in Gang gesetzt, dessen Ergeb-

nisse für Ende 2017/Anfang 2018 erwartet werden.

Zusatzstoffe, Aromen, Enzyme
Die EU-Kommission arbeitet an einem Leitfaden 

zum „carry-over Prinzip“, d. h. zum Vorhandensein 

von Zusatzstoffen in zusammengesetzten Lebens-

mitteln, die nicht in den Kategorien des Anhangs II 

der Verordnung (EU) Nr. 1333/2008 genannt sind. 

Dies kann unter gewissen Umständen erlaubt sein. 

Für mehr Rechtsklarheit sollen diese Umstände in 

einem Leitfaden beschrieben werden.

Des Weiteren fährt die Europäische Lebensmittel-

sicherheitsbehörde (EFSA) mit der Neubewertung 

von allen Zusatzstoffen fort. Mittlerweile ist sie 

mit dem „5. Batch“ beschäftigt und fordert die 

Wirtschaft auf, aktuelle Daten zur tatsächlichen 

Verwendungsmenge von ca. 60 Zusatzstoffen ein-

zureichen.

FoodDrinkEurope, der europäische Ernährungsin-

dustrieverband, hat Ende 2015 einen Leitfaden zur 

Interpretation der europäischen Aromenverord-

nung veröffentlicht. Er befasst sich insbesondere 

mit der Frage der Kennzeichnung der verschiede-

nen Aromakategorien im Zutatenverzeichnis. 

Die EU-Kommission arbeitet an einem Leitfaden, 

der die Verarbeitungsprozesse beschreibt, in de-

nen Enzyme eingesetzt werden. Die Beschreibung 

soll bei der Antragstellung in die Unionsliste hel-

fen. Der Entwurf enthält auch einen Abschnitt zu 

milchtechnologischen Verfahren. Mit der endgül-

tigen Unionsliste für Lebensmittelenzyme ist nicht 

vor dem Jahr 2020 zu rechnen.

neue novel Food-verordnung

Am 31. Dezember 2015 ist die neue Novel Food-Ver-
ordnung (EU) 2015/2283 in Kraft getreten. Sie wird 
allerdings erst zum 1. Januar 2018 gelten. Mit die-
ser Verordnung erfolgt zugleich eine Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) sowie die 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 (derzeit 
geltende Novel Food-Verordnung) der dazugehöri-
gen Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1852/2001. 
Als wesentliche Regelungsinhalte der neuen „Novel 
Food-Verordnung“ sind hervorzuheben: 

 Die Änderung der Begriffsbestimmung für neu-
artige Lebensmittel,

 Die zukünftig nicht mehr antragstellerbezoge-
nen, sondern allgemein wirkenden Zulassun-
gen (damit werden zukünftig alle neuartigen 
Lebensmittel in einer Unionsliste zugelassener 
neuartiger Lebensmittel aufgeführt),

 Die „Verkürzung“ der Zulassungsverfahren bei 
der EFSA und Kommission,

 Die besonderen Bestimmungen für traditionelle 
Lebensmittel aus Drittländern (für diese ist ein 
vereinfachtes Meldeverfahren vorgesehen, das 
auf eine mindestens 25-jährige Verzehrerfah-
rung Bezug nimmt),

 Die der Health-Claims-Verordnung entspre-
chende Datenschutzklausel (sie regelt, dass die 
Zulassung in den ersten fünf Jahren nur für den 
Antragsteller gelten kann) 

 Die in Artikel 28 vorgesehene Möglichkeit der 
Aussetzung des Zulassungsverfahrens für neu-
artige Lebensmittel, für die zugleich auch ein 
Antrag auf Zulassung einer gesundheitsbezoge-
nen Angabe beantragt worden ist (Ziel ist, dass 
die fünfjährigen Datenschutzfristen gleichzeitig 
zu laufen beginnen),

 Die Verankerung der Begriffsbestimmung für 
„technisch hergestelltes Nanomaterial“ in dieser 
Verordnung und damit verbunden auch deren 
Streichung in der LMIV. 
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spezialnahrung und kindermilch
Die neue Verordnung für Lebensmittel für beson-

dere Bevölkerungsgruppen (EU-VO Nr. 609/2013) 

findet seit dem 20. Juli 2016 Anwendung und löst 

das alte Diätrecht ab. Aufgrund dessen wurden 

die Richtlinien zu Säuglingsanfangs- und Folge-

nahrung und die Richtlinie für Lebensmittel für 

besondere medizinische Zwecke durch delegierte 

Verordnungen ersetzt. Der delegierte Rechtsakt 

zu Getreidebeikost wurde vom Europäischen Par-

lament aufgrund des angeblich zu hohen Zucker-

gehalts gekippt. Dort gilt also die alte Getreide-

beikost-Richtlinie weiter, bis ein neuer Vorschlag 

angenommen wird.

Im März 2016 veröffentlichte die EU-Kommission 

ihren längst fälligen Bericht zu Kindermilch (Milch 

für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren). Sie kommt zu 

dem Schluss, dass keine Sonderregelungen für diese 

Lebensmittelkategorie erforderlich sind und stützt 

sich auf die EFSA-Stellungnahme aus dem Jahr 

2013, wonach diesen Produkte keine besondere 

Rolle zukommt und sie somit nicht als notwendiger 

Bestandteil einer normalen Ernährung angesehen 

werden. Da auch keine Sicherheitsbedenken beste-

hen, seien gesonderte Regelungen nicht erforder-

lich. Der MIV hatte sich für spezielle Regelungen 

für Kindermilch eingesetzt, doch die EU-Kom-

mission zieht den „Better-Regulation“ Ansatz vor 

nach dem Motto, weniger Gesetz ist besser. Die 

EU-Kommission wird die Marktentwicklung in den 

Mitgliedstaaten genau beobachten und nationale 

Vorschriften auf ihre Vereinbarkeit mit EU-Recht 

überprüfen. In Deutschland bleiben Kindermilchen 

beim BVL weiterhin anzeigepflichtig.

Im Juni 2016 veröffentlichte die EU-Kommission 

ihren Bericht zu Sportlernahrung, in dem sie zu 

dem Schluss kommt, dass auch hier keine Son-

derregelungen für diese Lebensmittelkategorie 

erforderlich sind, da Sport inzwischen zu einem 

generellen Trend in der Bevölkerung geworden sei. 

Sportler gehörten keiner Bevölkerungsgruppe an, 

die besonders schützenswert sei, weshalb das all-

gemeine Lebensmittelrecht den Verbraucher hier 

ausreichend schütze.

novellierung der Eu-kontrollver- 
ordnung
Nach mehr als dreijährigen Beratungen hat der 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesund-

heit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) am 11. Juli 

2016 dem finalen Kompromisstext des Rates zur 

Revision der Kontroll-Verordnung (EG) 882/2004 

zugestimmt. Zum Inkrafttreten der neuen Kon- 

trollverordnung ist noch die Zustimmung des Euro-

päischen Parlamentes und des Agrarrates erforder-

lich, welche für das erste Halbjahr 2017 erwartet 

wird. Die Finanzierung der amtlichen Kontrollen 

soll nicht über EU-weite Pflichtbeiträge erfolgen, 

sondern wird wie bisher in das Ermessen der Mit-

gliedstaaten gestellt, was der MIV auch während 

der gesamten Beratungen gefordert hatte. Im Hin-

blick auf die Regelung zur Transparentmachung 

von unternehmensbezogenen Überwachungser-

gebnissen in Art. 10 Abs. 3 ist wichtig, dass eine 

Veröffentlichung möglich, jedoch nicht verpflich-

tend sein soll.

verordnung über Qualitäts- 
anforderungen an Milchprodukte
BMEL und BMJ haben entschieden, dass alle 

milchrechtlichen Produktverordnungen (Kä-

se-VO, Milcherzeugnis-VO, Butter-VO, Konsum-

milch-Kennzeichnungs-VO) zukünftig in einer 

Verordnung über Qualitätsanforderungen an 

Milchprodukte (Milchproduktqualitäts-VO) ge-

regelt werden. Inhaltlich werden nur noch Re-

gelungen enthalten sein, die der erforderlichen 

Umsetzung von EU-Recht dienen oder zusätz-

liche nationale Bestimmungen hinsichtlich der 

Qualität enthalten. Aufgrund der andauernden 
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Überarbeitung der Kaseinrichtlinie und der Dauer-

milchrichtlinie sollen zunächst die Regelungen der 

Milcherzeugnis-VO noch nicht überführt werden. 

Ferner ist vorgesehen, die EU-Kasein-Richtlinie 

(EU) 2015/2203 nicht mehr in der Milcherzeug-

nis-VO umzusetzen ist, sondern in einer separaten 

nationalen Kasein-VO. Hierin sollen dann nur noch 

die drei bisherigen Standardsorten „Säure-Nähr-

kasein“, „Labnährkasein“ und „Nährkaseinat“ ent-

halten sein. Die bisher in der Gruppe XII Anlage 1 

Milcherzeugnis-VO enthaltene Standardsorte 

„Labkasein“ soll aufgrund mangelnder praktischer 

Relevanz gestrichen werden.

Ein Anhörungsentwurf der Milchproduktquali-

täts-VO wird vom BMEL vorgelegt werden, sobald 

die Verordnung zur Anpassung nationaler Vor-

schriften an die Lebensmittelinformations-Ver-

ordnung (LMIVAV), mit der auch zahlreiche Kenn-

zeichnungsregelungen in den milchrechtlichen 

Produktverordnungen aufgehoben werden, den 

Bundesrat passiert hat.

Vegan und Vegetarisch
Der Markt für vegetarische und insbesondere für 

vegane Lebensmittel wächst stetig und deswegen 

stellen auch vermehrt Mitglieder des MIV solche 

Produkte her. Die Rahmenbedingungen für die 

Herstellung ergeben sich aus dem allgemeinen 

Lebensmittelrecht. Hinsichtlich der Deklaration 

ist die Lebensmittelinformationsverordnung (EU) 

1169/20011 (LMIV) einschlägig. Obwohl in Art 36 

Abs. 3 lit. b) der LMIV vorgesehen ist, dass die EU- 

Kommission Durchführungsrechtsakte zur Anwen-

dung der in Absatz 2 genannten Anforderungen 

hinsichtlich freiwillig bereitgestellten „Informa-

tionen über die Eignung eines Lebensmittels für 

Vegetarier und Veganer“ erlässt, existiert bisher 

keine Legaldefinition für vegane und vegetarische 

Lebensmittel. Vor diesem Hintergrund hat die Ver-

braucherschutzministerkonferenz (VSMK) im April 

2016 den folgenden Beschluss gefasst und veröf-

fentlicht: 

„Vegan sind Lebensmittel, die keine Erzeugnisse 
tierischen Ursprungs sind und bei denen auf allen 
Produktions- und Verarbeitungsstufen keine:

 Zutaten (einschließlich Zusatzstoffe, Trägerstof-
fe, Aromen und Enzymen) oder Verarbeitungs-
hilfsstoffe oder

 Nicht-Lebensmittelzusatzstoffe, die auf die-
selbe Weise und zu demselben Zweck wie 
Verarbeitungshilfsstoffe verwendet werden; 
die tierischen Ursprungs sind, in verarbeiteter 
Weise oder unverarbeiteter Form zugesetzt 
oder verwendet worden sind.“ 

„Vegetarisc h sind Lebensmittel, welche die Anfor-
derungen der Definition von „vegan“ erfüllen, bei 
deren Produktion jedoch abweichend davon:

1. Milch, 

2. Kolostrum,

3. Farmgeflügeleier,

4. Bienenhonig,

5. Bienenwachs,

6. Propolis,

7. Wollfett/Lanolin aus von lebenden Schafen 
gewonnener Wolle, 

oder deren Bestandteile oder daraus gewonne-
nen Erzeugnisse zugesetzt oder verwendet werden 
können.“

„Einer Auslobung als vegan oder vegetarisch stehen 

unbeabsichtigte Einträge von Erzeugnissen, die 

nicht den jeweiligen Anforderungen des Absatzes 

1 oder 2 entsprechen, nicht entgegen, wenn und 

soweit diese auf allen Produktions-, Verarbeitungs- 

und Vertriebsstufen trotz geeigneter Vorkehrun-

gen bei Einhaltung einer guten Herstellungspraxis 

technisch unvermeidbar sind.“

Das Vorstehende gilt auch, wenn für Lebensmittel 

Informationen verwendet werden, die aus Ver-

brauchersicht gleichbedeutend mit „vegan“ oder 

„vegetarisch“ sind.
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Auch wenn es sich bei diesem Beschluss nicht um 

eine Rechtsvorschrift handelt, hat er direkte Aus-

wirkungen auf die Praxis der Lebensmittelüber-

wachung, weil den Verbraucherschutzministern 

in den Bundesländern die Lebensmittelüberwa-

chung untersteht und sie ihre Lebensmittelüber-

wachungsbehörden übereinstimmend angewiesen 

haben, diesen Beschluss zur Grundlage ihrer Über-

wachungstätigkeit zu machen.

neufassung der Bll-richtlinie für 
Fruchtzubereitungen
Im Januar 2016 wurde nach achtjährigen Ver-

handlungen die Neufassung der BLL-Richtlinie 

Fruchtzubereitung veröffentlicht. Mit der ersten 

Veröffentlichung der „Richtlinie für Teil I Fruchtzu-

bereitungen zur Herstellung von Milchprodukten 

und Teil II Bezeichnungen von Fruchtjoghurter-

zeugnissen“ im Jahr 1979 durch den Bund für Le-

bensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) 

wurde der Verkehrsauffassung und dem Informati-

onsbedürfnis der Verbraucher in dem rasant wach-

senden Markt der Fruchtjoghurterzeugnisse Rech-

nung getragen. Mit dieser BLL-Richtlinie wurde 

eine Ordnung des Marktes dahingehend erreicht, 

dass die Zulässigkeit der Bezeichnungen sowie die 

Abbildungen von Früchten vom Frischfruchtanteil 

im Fertigprodukt abhängt. Weil sich diese Ordnung 

in der Praxis für Verbraucher, Milchindustrie und 

Lebensmittelüberwachung bewährt hat, haben 

sich die betroffenen Verbände auf eine Novellie-

rung dieser Richtlinie im Lichte der aktuellen Dis-

kussion verständigt. Bewährte Regelungen, wie die 

vom Frischfruchtanteil abhängigen Bezeichnungen 

und die Zulässigkeit von Fruchtabbildungen wur-

den unverändert beibehalten. Gleichzeitig erfolg-

te eine Anpassung an die bestehende Rechtslage 

sowie die veränderten Verzehrsgewohnheiten. Ak-

tuelle Marktentwicklungen in Form der Festlegung 

einer zusätzlichen Mindestmenge an Frischfrucht- 

anteil bei der Auslobung eines besonders hohen 

Fruchtanteils sowie die explizite Aufführung von 

Früchten mit einer besonderen Geschmacksidenti-

tät wurden neu aufgenommen. Mit dieser Richt- 

linie wird – heute wie damals – der aktuelle redli-

che Handelsbrauch für den Verkehr mit diesen Er-

zeugnissen in Deutschland widergegeben.

Die Neufassung der Richtlinie erfolgte in einem neu-

en Layout und ist auf der Homepage des MIV unter  

www.milchindustrie.de/themen/recht/ abrufbar.

codex Alimentarius
Im Rahmen des Codex Alimentarius wurden auch 

im zurückliegenden Berichtszeitraum zahlrei-

che Milchthemen (Codexstandard „Schmelzkäse“; 

Codexstandard „Dairy Permeate Powders“; Codex-

standard „Mozzarella“ und Zusatzstoffe) diskutiert. 

Im Rahmen dieser Arbeiten hat der Milchindust-

rie-Verband die Bundesregierung beratend unter-

stützt. 

codexstandard „schmelzkäse“ 
Im Dezember 2015 fand eine Sitzung der 

Codex-Arbeitsgruppe „Schmelzkäse“ unter Vor-

sitz von Neuseeland und Uruguay statt, in der der 

Standardentwurf im Lichte der Entscheidungen 

der letzten Sitzung der Codex Alimentarius Kom-

mission (CAC) überarbeitet wurde. Dabei konnten 

wesentliche Änderungen, insbesondere bezüglich 

des Mindestkäsegehaltes in Verbindung mit Kenn-

zeichnungsregelungen und der Werte Fettgehalt in 

der Trockenmasse und korrespondierende Mindest-

trockenmassegehalte durchgesetzt werden. Leider 

war es erneut nicht möglich, einen tragfähigen 

Kompromiss beim Mindestkäsegehalt von „streich-

fähigem“ Schmelzkäse mit einem hohen Fettgehalt 

und bei den Zusatzstoffen (Stabilisatoren und Ver-

dickungsmitteln) zu erzielen.

Der von der Codex-Arbeitsgruppe überarbeitete 

Standardentwurf wurde dann an die Mitglieder 
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des Codex Alimentarius Milchkomitees (CCMMP) 

verschickt mit der Möglichkeit einer weiteren Stel-

lungnahme. Diese zeigten erneut, dass die in der 

Codex-Arbeitsgruppe erarbeiteten Kompromisse 

weiterhin nicht von allen Mitgliedern des CCMMP 

getragen wurden und so war es dem CCMMP-Vor-

sitz nicht möglich, der CAC zur Sitzung im Juni 

2016 einen Codexstandard „Schmelzkäse“ zur An-

nahme auf Stufe 8 vorzuschlagen. 

Im Vorfeld der CAC-Sitzung hat das Executive Ko-

mitee, das Empfehlungen an die CAC im Vorfeld 

ausspricht, daraufhin beschlossen, die Arbeiten an 

dem Codexstandard „Schmelzkäse“ einzustellen, 

obwohl zahlreiche Regionen in der Welt (Latein-

amerika, Asien, Naher Osten) sich weiterhin für die 

Fortsetzung der Arbeiten  ausgesprochen haben. 

Aus Zeitgründen hat die Vorsitzende der CAC vor-

geschlagen, ohne weitere Diskussion die Entschei-

dungen zu „Schmelzkäse“ um ein Jahr zu vertagen. 

Neuseeland, das den CCMMP-Vorsitz hat, hat vor-

geschlagen, den Standardentwurf für ein weite-

res Jahr auf Stufe 5 zu belassen. Alle Länder, die 

Interesse an einem Codexstandard „Schmelzkäse“ 

haben, sind nun aufgefordert, neue Kompromiss-

vorschläge zu machen. Neuseeland wird diese dann 

zusammentragen und die CAC wird sich mit dem 

Codexstandardentwurf „Schmelzkäse“ im Juli 2017 

abschließend befassen. Es bleibt also ein weiteres 

Jahr Zeit, vielleicht doch noch einen Kompromiss 

zu finden.

codexstandard  
„Dairy Permeate Powders“
Der von einer Codex-Arbeitsgruppe vorgelegte Ent-

wurf eines Codexstandards „Dairy Permeate Pow-

ders“, der Regelungen betreffend „Dairy Permeate 

Powder“, „Whey Permeate Powder“ und „Milk Per-

meate Powder“ enthält, stellt einen Kompromiss 

dar, der im Internationalen Milchwirtschaftsver-

band (IDF) erarbeitet wurde. Umstritten ist, ob und 

ggf. bei welchen Produkten die Verwendung von 

anti-caking agents zugelassen werden soll. Die 

EU-Kommission hat für die EU-Mitgliedstaaten er-

klärt, dass die Verwendung von anti-caking agents 

weder technologisch gerechtfertigt noch notwen-

dig ist. 

Der Standardentwurf wurde von der CAC auf Stufe 

5 des Codex-Annahmeverfahrens angenommen. Er 

wird nun erneut zur Stellungnahme und abschlie-

ßenden Beratung an das CCMMP geschickt. Die 

CAC wird sich im Juli 2017 abschließend mit dem 

Codexstandard „Dairy Permeate Powders“ befassen.

codexstandard „Mozzarella“ und Zu-
satzstoffe
Die von der CAC in 2015 aufgeworfene Frage, ob 

im Codexstandard „Mozzarella“ (high moisture) die 

Verwendung von anti-caking agents und preser-

vatives zugelassen werden soll, konnte aus Zeit-

gründen in der letzten Sitzung der CAC nicht mehr 

behandelt werden. Auch hierüber wird die CAC im 

nächsten Jahr weiter beraten. 

Die Position des MIV und auch der EU-Kommission 

ist weiterhin, dass die Verwendung dieser Zusatz-

stoffe für „Mozzarella“ mit einem hohen Feuch-

tigkeitsgehalt zur Oberflächenbehandlung weder 

notwendig noch gerechtfertigt ist und deren Ver-

wendung daher nicht zugelassen werden sollte.
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Miv als tarifpartner

Der Hauptvorstand der Gewerkschaft NGG hatte 
am 18. November 2015 für die Tarifrunde 2016 
empfohlen, die Entgelte und Ausbildungsvergü-
tungen um 4,5 – 5,5 % zu erhöhen. Die Laufzeit 
der Tarifverträge sollte 12 Monate betragen. Ferner 
sollte der demografische Wandel in den NGG-Bran-
chen auch tarifvertraglich gestaltet und die Über-
nahme der Ausgebildeten in Tarifverträgen festge-
schrieben werden. 

Die Arbeitsgruppe Sozialpolitik hat sich in ihrer 
Sitzung am 13. Januar 2016 dafür ausgesprochen, 
dass die Tarifabschlüsse in 2016 unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten mode-
rat ausfallen müssen.

 tarifgebiet Miv nord/West

Die Gewerkschaft NGG hatte den Lohn- und Ge-
haltstarifvertrag für das Tarifgebiet MIV Nord/West 
fristgerecht zum 29. Februar 2016 gekündigt und 
forderte für den Abschluss eines Anschlusstarif-
vertrags mit einer Laufzeit von 12 Monaten eine 
Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungs-
vergütungen um 5,0 %. 

Wie in den Jahren zuvor wurde gemeinsam mit den 
Tarifgebieten Molkereien Niedersachsen/Bremen 
ohne Weser-Ems und Meiereien/ Käsereien Ham-
burg/Schleswig-Holstein verhandelt.

In der zweiten Verhandlungsrunde am 21. März 
2016 haben sich die Tarifvertragsparteien für das 
Tarifgebiet MIV Nord/West darauf verständigt, die 
Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen ab 
1. März 2016 um 2,2 % zu erhöhen. Der Lohn- und 
Gehaltstarifvertrag hat eine Laufzeit von 12 Mo-
naten, vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2017.

 tarifgebiet Milchwirtschaft  
ostdeutschland

Der Lohn- und Gehaltstarifvertrag für die 
Milchwirtschaft Ostdeutschland wurde von der 
Gewerkschaft NGG fristgerecht zum 31. März 2016 
gekündigt. Sie forderte für den Abschluss eines 

Anschlusstarifvertrags mit einer Laufzeit von 12 
Monaten eine Erhöhung der Entgelte und Aus-
bildungsvergütungen um 4,5 % und eine tarifli-
che Regelung zur Übernahme der Auszubildenden 
nach der Lehre.

Erst in der 3. Verhandlungsrunde am 8. Juli 2016 
haben sich die Tarifvertragsparteien nach sehr 
schwierigen Verhandlungen doch noch auf einen 
Tarifkompromiss verständigt. Der Anschlusstarif-
vertrag (Lohn und Gehalt) hat eine Laufzeit von 
12 Monaten vom 1. April 2016 bis zum 31. März 
2017. Die Einkommen erhöhen sich ab April 2016 
um 0,35 € (2,38 %) und ab Dezember 2016 um wei-
tere 0,02 € (0,12 %) für gewerbliche Arbeitnehmer 
in der 100 %-Tarifgruppe, in den anderen Gruppen 
nach den Prozentrelationen; bei den Angestellten 
erhöhen sich die Einkommen ab April 2016 um 
60,48 € (2,38 %) und ab Dezember 2016 um wei-
tere 3,05 € (0,12 %) in der 100 %-Gruppe, in den 
anderen Gruppen nach den Prozentrelationen. Fer-
ner werden ab April 2016 Ausbildungsvergütungen 
wie im Tarifgebiet MIV Nord/West gezahlt.

Die Gesamtbelastung dieses Abschlusses liegt bei 
2,41 %.

Die in 2015 abgebrochenen Gespräche zwischen 
MIV und der Gewerkschaft NGG über die Zukunft 
des Tarifgebietes Milchwirtschaft Ostdeutschland 
(„Ost-West-Angleichung“) werden zeitnah wieder 
aufgenommen. Ferner werden die Tarifvertrags-
parteien Gespräche über eine „Modernisierung“ 
des Lohn- und Gehaltstarifvertrags Milchwirt-
schaft Ostdeutschland führen.

 tarifgebiet Milchwirtschaft Bayern

Die Gewerkschaft NGG hatte die Entgelttarifverträ-
ge MIV-Milchindustrie Bayern und MIV-Schmelz-
käseindustrie Bayern fristgerecht zum 31. August 
2015 gekündigt und den Tarifvertrag Altersvorsor-
ge zum 31. Dezember 2015. Sie forderte für den 
Abschluss von Anschlussentgelttarifverträgen mit 
einer Laufzeit von 12 Monaten eine Erhöhung 
der Entgelte und Ausbildungsvergütungen von 
150,00 € und eine Erhöhung des Arbeitgeberbei-
trags von 700,00 € auf 1.000,00 € jährlich sowie 
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die Einführung eines Arbeitgeberzuschusses bei 
Entgeltumwandlung in Höhe der vom Arbeitgeber 
eingesparten Sozialversicherungsbeiträge. 

Es fanden wie in den Jahren zuvor gemeinsame 
Verhandlungen für die Tarifgebiete MIV-Milchin-
dustrie Bayern, MIV-Schmelzkäseindustrie Bayern, 
Molkerei- und Käsereigewerbe in Bayern und Mol-
kerei- und Käsereigewerbe im bayerischen Schwa-
ben statt.

Am 29. Oktober 2015 wurde in der zweiten Ver-
handlungsrunde ein Tarifabschluss erzielt. Die 
Anschlusstarifverträge haben eine Laufzeit 
von 24 Monaten (MIV-Milchindustrie Bayern, 
MIV-Schmelzkäseindustrie Bayern vom 1. Septem-
ber 2015 – 31. August 2017). Die Entgelte werden 
in diesen beiden Tarifgebieten ab 1. September 
2015 in allen Tarifgruppen einheitlich um 90,00 € 
erhöht und ab 1. September 2016 linear um 2,4 %. 
Die Ausbildungsvergütungen werden ab Septem-
ber 2015 einheitlich um 45,00 € erhöht und ab 
September 2016 linear um 2,4 %. Der Tarifvertrag 
Altersvorsorge wird ab 1. Januar 2016 wieder in 
Kraft gesetzt und kann erstmalig zum 31. Dezem-
ber 2018 gekündigt werden. Der Arbeitgeberbei-
trag zur tariflichen Altersvorsorge steigt im Jahr 
2017 um 100,00 € von 700,00 € auf 800,00 €. 
Wandelt ein Arbeitnehmer Entgelte zum Zweck der 
Altersvorsorge um, so erhält er ab dem Jahr 2017 
einen weiteren Arbeitgeberbeitrag zur Altersvor-
sorge in Höhe von 10 % des umgewandelten Betra-
ges. Werden damit die Grenzen des § 3 Nr. 63 EStG 
überschritten, reduziert sich der Arbeitgeberbei-
trag entsprechend.

Fünf Jahre Ausbildungsbetrieb des 
Jahres

Die Genossenschaft Milchwerke Berchtesgadener 
Land Chiemgau eG wurde am 28. September 2015 
in Berlin vom Milchindustrie-Verband e.V. (MIV) 
und dem Zentralverband Deutscher Milchwirt-
schaftler e.V. (ZDM) als „Ausbildungsbetrieb des 
Jahres 2015“ ausgezeichnet. Im vierten Jahr der 
Verleihung setzte sich die Molkerei gegen 20 hoch-
klassige Mitbewerber aus der deutschen Milchver-
arbeitungsbranche durch und erhielt die begehr-

te Auszeichnung, die Geschäftsführer Bernhard 
Pointner und seine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter erfreut in Empfang nehmen konnten. Der 
Hauptgeschäftsführer des MIV, Eckhard Heuser, 
betonte in seiner Laudatio, dass mit der Auszeich-
nung der Molkerei Berchtesgadener Land ein mit-
telständisches genossenschaftliches Unternehmen 
unter Beweis gestellt hat, dass gute Ausbildung 
nicht nur von Großunternehmen zu leisten ist.

Ein kleines Jubiläum gilt es in 2016 zu feiern. Zum 
nunmehr fünften Mal wird der MIV gemeinsam 
mit dem ZDM den begehrten Preis verleihen. Am 
1. Oktober 2016 wird auf dem großen ZDM-Ver-
bandstag in Dresden der Ausbildungsbetrieb des 
Jahres 2016 gekürt. Der MIV-Hauptgeschäftsfüh-
rer Eckhard Heuser überreicht die Urkunde und den 
Preis, der aus einem Wochenende in Berlin für die 
Ausbildungsverantwortlichen besteht. Mit dieser 
Auszeichnung ist die Berechtigung verbunden, das 
Logo im Geschäftsverkehr zu verwenden. 

Milch im Blut – Es geht weiter

Die im Herbst 2014 mit den Berufen „Milchtechno-
loge / Milchtechnologin und Milchwirtschaflicher 
Laborant / Milchwirtschaftliche Laborantin gestar-
tete Nachwuchs- Werbekampagne „Milch im Blut“ 
wird um zwei weitere Ausbildungsberufe erweitert.

In der gleichen ansprechenden Weise werden die 
beiden Berufe „Mechatroniker / Mechatronikerin“ 
sowie „Elektrotechniker / Elektrotechnikerin“ vor-
gestellt. Mit diesen Ausbildungsfilmen soll die At-
traktivität der milchwirtschaftlichen Unternehmen 
als Arbeitgeber auch für diese Berufe verdeutlicht 
werden. Qualifizierte Fachkräfte in diesen Sparten 
werden aufgrund des stetig steigenden Automa-
tisierungsgrades in der Produktion und Logistik 
ebenfalls verstärkt benötigt. Mit einer eigenen 
Ausbildung soll zugleich die Identifikation mit den 
Ausbildungsbetrieben erhöht und dem Fachkräfte-
mangel entgegengewirkt werden.
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von der verpackv zum Wertstoffgesetz 
zum verpackungsgesetz 

Mit einem sogenannten Eckpunkte-Papier von CDU 
und SPD, das Mitte Juni 2015 veröffentlich wurde, 
schien ein entscheidender Schritt zum lange an-
gestrebten Wertstoffgesetz gemacht. Seit Jahren 
steht die Forderung nach einem solchen Gesetz 
im Raum, bisher wurde es aus vielen unterschied-
lichen Gründen nicht realisiert. Derzeit werden die 
Verwendung, die Sammlung und das Recycling in 
Deutschland über die Verpackungs-Verordnung 
geregelt. 

Das Eckpunktepapier bestand aus vier wesentli-
chen Punkten: 

 Ökologisch anspruchsvolle Verwertungsanfor-
derungen,

 Effizienz und Verbrauchernähe,

 Erweiterung der bestehenden Produktverant-
wortung der Hersteller und Vertreiber,

 Bessere Einflussmöglichkeiten der öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger.

Bereits im Oktober 2015 war ein erster, auf dem 
Eckpunktepapier basierender Entwurf zum Wert-
stoffgesetz vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 
erstellt worden. Aber die Diskussionen hörten da-
mit noch lange nicht auf. Auch seitens der Indust-
rie/Inverkehrbringer wurden sie immer wieder neu 
angeheizt, weil die angedachten Recyclingquoten, 
insbesondere für Kunststoffe, viel zu hoch ange-
setzt waren. Dahinter stand der Druck, die Inver-
kehrbringer von Verpackungen, also zum Beispiel 
die Molkereien, zu nachhaltigeren Verpackungen 
zu drängen (Ökodesign), sprich weniger Material, 
recyclingfähiges Material und die Verwendung von 
recyceltem Material.

Mit Erfolg hat sich der MIV gegen diese Quoten bei 
Vertretern der Politik gewehrt. Im Entwurf vom Juli 
2016 sind die angestrebten Quoten für die stoffli-
che Verwertung von Kunststoffabfällen mit 63 % 

zwar noch immer hoch, die Höchstquote von 72 %, 
wie sie ursprünglich angedacht war, konnte aber 
verhindert werden. Und der Einspruch des MIV 
gegen die Ausgestaltung der Quoten geht weiter. 
Aus Sicht des Verbandes sollten gerade die Kunst-
stoffquoten, von denen die Branche am meisten 
betroffen ist, nicht in einem Hau-Ruck-Verfahren 
angehoben werden. Allen Beteiligten, also auch 
den Verwendern von Recyclingmaterialien, muss 
Zeit zur Anpassung und sinnvollen Ausgestaltung 
gegeben werden.

Zudem hat der MIV im Hinblick auf die Anforde-
rung beim sogenannten Ökodesign auch auf die 
unterschiedlichen Möglichkeiten in der Verwen-
dung von recyceltem Material verwiesen. Lebens-
mittelhersteller haben durch die anzuwendenden 
Vorgaben zum Schutz der Lebensmittel deutlich 
engere Grenzen in der Wahl der Verpackungsma-
terialien als andere Inverkehrbringer (z. B. Kosme-
tikhersteller) 

Die Ausweitung der Produktverantwortung ist im 
aktuellen Entwurf nicht mehr enthalten, geblieben 
ist allerdings die Einrichtung der Zentralen Stelle 
zur Kontrolle der Systeme. In dieser Stelle sind je-
doch nur Vertreter der Verpackungsbranche und 
der Entsorger vertreten. Die Systeme hingegen sind 
in der Gemeinsamen Stelle vertreten. Die eigent-
lichen Betroffenen, die Inverkehrbringer, haben 
weder in der Gemeinsamen noch in der Zentralen 
Stelle eine Stimme. Bei dieser Zusammensetzung 
hat auch das Bundeskartellamt schwere Beden-
ken. Aus Sicht des Amtes müssten entweder alle 
oder aber keine der unterschiedlichen Seiten hier 
vertreten sein. Im letzten Fall müsste dann eine 
neutrale Person/Organisation die Zentrale Stelle 
„füllen“. Aus Sicht des Kartellamtes wäre dafür das 
BMUB geeignet. 

Auch die weiterhin bestehende Ausnahme von 
Milch und Milchprodukte von der komplizier-
ten Pfandpflicht war dem MIV ein Anliegen. 
Getränkekartonverpackungen (Blockpackung, 
Giebelpackung, Zylinderpackung), Getränke-Po-
lyethylen-Schlauchbeutel-Verpackungen, Foli-
en-Standbodenbeutel sowie Getränkeverpackun-
gen, die Milch und Milchmischgetränke mit einem 
Milchanteil von mindestens 50 %, Mischgetränke 
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mit einem Anteil an Milcherzeugnissen von min-
destens 50 % oder sonstige trinkbare Milcherzeug-
nisse, insbesondere Joghurt und Kefir enthalten, 
sind nach dem vorliegenden Entwurf weiterhin von 
der Pfandpflicht befreit.

Mit dem letzten aktualisierten Entwurf scheint es 
dem BMUB nun ernst damit zu sein, diesen Ent-
wurf noch im Oktober 2016 im Kabinett zu be-
schließen und spätestens Anfang nächsten Jahres 
in den Bundestag zu bringen. Allerdings durch das 
Ausklammern der Ausweitung der Produktverant-
wortung dann nicht als Wertstoffgesetz sondern 
als Verpackungsgesetz. Ob jedoch die Bundeslän-
der beim Plan des BMUB mitspielen, bleibt abzu-
warten.

industrie und handel: Einigkeit an der 
schnittstelle rampe?!

Auf Initiative der Arbeitsgruppe Logistik im MIV 
startete im Jahr 2011 das Projekt Branchenma-
nagement Mopro „Optimierung der Handelsbelie-
ferung“ unter dem Dach von GS1-Germany. 
Im weiteren Verlauf wurden weitere Stakeholder der 
FMCG-Branche aus dem Bereich Handel, Logistik 
und Hersteller eingebunden, um gemeinschaftlich 
Best-Practice-Ansätze für einen effizienten Waren- 
eingang zu entwickeln. Im Januar 2016 hat GS1- 
Germany nun nach umfangreichen Abstimmungs-
prozessen die fertige Anwendungsempfehlung 
„Effiziente Wareneingangsabwicklung im FMCG- 
Bereich“ veröffentlicht. 

Die Konfliktpotenziale an den Rampen des deut-
schen FMCG-Handels sind nach wie vor groß. Ob 
Warte- und Abfertigungszeiten, Zeitfensterverfüg-
barkeit, Prozesse im Wareneingang oder fehlende 
Begleitdokumente sowie Rechte und Pflichten für 
die Entladung, es bestehen Optimierungsmög-
lichkeiten im gesamten Ablauf und über alle Pro-
zess-Stufen hinweg. In dem Dokument werden nun 
für viele Fragestellungen gemeinsam erarbeitete 
Lösungen für eine effiziente Wareneingangsab-
wicklung vorgestellt sowie grundlegende Voraus-
setzungen für eine logistikgerechte Bestellung und 
Prozesse zur reibungslosen Abwicklung definiert. 

Ziel aller entwickelten Best-Practice-Szenarien 
ist eine einfache, reibungslose und transparente 
Abwicklung auf allen Stufen. Für die erfolgreiche 
Umsetzung braucht es nun von allen Beteiligten 
die kooperative Bereitschaft, an den eigenen Pro-
zessen Veränderungen vorzunehmen.

Zusammen mit der Anwendungsempfehlung ist 
weiterhin die Empfehlung „Statusverfolgung auf 
Ebene der Versandeinheit“ veröffentlicht worden. 
Sie stellt ein bereits früher abgeschlossenes Teil-
projekt im Rahmen der Anwendungsempfehlung 
„Effiziente Wareneingangsabwicklung“ als separa-
tes Kapitel 4 dar. 

Anwendungsempfehlung rEcADv für 
korrekte und schnelle rechnungsle-
gung
Im Juli 2016 wurde die zwischen Handel und In-
dustrie erarbeitete GS1-Anwendungsempfehlung 
über einen einheitlichen Prozessablauf der elektro-
nischen Wareneingangsmeldung EANCOM RECADV 
(Receiving Advice) publiziert. An der Erarbeitung 
waren mehrere, aus der MIV-AG Frischelogistik 
entsandte Molkereivertreter beteiligt sowie weite-
re Hersteller und Handelsunternehmen, die bereits 
auch an der Empfehlung „Effiziente Warenein-
gangsabwicklung im FMCG-Bereich“ mitgewirkt 
hatten. 

Die standardisierte elektronische Rückmeldung des 
Wareneingangs ist Bestandteil der Anwendungs-
empfehlung für einen effizienten Wareneingang. 
Die Empfänger können den korrekten Warenein-
gang zeitnah bestätigen und etwaige Abweichun-
gen und Mängel schnell dem Versender melden. 
Die Wareneingangsmeldung ermöglicht zudem 
eine korrekte und schnelle Abrechnung geliefer-
ter Ware, da das System einen schnellen und un-
komplizierten Informationsaustausch zwischen 
Empfänger und Versender ermöglicht. Auch Miss-
verständnisse bei der Zahlung, zum Beispiel durch 
unvorhergesehene Rechnungskürzung, werden 
vermieden. 

Nun ist es an Industrie und Handel, den Standard 
in Praxis einzuführen und mit Leben zu füllen, um 
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die Verbesserungspotentiale in diesem Bereich der 
logistischen Kette heben zu können.

Alternative Zwischenpaletten –  
umfangreicher Praxistest mit  
mehreren herstellern 
Nachdem ein Molkereiunternehmen nunmehr seit 
über zwei Jahren positive Erfahrungen mit dem 
Prototypen einer neuen Zwischenpalette gemacht 
hat, haben nun sieben weitere Unternehmen Tests 
mit diesem neuartigen Ladungsträger durchge-
führt. 

Bei der Belieferung der Zentralläger des deutschen 
Handels ist es verbreitete Praxis, Artikelpositio-
nen in kommissionierten Paletten durch den Ein-
satz von Standard-Euro-Paletten gegeneinander 
abzugrenzen. Mit dem neuen, volumen- und ge-
wichtsoptimierten Ladungsträger mit einer gerin-
gen Ladungsträgerhöhe soll eine Optimierung der 
Laderaumausnutzung und damit Kosteneinspa-
rungen realisiert werden. Doch nicht nur monetär, 
auch in der Bewertung der Nachhaltigkeit logisti-
scher Prozesse, kann dieser Prototyp einen wert-
vollen Beitrag leisten.

In Abhängigkeit der Fortführung des Tests mit ei-
nem in Details optimierten Ladungsträger wird 
sich entscheiden, ob das Projekt zielführend wei-
ter verfolgt werden kann. Ein wesentlicher Erfolg 
für die Akzeptanz und Einführung der alternativen 
Ladungsträger wird darin liegen, ob sich weitere 
Handelspartner oder auch Industrieunternehmen 
anderer Branchen im nächsten Schritt von dem 
neuen Konzept überzeugen lassen. 

Zuckermarkt

Die Diskrepanz zwischen den Preisen für Zucker 
in der EU und auf dem Weltmarkt hatte auch den 
MIV beschäftigt. Im Februar 2014 bestätigte das 
Kartellamt den Verdacht einiger Zuckerverwender: 
Drei Konzerne mussten insgesamt eine Strafe von 
280 Mio. Euro zahlen, weil sie Zucker im Kartell zu 
teuer verkauft haben. Die Möglichkeiten zur Scha-
densersatzforderung sind zwar gegeben, dafür 

müssen aber umfangreiche Unterlagen vorgelegt 
werden. Zudem ist eine Akteneinsicht auf Antrag 
zu gewähren, diese zieht sich in der Praxis aber 
über einen langen Zeitraum hin. Auch ist die ver-
wendete Menge an Zucker in den einzelnen Molke-
reien sehr unterschiedlich, weshalb schnell klar war, 
dass eine Sammelklage über den Verband nicht zu 
dem erwünschten Erfolg führen würde. Die An-
strengungen der Unternehmen sind unterschied-
lich weit fortgeschritten. Bei einer relativ langen 
Prozessdauer (die Schätzungen liegen zwischen 3 
bis 5 Jahren, reichen aber bis 10 Jahre) sind eini-
ge Unternehmen eher skeptisch. Das erste Unter-
nehmen, das eine entsprechende Klage eingereicht 
hatte, war „Vivil“. Der Ausgang dieser Klage wurde 
auch von vielen Unternehmen der Milchindustrie 
mit Spannung erwartet. Im Anschluss daran haben 
nun auch andere Unternehmen Klage eingereicht, 
darunter auch Unternehmen der Milchindustrie. 
Andere haben erst so spät Akteneinsicht erhalten, 
dass sie noch keine Klage vorbereiten konnten. 

Bekannt ist auch, dass einige Zuckerkonzerne kei-
ne Rückstellungen aufbauen. Ob das reine Selbstsi-
cherheit ist oder auf gesprochenes Recht gründet, 
wird sich mit dem Ausgang der laufenden Prozesse 
zeigen. Vermutet werden jedoch Strafzahlungen 
als Schadensvermeidung, um einer Verurteilung zu 
entgehen und längerfristig auch wieder Ruhe in 
den Markt zu bringen. Ungeklärt ist offenbar auch 
der anzusetzende Schadensprozentsatz, Gutachten 
legen hierfür zwischen 12 und 20 % zugrunde.

Interessant wird die Entwicklung nach der Zucker-
quote werden, die bekanntlich 2017 auslaufen wird. 
Für Mai wurde von der Kommission ein EU-Quo-
tenzuckerpreis von 433 €/t ermittelt, womit die-
ser über dem EU-Referenzpreis von 400 €/t liegt. 
Der Weltmarktpreis hat jedoch erheblich stärker 
angezogen und bewegt sich auf die 500 €-Marke 
zu. Hintergrund für den Preisanstieg ist, dass die 
Defizitprognosen für den Weltmarkt immer grö-
ßer werden. Verschiedene Analysten schätzen das 
Defizit für das Wirtschaftsjahr 2015/16 auf ca. 
6,7-11,4 Mio. t.



MIV-Geschäftsbericht 2015/1650

Tarifpolitik, Arbeit und Soziales

nAchhAltigkEit, uMWElt unD 
EnErgiE



MIV-Geschäftsbericht 2015/16 51

Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie

Fracking gesetz –  
ein gelungener kompromiss 

Das umstrittene Fracking-Gesetzespaket wurde am 
24. Juni 2016 nach langem Ringen unter strengen 
Auflagen verabschiedet. Zahlreiche Verbesserun-
gen haben es in die neuen Regelungen geschafft. 

Aufgrund des großen öffentlichen Drucks für ein 
Fracking-Verbot haben die Abgeordneten der gro-
ßen Koalition den ursprünglichen Referentenent-
wurf verschärft und quasi ein faktisches Verbot für 
Fracking in Schiefer-, Ton-, Mergel- und Kohleflöz-
gestein beschlossen. Außerdem soll das Verbot be-
reits 2021 erneut durch den Deutschen Bundestag 
überprüft werden. 

Zu den wesentlichen Änderungen im Vergleich 
zum ursprünglich vorgelegten Regelungsentwurf 
gehört das im Wasserhaushaltsgesetz verankerte 
Verbot von Fracking in Ton-, Schiefer-, Mergel- 
und Kohleflözgestein. Zuvor sollte Fracking in die-
sen Gesteinsformationen nur oberhalb von 3.000 
Metern und nur für die Gasförderung untersagt 
werden. 

Eine weitere geänderte Regelung ist die Begren-
zung der Probebohrungen auf vier Stück. Im ersten 
Entwurf gab es keine Limitierung. Auch das Veto-
recht der Bundesländer für diese Bohrungen ist 
neu. Der Einsatz von Stoffen, die das Trinkwasser 
gefährden, wird nun generell verboten. Des Wei-
teren müssen alle eingesetzten Stoffe nun veröf-
fentlicht werden.

Der MIV hatte in einem Positionspapier das Fra-
cking auf Grundlage der aktuellen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse kritisch gesehen, da er durch 
diese Technologie eine Gefahr hinsichtlich der Sau-
berkeit des Wassers an den Wasserentnahmestellen 
zur Herstellung von Lebensmitteln sah. Die neuen 
Vorgaben sind als Erfolg zu sehen, da nun ein bes-
serer Schutz von Trinkwasser gewährleistet ist. 

novellierung des EEg und klärung ei-
ner rechtlichen grundsatzfrage 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2014 wird 
zum 1. Januar 2017 von dem EEG 2017 abgelöst. 
Es ist auf nationaler Ebene beschlossene Sache, 
jedoch muss die Zustimmung der EU-Kommission 
noch folgen. Dies wird aber mit aller Wahrschein-
lichkeit nach kein Problem sein, da das Bundeswirt-
schaftsministerium (BMWi) bereits während des 
Gesetzgebungsprozesses in Kontakt zur EU-Kom-
mission stand.

Das neue Gesetz sieht vor, dass der Wettbewerb 
bei der Förderung der erneuerbaren Energien in 
Zukunft eine entscheidende Rolle spielen soll. Die 
Besondere Ausgleichsregelung blieb unverändert. 
Somit wurde auch keine Überprüfung und ggf. Ak-
tualisierung der Branchenlisten 1 und 2 des An-
hangs 3 EEG der sog. Besonderen Ausgleichsrege-
lung vorgenommen. Als Unternehmen der Liste 2 
muss man u. a. mindestens 20 % Stromintensität 
aufweisen. Für Liste 1 gelten nur 17 % ab dem letz-
ten Jahr. 

Der MIV hatte in seiner Stellungnahme zum EEG 
2017 u. a. deutlich gemacht, dass eine Neubeur-
teilung der Listenzugehörigkeit aufgrund des Vor-
liegens neuester Daten notwendig und überfällig 
ist. Des Weiteren darf der Bestandschutz für ältere 
Anlagen bzgl. der Eigenstromversorgung nicht ver-
loren gehen. Auch die im Februar in Kraft getrete-
ne Durchschnittsstrompreis-Verordnung könnte zu 
Wettbewerbsverzerrungen und Ungerechtigkeiten 
bei der Besonderen Ausgleichsregelung führen. 
Denn ob ein Unternehmen mit seinen tatsäch-
lichen Stromkosten über oder unter dem Durch-
schnittsstrompreis liegt und ggf. von der Beson-
deren Ausgleichsregelung ausgeschlossen ist, kann 
in einigen Fällen vom Standort der Abnahmestelle 
des Unternehmens abhängen. Es gibt in Deutsch-
land keine einheitlichen Netzentgelte. 

Den Beihilferechtsstreit um das EEG 2012, ob das 
deutsche Fördersystem für erneuerbare Energien 
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eine Beihilfe darstellt, hat das Europäische Gericht 
(EuG) im Juni in erster Instanz entschieden. Das 
EEG 2012 ist als Beihilfe anzusehen, so das EuG. 
Das Urteil ist durch den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) überprüfbar. Die Bundesregierung hat be-
kannt gegeben, dass sie beim EuGH Rechtsmittel 
gegen das EuG-Urteil einlegen wird. Es bleibt da-
mit weiter offen, wie die Fördermittel im EEG 2012 
abschließend rechtlich zu beurteilen sind. Das EEG 
2014, das die Kommission bereits im Jahre 2014 
genehmigt hat, ist durch die Entscheidung des EuG 
nicht betroffen, denn Klagegegenstand war aus-
schließlich das EEG 2012. Es kommen auch keine 
Erstattungsforderungen auf die Industrie zu. 

Eu-Emissionshandelssystems (Ehs) –  
4. handelsperiode 

Seit letzten Sommer liegt der Vorschlag der 
EU-Kommission für eine Richtlinie zur Änderung 
der Emissionshandelsrichtlinie für die Handelspe-
riode 2021 bis 2030 vor. 

Sie beinhaltet u. a. eine Neuanlagenreserve, ei-
nen Modernisierungs- und Innovationsfonds und 
eine öffentliche Konsultation zu der Frage der 
Gestaltung des Energiemarktes. Es soll weiterhin 
eine Lastenbegrenzung für die im internationalen 
Wettbewerb stehende Industrie geben (sog. Carbon 
Leakage). Jedoch soll die sog. Carbon Leakage-Liste 
überarbeitet werden. Die Zahl der kostenlosen Zer-
tifikate und die Zahl der dafür berechtigten Bran-
chen soll stark reduzieren werden. Ab 2021 sollen 
statt der bisher 177 nur noch ca. 50 Sektoren auf 
der Liste stehen. Hierzu sollen die Kriterien ange-
passt werden, anhand derer die Abwanderungsbe-
drohung festgestellt wird.

Auch die jährliche Herabsetzung der Gesamtmen-
ge der auf dem Markt ab 2021 erhältlichen Zerti-
fikate wird sich beschleunigen. Derzeit liegt sie bei 
1,74 % und soll auf 2,2 % erhöht werden. Durch 
diese Maßnahme soll ein Emissionsrückgang um 
43 % bis 2030 im Vergleich zu den Werten von 
2005 erreicht werden. Weniger effiziente Unter-

nehmen müssen sich Zertifikate zukaufen. Damit 
will die Kommission einen Anreiz schaffen, die Ef-
fizienz zu verbessern. 

Der Auktionsanteil der zu versteigernden Zerti-
fikate soll wieder auf 57 % festgeschrieben wer-
den. Die Zuteilung auf der Basis produktionsspe-
zifischer Benchmarks soll im Prinzip beibehalten, 
aber überarbeitet werden. Denn die Grundlagen 
der Benchmarks (z. Zt. Daten von 2007-2008) ent-
sprechen nicht mehr dem Stand der Technologie 
ab 2021. Es wird aber keine Datenerhebung über 
die emissionsärmsten Techniken in den einzelnen 
Sektoren geben, sondern nur eine pauschale An-
hebung der aktuell geltenden Benchmarks um 1 % 
jährlich bis 2025. Jedoch soll das System hinsicht-
lich der Produktionsdaten flexibler werden, d. h. 
Produktionssteigerungen oder -rückgänge sollen 
stärker berücksichtigt werden. 

Der MIV setzt sich dafür ein, dass die Milchbran-
che weiterhin mit ihren Produkten Molkenpulver, 
Milchpulver, Casein, Laktose und Laktosesirup auf 
der Carbon Leakage-Liste bleibt. 

änderung des Energie- und  
stromsteuerrechts

Die Änderungen des Energie- und Stromsteuerge-
setzes dienen in erster Linie der Umsetzung eines 
konkreten Gesetzgebungsauftrages des Deutschen 
Bundestages, der die Besteuerung von Kraftstof-
fen betrifft. Komprimiertes und verflüssigtes Erd-
gas sowie Flüssiggas sind in Deutschland energie-
steuerlich begünstigt. Diese Regelung läuft jedoch 
Ende 2018 aus. Ohne eine Nachfolgeregelung wür-
den diese Begünstigungen ersatzlos wegfallen. Die 
geplanten Änderungen des Energie- und Strom-
steuergesetzes sollen nun u. a. der Umsetzung und 
Fortführung dieser Steuerermäßigung dienen.

Die anstehende Novelle hat auch erheblichen Ein-
fluss auf die Milchindustrie. Sie betrifft dabei ins-
besondere die Kraft-Wärme-Koppelungs-Projekte, 
die seit Jahren in der Produktion erfolgreich umge-
setzt werden. Diese sollen künftig deutlich stärker 
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als bisher mit der Strom- und Energiesteuer belas-
tet werden. Ein pauschaler Wegfall von Steuerent-
lastungen ist nach dem Gesetzesentwurf geplant. 
Auch Planungs- und Investitionssicherheiten für 
Unternehmen sind nach dem vorliegenden Entwurf 
nicht mehr gegeben. Daher bringt sich der MIV ak-
tiv in die Diskussion ein. In einer Stellungnahme 
hat er auf die kritischen Punkte für die Milchindus-
trie aufmerksam gemacht.

kraft-Wärme-koppelungsgesetz 2016

Das „Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung 
und den Ausbau der Kraft-Wärme-Koppelung“ 
(KWKG 2016) ist nach seiner Novellierung am 
1. Januar 2016 in Kraft. 

Jedoch steht die Durchführung bestimmter Förder-
maßnahmen des KWKG 2016 in der EU-Kommis-
sion bzgl. der EU-Beihilfeleitlinien noch aus. Das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) kann daher erst nach der beihilferechtli-
chen Genehmigung der Gesetzesnovelle die Zulas-
sung für KWK-Anlagen erteilen. 

Das neue KWK-Gesetz setzt deutlich stärker auf 
eine Direktvermarktung von KWK-Strom. Ab einer 
Anlagenleistung über 100 kW muss mit Inbetrieb-
nahme der KWK-Anlage auch eine Direktvermark-
tung erfolgen. Bei negativen Strompreisen an der 
Börse wird der Erhalt des KWK-Zuschlags ausge-
setzt. 

Eine wichtige Änderung des ursprünglichen Ge-
setzesentwurfs ist die Fristenregelung für Anlagen, 
die bis zum 31. Dezember 2015 eine immissions-
schutzrechtliche Genehmigung vorliegen haben. 
Nach dem nunmehr veröffentlichten Gesetz kön-
nen Anlagen bis zum 31. Dezember 2016 in Betrieb 
genommen werden, wenn bis zu diesem Tag eine 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorliegt 
bzw. zum Stichtag eine verbindliche Bestellung er-
folgt ist. Der MIV hat sich in seiner Stellungnahme 
und durch Gespräche mit der Politik erfolgreich für 
diese verlängerte Übergangsfrist eingesetzt.

stand der technik: revision des Eu 
Bvt-Merkblattes „nahrungsmittelin-
dustrie“

Die Industrieemissions-Richtlinie (IED, 2010/75/
EU) sieht das gleiche Umweltschutzniveau in der 
gesamten Europäischen Union vor. Ein Instrument 
dafür sind die Schlussfolgerungen über Beste Ver-
fügbare Techniken (sog. BVT-Merkblätter) und die 
daraus abgeleiteten Emissionsgrenzwerte für die 
einzelnen Branchen. Diese sind zukünftig verbind-
lich umzusetzen und haben direkte Auswirkungen 
auf die Genehmigungspraxis in der gesamten EU.

Die Revision des BVT-Merkblattes Nahrungsmit-
tel-, Getränke- und Milchindustrie startete offizi-
ell im Oktober 2014 und wird national durch das 
Umweltbundesamt (UBA) koordiniert. Ende 2015 
fand eine Befragung der sog. Referenzbetriebe zu 
den wichtigsten Umweltthemen statt (u. a. Ab-
wasser, Staubemissionen, Energie, Abfall). EU-weit 
nahmen ca. 100 Molkereien an der Befragung teil, 
davon 10 deutsche Betriebe. Die erste, allgemeine 
Auswertung der Ergebnisse liegt bereits vor und 
wird derzeit diskutiert. Darüber hinaus wurde an 
den Textbausteinen für das neue Dokument inten-
siv gearbeitet. Der erste Entwurf des FDM-BREFs ist 
für das 4. Quartal 2016 vorgesehen. Der MIV betei-
ligt sich aktiv an der BREF-Revision. Nach unserem 
Verständnis lautet das gemeinsame Ziel der Behör-
den und Unternehmen, durch die BREF-Überarbei-
tung die gleichen umweltrechtlichen Rahmenbe-
dingungen innerhalb der Europäischen Union zu 
schaffen.

hygienegerechter Betrieb von  
verdunstungskühlanlagen

Im Januar 2010 sowie im August 2013 ereigneten 
sich Legionellen-Ausbrüche in Süddeutschland 
sowie in Warstein. Als Infektionsquellen wurden 
in den beiden Fällen Verdunstungskühlanlagen 
als Hauptverursacher identifiziert. Das BMUB hat 
bereits im Jahr 2014 ein Eckpunktepapier mit Re-
gelungsinhalten zu Verdunstungskühlanlagen ent-
worfen und basierend darauf Ende Januar 2015 
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einen Entwurf der Verordnung über Verdunstungs-
kühlanlagen veröffentlicht. Ziel der Verordnung 
ist es, einen hygienisch einwandfreien Betrieb der 
Verdunstungskühlanlagen sicherzustellen. Zugleich 
wird die Grundlage für eine umfassende Kenntnis 
der Standorte von Verdunstungskühlanlagen ge-
schaffen. Mit einer Veröffentlichung ist noch im 
Jahr 2016 zu rechnen.

Die Molkereiwirtschaft ist bestrebt, sichere Ver-
dunstungskühlanlagen zu betreiben. In mehreren 
Stellungnahmen hat der MIV auf die besondere 
Situation der Milchindustrie hingewiesen und die 
detaillierten Inhalte der zukünftigen Verordnung 
mit den Vertretern des BMUB diskutiert. 

Abwasserbehandlung und klär-
schlammverwertung

Das BMUB hat zur „Neuordnung der Klärschlamm-
verwertung“ einen Referentenentwurf veröffent-
licht. Damit soll die geltende Klärschlammverord-
nung (AbfKlärV) novelliert und weiterentwickelt 
werden. Nach Ablauf der Übergangsfrist sieht der 
Entwurf zum 1. Januar 2025 ein weitreichendes 
Verbot der bodenbezogenen Klärschlammverwer-
tung und parallel die Pflicht zur Phosphorrückge-
winnung aus Klärschlämmen vor. 
Der Schlammanfall aus der Reinigung der Molke-
reiabwässer und dessen Verwertung ist für Molke-
reien, die seit Jahren somit einen positiven Beitrag 
zum Gewässerschutz leisten, ein sehr wichtiger 
Aspekt für die Wirtschaftlichkeit beim Betreiben 
von Abwasserbehandlungsanlage und ebenso für 
die abnehmenden Landwirte durch den günstigen 
Bezug von Wirtschaftsdünger.
In Klärschlämmen aus der Milchverarbeitung fin-
den sich beinahe ausschließlich biologisch umge-
wandelte Rückstände aus der Lebensmittelverar-
beitung (Milchzucker, Milcheiweiße, die meist eine 
relativ hohe CSB-Fracht aufweisen und daher ent-
sprechend abwassertechnisch behandelt werden 
müssen) in einer meist aeroben Abwasserbehand-
lung. Bei der Reinigung von Molkereiabwässern 
fallen, verglichen mit kommunalen Anlagen, ge-
ringe Schlammmengen mit zu vernachlässigenden 
Schadstoffgehalten und einer weitgehend kons-

tanten Zusammensetzung an. Dies unterscheidet 
Molkereischlamm wesentlich von herkömmlichem 
Klärschlamm aus kommunalen Anlagen.
Laut MIV ist ein vollständiger Verzicht auf die land-
wirtschaftliche Verwertung der Molkereischlämme 
weder aus ökologischer noch aus ökonomischer 
Sicht sinnvoll, würde direkt zu erheblichen Kosten-
steigerungen bei den abwasserintensiven Molke-
reien und den abnehmenden Landwirten (Zukauf 
von Mineraldünger) führen und ist aufgrund der 
Ungefährlichkeit daher in keinster Weise angemes-
sen.

Miv-ressourcenrechner für Molkereien 
(klima und Energie) frei verfügbar

Seit Mai 2016 ist der MIV-Ressourcenrechner für 
Molkereien (Klima und Energie) unter der Adresse:  
https://ressourcenrechner.de/Milchrechner/  
frei verfügbar. 

Der Rechner wurde unter Beteiligung der MIV-Mit-
gliedsunternehmen im Rahmen eines gemeinsa-
men Kooperationsprojektes mit dem Verband der 
Deutschen Milchwirtschaft e.V. (VDM) sowie dem 
Institut für Institut für Energie- und Umweltfor-
schung Heidelberg GmbH (IFEU) erstellt. Ziel des 
Rechners ist, die Erstellung von betriebs- und pro-
duktspezifischen Energie- und Treibhausgasbilan-
zen zu ermöglichen und durch eine realitätsnahe 
Abbildung des Produktlebenswegs die Identifizie-
rung relevanter Einflussgrößen zu erleichtern.

it-sicherheit und kritische infrastruk-
turen

Am 2. Mai 2016 wurde im Bundesgesetzblatt 
die Verordnung zur Bestimmung Kritischer Inf-
rastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-KritisV) 
veröffentlicht. Die Betreiber sog. kritischer Anla-
gen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen (u. a. 
Ernährungsindustrie) sind mit Inkrafttreten der 
Verordnung dazu verpflichtet, dem BSI innerhalb 
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von sechs Monaten eine zentrale Kontaktstelle zu 
benennen und innerhalb von zwei Jahren die Ein-
haltung eines Mindeststandards an IT-Sicherheit 
nachzuweisen. Laut Verordnung gelten als sog. 
„Kritische Infrastrukturen“ u. a. Anlagen zur Be-
arbeitung und Verarbeitung von Lebensmitteln ab 
der bearbeiteten, verarbeiteten oder produzierten 
Lebensmittelmenge von 434.500 t/Jahr. 
Der MIV hat bereits im Anfangsstadium zu dem 
Gesetzentwurf Stellung genommen und u. a. dazu 
beigetragen, dass der Schwellenwert von ursprüng-
lich 334.000 t auf 434.500 t im Jahr angehoben 
wurde. Des Weiteren ist der MIV Mitglied im BSI UP 
KRITIS (öffentlich-private Kooperation zwischen 
Betreibern Kritischer Infrastrukturen) und einer der 
Mitgründer des sog. Branchenarbeitskreises Ernäh-
rungsindustrie. 

Bekämpfung von lebensmittelver-
schwendung

Es werden in Europa jährlich rund 100 Mio. Ton-
nen Lebensmittel verschwendet. Daher haben sich 
die EU und die Mitgliedstaaten verpflichtet, die 
Lebensmittelverschwendung bis 2030 pro Kopf zu 
halbieren und die Lebensmittelverluste entlang der 
Produktions- und Lieferkette zu reduzieren. Die 
EU-Kommission erarbeitet dazu derzeit Maßnah-
men. 

So plant die Kommission u. a. Leitlinien zur Prä-
zisierung einschlägiger EU-Rechtsvorschriften für 
Abfall, Lebensmittel und Futtermittel, um die Ver-
wendung ehemaliger Lebensmittel als Futtermittel 
zu erleichtern. Des Weiteren soll auch eine gemein-
same EU-Methode zur Messung von Lebensmit-

telverschwendung erarbeitet und eine Plattform 
zum Austausch von Verfahren und Fortschritten 
einrichtet werden. Es wird auch die Möglichkeit 
geprüft, wie die Verwendung von Datumsangaben 
durch Akteure der Lebensmittelkette und das Ver-
ständnis dieser Angaben, insbesondere des Min-
desthaltbarkeitsdatums (MHD) durch die Verbrau-
cher verbessert werden kann. 

Auf nationaler Ebene haben sowohl Frankreich als 
auch Italien einen Gesetzentwurf zur Lebensmit-
telverschwendung eingereicht. In Frankreich wer-
den die Supermärkte ab 40 m2-Größe verpflichtet, 
unverkaufte Waren billiger abzugeben sowie Ab-
nahmeverträge mit gemeinnützigen Organisatio-
nen für die dann verbliebenen, verzehrgeeigneten 
Lebensmittel zu vereinbaren. Anstatt wie im fran-
zösischen Gesetz auf Strafen zu setzen, will Italien 
rechtlich verbindliche Anreize schaffen. 

Die Bundesregierung denkt derzeit aber nicht über 
so ein Gesetz nach. Das Bundeslandwirtschafts-
ministerium setzt stattdessen auf seine Informa-
tionskampagne „Zu gut für die Tonne“. Die von 
Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt 
angestrebte Abschaffung des MHDs stößt bei den 
Ländern auf Ablehnung. Das MHD sei ein wichtiger 
Baustein der Lebensmittelkennzeichnung, so die 
Länder. 

Der MIV erarbeitet zurzeit über seinen Dachver-
band EDA ein Positionspapier, in dem u. a. betont 
wird, dass zunächst eine Klarstellung bei der Ab-
grenzung von Abfall und Futtermittel erfolgen so-
wie bürokratischer Aufwand und Transportproble-
me beseitigt werden müssen.
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nachhaltigkeit - weiter thema des 
Jahres

Nachhaltigkeit und Tierwohl stehen in der Öffent-
lichkeit/Presse, beim Handel und bei den anderen 
Kunden der Molkereien klar im Fokus. NGOs treten 
an Molkereien heran, ebenso der LEH und konzen-
trieren sich auf die Milcherzeugung. Entscheidend 
ist, dass Landwirte unter Hilfestellung der Molke-
reien aktiv werden.

Deshalb wurde vom QM-Milch e. V. ein Nachhal-
tigkeits-Modul erarbeitet, mit der Zielsetzung ei-
ner möglichst breiten Umsetzung. Die Erstellung 
erfolgte gemeinsam mit wissenschaftlicher Unter-
stützung durch Frau Prof. Nieberg (Thünen-Institut 
für Betriebswirtschaft). Das Modul kann freiwillig 
von den Molkereien als Basistool angewendet wer-
den, wenn diese ein Nachhaltigkeitskonzept um-
setzen wollen.

Mit dem geplanten Nachhaltigkeits-Modul wer-
den die drei Säulen der Nachhaltigkeit (Ökonomie, 
Ökologie und Soziales), ergänzt um den Bereich 
Tierwohl, noch stärker in der Milcherzeugung ver-
ankert, um dadurch auch Weiterentwicklungspro-
zesse auf einzelbetrieblicher Ebene anstoßen zu 
können. Nachhaltigkeit ist damit ein Weg, eine 
Reise und nicht statisch. Bei der Entwicklung des 
Moduls waren neben dem Thünen-Institut Milch-
viehhalter sowie Molkereivertreter aus verschie-
denen Bundesländern einbezogen, um praxisnahe 
Ansätze zu erarbeiten. Viele Aspekte der Nachhal-
tigkeit werden bereits heute von den Landwirten 
beachtet.

Das Konzept soll nun in einer Pilotphase umgesetzt 
werden. Es beinhaltet die folgenden Aspekte:

 Erstellung einer Datenbank,

 Programmierung eines Online-Eingabetools,

 Auswertung der Daten von den Molkereien, die 
an der Pilotphase teilnehmen,

 Erstellung von Benchmark-Rückmeldebögen an 
die Landwirte,

 Erstellung eines Konzepts zum Umgang mit den 
Ergebnissen auf Molkereiebene im Hinblick auf 
die Formulierung von Nachhaltigkeitszielen,

 ggf. die Überarbeitung der Dokumente.

Qualitätsmanagement Milch (QM-
Milch) auf gutem Weg

Der 2012 akkreditierte QM-Milch-Standard wurde 
im Berichtszeitraum von QM-Milch e. V. mit den 
Trägerorganisationen Deutscher Bauernverband, 
Deutscher Raiffeisenverband und Milchindust-
rie-Verband aktualisiert, der Deutschen Akkredi-
tierungsstelle GmbH (DAkkS) vorgelegt und von 
dieser akzeptiert. Der QM-Milch-Standard 2.0 ist 
seit dem 1. Januar 2016 gültig und löst nach einer 
Übergangszeit den QM-Milch-Standard 1.0 zum 
1. Januar 2017 ab.

Der QM-Milch-Standard umfasst die Qualitäts-
sicherung auf der Stufe der Milcherzeugung, auf 
dessen Grundlage die Molkereien ihre eigenen 
HACCP-Konzepte erstellen. Er erhöht die Transpa-
renz der in Jahrzehnten aufgebauten und ständig 
verbesserten Qualitätssicherung in der deutschen 
Milchwirtschaft. Das dient der bundesweiten Ab-
sicherung des hohen Qualitätsniveaus und der 
imagefördernden Kommunikation mit Verbrau-
chern und dem Lebensmitteleinzelhandel. 

Auch der Qualitätsausschuss des LEH hat sich mit 
QM-Milch beschäftigt. Im Ergebnis wird die Ver-
wendung des QM-Milch-Standards allgemein be-
fürwortet. Damit unterstützt der Handel vollum-
fänglich QM-Milch. Zudem richtet das BMEL 
derzeit sein Augenmerk auf die Milcherzeuger- 
ebene und zwar im Zusammenhang mit der Anpas-
sung der Milch-Güte VO. Dabei geht es darum, ein 
Qualitätsprogramm auf einzelbetrieblicher Ebene 
in der Milch-Güte VO vorzuschreiben.

Für die Milchwirtschaft ist es im Rahmen der um-
fassenden Qualitätssicherung unerlässlich, dass 
nur solche Futtermittel für die Milcherzeugung 
eingesetzt werden, die neben der Einhaltung der 
futtermittelrechtlichen Vorschriften einem Quali-
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tätsmanagementsystem unterworfen und für die 
Milcherzeugung sicher sind. 

Die Futtermittelvereinbarung ist in der aktualisier-
ten Fassung seit Oktober 2015 gültig.

gentechnik:

opt-out-umsetzung stockt

Die nationale Umsetzung der sog. Opt-out-Richt-
linie, die die Bedingungen für ein Anbauverbot 
von GVO-Pflanzen vorsieht, ist nach wie vor in 
der Ressortabstimmung zwischen dem Landwirt-
schafts- und dem Umweltministerium. Ob das Ge-
setz noch vor der Bundestagswahl verabschiedet 
wird, ist fraglich. Die Grünen machen Druck. Das 
Umweltministerium strebt ein bundesweit einheit-
liches Verbot an, während das BMEL die Länder 
einbeziehen möchte. Der MIV hatte sich frühzei-
tig gegen die Opt-out-Regelung ausgesprochen, 
da sie den Gemeinsamen Binnenmarkt in der EU in 
Frage stellt. Nicht nur das Risikomanagement (Si-
cherheitsbewertung) sollte weiter EU-einheitlich 
erfolgen, sondern auch die Frage der Zulassung 
von GVO.

Miv-sachstand zur gentechnik  
aktualisiert

Der MIV-Sachstand zur Gentechnik wurde aktua-
lisiert. Die Anpassung betrifft u. a. den Punkt zum 
„Übergang von GVO-Futtermittel Komponenten in 
Milch“.
Die aktuelle Version vom 30.06.2016 finden Sie 
im Mitgliederbereich und im externen Bereich der 
MIV-Homepage in der Rubrik Wissenschaft und 
Forschung.

Pyrrolizidinalkaloide – Milch spielt 
keine rolle

Dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) lie-
gen derzeit keine Hinweise vor, dass in Lebensmit-
teln tierischen Ursprungs (wie Milch, Eier, Fleisch) 
Konzentrationen an Pyrrolizidinalkaloiden (PA) 
auftreten, die ein gesundheitliches Risiko für den 

Verbraucher darstellen. Bestätigt wird dieses durch 
den EFSA-Bericht (2015) sowie das BfR-Forum 
Verbraucherschutz Ende 2015. Aktuelle Untersu-
chungen von Sammelmilch zeigten zudem keinen 
Nachweis von Pyrrolizidinalkaloiden. Unabhängig 
davon wurde im MIV eine Hilfestellung für Mil-
cherzeuger zu PA erstellt.

verbraucher halten lebensmittel  
für sicher

Als die größten Risiken für ihre Gesundheit sehen 
die deutschen Verbraucher das Rauchen, die Kli-
ma- und Umweltbelastung, den Alkohol und eine 
ungesunde Ernährung an, so lauten die Ergebnisse 
des 2. Verbrauchermonitors des Bundesinstituts für 
Risikobewertung (BfR) zur Wahrnehmung gesund-
heitlicher Risiken. Der weit überwiegende Teil der 
Befragten hält Lebensmittel für sicher.

Medien in der verantwortung

Immer wieder wird in der Presse behauptet, dass 
Milch und Milchprodukte nachteilige Effekte auf 
die Gesundheit hätten. Dazu werden Auszüge aus 
einzelnen Studien zitiert oder unbestätigte Hy-
pothesen postuliert. Weltweit empfehlen führen-
de Ernährungsgesellschaften jedoch den Verzehr 
von Milch und Milchprodukten im Rahmen einer 
ausgewogenen Ernährung. Aus MIV-Sicht ist es 
gefährlich und unberechtigt, einfach einzelne ne-
gative Aussagen als neue und einzige Wahrheit 
zu verkaufen und vor Milch zu warnen. Hier sind 
die Medien besonders gefordert, wobei inzwischen 
festzustellen ist, dass die Berichterstattung im Text 
ausgewogener ist – allerdings die Überschrift viel-
fach noch negativ geprägt ist.

„Die Milch macht’s immer noch!“

Herr Prof. Bernhard Watzl vom Max Rubner-Ins-
titut (MRI) gab anlässlich der am 16.11.2015 vom 
NDR ausgestrahlten Sendung „Risiko Milch? Die 
wichtigsten Fakten“ zu den kritischen Punkten auf 
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Grundlage des aktuellen wissenschaftlichen Stan-
des Entwarnung. Es sei, so Prof. Watzl, vollkommen 
unbegründet, dass Milch in den Medien derart ne-
gativ diskutiert wird. Von der wissenschaftlichen 
Seite sind die Fakten klar: „Milch hat einen sehr 
hohen Stellenwert in unserer Ernährung und es ist 
weiterhin sehr sinnvoll, der Milch einen entspre-
chenden Platz in unserer Ernährung zu geben.“

Milch und Milchprodukte wesentlicher 
teil einer ausgewogenen Ernährung

Die gesundheitlichen Effekte von Milch und Milch-
produkten werden kontinuierlich auf wissenschaft-
licher Basis untersucht. Der MIV stellt eine Auswahl 
an Erkenntnissen vor:

schwedenstudie widerlegt!

Die sog. Schwedenstudie sorgte 2014 für großen 
Wirbel, indem sie einen Zusammenhang zwischen 
der Aufnahme von Milch und der Sterblichkeit 
sowie der Rate an Knochenbrüchen bei Frauen 
postulierte. In einer aktuellen Veröffentlichung, 
mit Autoren der sog. Schwedenstudie, wurden 
die Ergebnisse der neuesten 12 Untersuchungen 
zu Milch und Sterblichkeit gemeinsam ausgewer-
tet: Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
kein Zusammenhang zwischen dem Verzehr von 
nicht-fermentierter oder fermentierter Milch und 
der Sterblichkeit besteht. Damit wurden die Aussa-
gen der „Schwedenstudie“ klar widerlegt.

gesättigte (Milch-)Fettsäuren schüt-
zen vor herzkrankheiten

Eine niederländische Bevölkerungsstudie kommt 
zu dem Schluss: Je höher die Zufuhr an gesättigten 
Fettsäuren, insbesondere an kurz- und mittelketti-
gen oder milchfettspezifischen Fettsäuren (C15:0 
oder C17:0), sowie gesättigten Fettsäuren aus But-
ter, Käse, Milch und Milchprodukten, desto niedri-
ger ist das Risiko für tödliche und nicht-tödliche 
Herzkrankheiten.

Milch schützt vor Übergewicht

Ein neuer Übersichtsartikel, der 10 Langzeitstu-
dien mit über 46.000 Kindern und Jugendlichen 
zusammenfassend ausgewertet hat, zeigt, dass der 
Konsum von Milch und Milchprodukten vor Über-
gewicht schützt. Die Forscher kommen zu dem 
Schluss, dass die Gruppe mit dem höchsten Milch-
verzehr eher normalgewichtig ist als die Kinder mit 
der geringen Aufnahme von Milch und Milchpro-
dukten. Mit jeder zusätzlichen Milchportion am 
Tag reduzierte sich der Anteil des Körperfettes.

natürliche transfettsäuren schützen 
vor herzerkrankungen

Eine Studie aus Deutschland hat Blutproben von 
über 3.200 Personen auf Transfettsäuren (natürli-
che und industrielle TFA) untersucht. Die Forscher 
fanden u. a. heraus, dass Transfettsäuren aus na-
türlichem Ursprung (wie aus Milch) mit einer nied-
rigeren Gesamt-Sterblichkeit, vor allem mit einem 
niedrigeren Risiko für den plötzlichen Herztod, zu-
sammenhängen.

Das präventive Potential von Milch und 
Milchprodukten

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 
das Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) in 
Bayern 2015 in Kooperation mit dem Max Rub-
ner-Institut (MRI) die Broschüre „Freispruch für 
die Milch“ veröffentlicht, vor dem Hintergrund 
der z. T. negativen Meldungen in Hinblick auf er-
nährungsbedingte Erkrankungen im Internet und 
in der Presse. Basis der KErn-Veröffentlichung war 
die Ausarbeitung des Max Rubner-Instituts (MRI) 
zur ernährungsphysiologischen Bewertung von 
Milch und Milchprodukten und ihren Inhaltsstof-
fen. Betrachtet wurden die Milchinhaltsstoffe, die 
Aufnahmemengen der Bevölkerung und der mög-
liche Zusammenhang mit Erkrankungen. Zusam-
menfassend lässt sich festhalten, dass Milch und 
Milchprodukte für die Versorgung mit Calcium und 
weiteren Mikronährstoffen (wie Vitamin B2, B12 
oder Zink und Jod) wichtig sind. So schöpfen die 
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aktuellen Verzehrsmengen auf Bevölkerungsebene 
das präventive Potential von Milch und Milchpro-
dukten aus.

klarstellung bei DgE gefordert

Im Rahmen des Europäischen Ernährungskongres-
ses (FENS, 2015) lud die internationale Milchin-
dustrie zu einem Symposium über die neuesten 
Erkenntnisse zu gesättigten Fettsäuren und Milch 
ein.

Lange wurde die Reduktion von Fett und gesättig-
ten Fettsäuren zur Verminderung von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen empfohlen. Inzwischen liegen 
zahlreiche Studien vor, die die Grundlage für solche 
Ratschläge widerlegen. Ebenso scheint die Lebens-
mittelmatrix eine entscheidende Rolle zu spielen. 
Die nährstoffreichen, fetthaltigen Milchprodukte 
haben oft einen anderen Einfluss als auf Basis ih-
res Fettgehaltes vermutet werden kann. Beispiels-
weise scheint Käse eine schützende Wirkung auf 
die Herzgesundheit zu haben und sollte daher als 
essentieller Teil einer herzgesunden Ernährung an-
erkannt werden, so Prof. Astrup (Dänemark). Zu 
hoffen ist, dass die DGE-Leitlinie zu Fett und die 
generelle DGE-Positionierung diese breite wissen-
schaftliche Sicht berücksichtigt.

vielfalt im Mopro-Bereich bereits vor-
handen

Unberechtigterweise steht die Milchindustrie hin-
sichtlich der Zusammensetzung ihrer Produkte z. T. 
unter Druck. Zur Förderung der Gesundheit der 
Bevölkerung und der Reduktion des Übergewichts 
sollen u. a. die Produkte „gesünder“ werden, sprich 
weniger Salz, gesättigtes Fett, Kalorien oder zuge-
setzten Zucker enthalten.

Der MIV lehnt diesen nährstoff-basierten Ansatz 
ab und verweist auf die Bedeutung einer ausgewo-
genen Ernährung und eines gesunden Lebensstils. 
Des Weiteren gibt es bereits heute eine Vielzahl 
unterschiedlich zusammengesetzter Produkte, aus 

der die Verbraucher entsprechend ihrer Bedürfnis-
se und Wünsche wählen können. Sie werden kon-
tinuierlich von den Herstellern u. a. unter Berück-
sichtigung der Käuferakzeptanz, der Wissenschaft, 
der Sicherheit, der Machbarkeit oder rechtlichen 
Vorgaben überarbeitet. Das Rezept muss in der 
Verantwortung der Hersteller bleiben. Insbesonde-
re die diskutierten Höchstwerte (sog. Benchmarks) 
widersprechen u. a. der unternehmerischen Frei-
heit. Basis ist die MIV-Position zur Produktvielfalt.

Die neuen Initiativen im Bereich der sog. Produkt-
verbesserung finden sich auf europäischer und in-
zwischen auch auf nationaler Ebene:

Die Niederländische Ratspräsidentschaft hat am 
22.02.2016 ihre „Roadmap for Action on Food 
Product Improvement“ veröffentlicht. Es sollen 
verstärkt Maßnahmen für Produkte mit weniger 
Salz, gesättigtem Fett, Kalorien oder Zucker ent-
wickelt werden. Kernpunkte sind die Produktver-
besserung sowie der Austausch von Informationen 
und Erfahrungen hierzu.

Das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft, das Max Rubner-Institut, das Bundes-
ministerium für Gesundheit und das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie erarbeiten 
derzeit eine sog. „nationale Reduktionsstrategie 
Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten“. Ba-
sis sind die Diskussion und Erkenntnisse, die auf 
EU-Ebene im Rahmen der EU-Plattform für Er-
nährung und Bewegung und der sog. High Level 
Group (HLG) geführt wurden, wie Datenevaluati-
on zum Konsum, Festlegung von Reduktionszielen 
und Identifikation von Lebensmittelkategorien mit 
dem höchsten Wirkungspotential, Reformulierung 
und Kennzeichnung dieser Lebensmittel, sowie 
Stärkung des Verbraucherbewusstseins etc. Aus 
dem BMEL wird berichtet, dass ein ganzheitlicher, 
ernährungsbezogener Ansatz präferiert wird.

Die EU-Mitgliedstaaten haben 2016 den „Anhang 
II über zugesetzte Zucker“ als Teil des „EU Frame-
work for national initiatives on selected nutrients“ 
verabschiedet. Demnach soll bei dieser freiwilli-
gen Initiative bis 2020 der zugesetzte Zucker um 
10 % in Lebensmitteln reduziert oder den Gehal-
ten der „Klassenbesten“ angepasst werden. In ei-
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nem nächsten Schritt sollten produktspezifische 
Reduktionsziele u. a. für Milchprodukte vereinbart 
werden. Dieses misslang jedoch, da die Branche 
aufzeigte, dass

 Milch und Milchprodukte ein wichtiger Be-
standteil einer ausgewogenen Ernährung 
sind und viele Nährstoffe liefern. Empfohlene 
Milchmengen werden oft nicht aufgenommen. 
Zudem hat der Lebensstil einen wichtigen Ein-
fluss auf die Gesundheit.

 Auf dem Markt ist bereits eine Vielfalt verschie-
dener Milch und Milchprodukte erhältlich.

 Milchprodukte sind nicht die Haupteintrags-
quelle für zugesetzte Zucker in Lebensmitteln.

 Die Verbraucherakzeptanz sollte berücksichtigt 
werden, da kulturelle Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Ländern bestehen, die Ver-
brauchererwartung/-verhalten und Produkte 
beeinflussen.

ruminante transfettsäuren sind  
besonders

Die EU-Kommission hat Anfang Dezember 2015 
ihren lang erwarteten Bericht zu den Transfett-
säuren (TFA) veröffentlicht. Die Einführung ei-
nes rechtlichen Höchstwertes für industrielle TFA 
(iTFA) ist aus Sicht der Kommission die effektivste 
Maßnahme hinsichtlich der Volksgesundheit, des 
Verbraucherschutzes und der Vereinbarkeit mit 
dem Binnenmarkt. Die detaillierte Umsetzung be-
darf noch weiterer Abklärung. Die EU-Kommission 
plant eine Anhörung der Betroffenen und eine Fol-
genabschätzung. Auf Basis dessen soll dann eine 
politische Entscheidung getroffen werden. 

Der Bericht unterstreicht, dass auf dem europäi-
schen Markt Lebensmittel mit einem hohen Gehalt 
an iTFA verfügbar sind und dass die Gesundheit 
der Bevölkerung von einer verminderten Aufnah-
me profitierten würde. Die Reduktionbestrebungen 
von TFA sind auf industriell produzierte TFA ausge-
richtet, weil der Anteil in solchen Fetten veränder-

bar ist und Alternativen verfügbar sind, während 
der Anteil von TFA in ruminantem Fett gering, rela-
tiv stabil und eine Verminderung nicht machbar ist. 
Aktuelle wissenschaftliche Studien unterstreichen 
zudem, worauf der MIV immer wieder hinweist, 
dass die Aufnahme natürlicher TFA in den üblichen 
Verzehrsmengen gesundheitlich unbedenklich ist.

laktose-kennzeichnung bei Milchpro-
dukten

Bislang fehlt eine EU-Harmonisierung für die Aus-
lobung „laktosefrei“. Der MIV setzt sich weiterhin für 
den Wert der nationalen Ausnahmegenehmigung 
von 0,1 g/100 g für eine laktosefrei-Kennzeich-
nung ein. Dieser ist seit Jahren bei Verbrauchern 
und auf dem Markt etabliert. Er berücksichtigt die 
Verträglichkeit von Laktose bei einer Intoleranz auf 
Basis der EFSA-Bewertung aus 2010.

DgE-stellungnahme zur Pflanzenkost

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
hält eine ovo-lacto- (mit Ei und Milch) oder eine 
pesco- (mit Fisch)-vegetarische Ernährung für ge-
sunde Personen als Dauerernährung geeignet bei 
entsprechender Lebensmittelauswahl. Bei einer 
rein veganen Kost weist die DGE auf einen mög-
lichen Mangel lebenswichtiger Nährstoffe, wie 
Vitamin B12, essentieller Aminosäuren, Calcium, 
Jod oder Zink, hin. Die DGE empfiehlt keine vega-
ne Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit 
sowie für Heranwachsende. 

Druckfarben-vo und Mineralöl-vo, 
beide auf Eis

Bislang liegt weiterhin kein neuer Entwurf der 
geplanten nationalen Druckfarben- und Mine-
ralöl-VO vor. Der MIV lehnt diese Vorhaben auf-
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grund der resultierenden Inlandsdiskriminierung 
und Folgekosten ab. Die Bundesregierung will nun 
die finanzielle Belastung der Wirtschaft abschät-
zen. Kritisch ist, wenn NGOs (medialen) Druck auf 
die Lebensmittelwirtschaft hinsichtlich papierver-
packter Produkte mit Mineralölfunden ausüben. Es 
werden Beurteilungen vorgenommen, die entge-
gen der objektiven, wissenschaftlichen und recht-
lichen sowie behördlichen Einschätzung stehen.

rückstände

Auf europäischer Ebene läuft die Diskussion über 
Höchstwerte für Chlorat in Lebensmitteln. Hierbei 
ist entscheidend, dass die Eintragswege und die 
Belange der Lebensmittelhygiene berücksichtigt 
werden. Bereits legal desinfiziertes/behandeltes 
Trinkwasser aus Stadtwerken und Brunnen kann 
Chlorat enthalten.

nano-Definition in der  
novel Food-verordnung

Die im Dezember 2015 veröffentlichte Novel 
Food-Verordnung wird die Nano-Definition für 
technisch hergestellte Nano-Partikel der LMIV 
übernehmen, mit dem Ziel, nur eine Nano-Defi-
nition im Lebensmittelrecht zu haben. Die LMIV 
wird diesbezüglich auf die Novel Food-Verordnung 
verweisen. Jetzt soll die EU-Kommission an einer 
Änderung der Definition in der Novel Food-Verord-
nung arbeiten. Laut EU-Kommission geht es dar-
um, deutlich zu machen, dass natürliche oder nicht 
absichtlich hergestellte Nanomaterialien nicht er-
fasst sind.

Der MIV setzt sich dafür ein, dass eindeutig klar-
gestellt wird, dass natürlicherweise vorkommen-
de Nano-Teilchen, traditionelle Methoden sowie 
nicht-partikuläre Teilchen gemäß den Fragen und 
Antworten der EU-Empfehlung zur Definition von 
Nanomaterial aus 2011 nicht unter die Nano-De-
finition und die Kennzeichnungspflicht fallen und 
fordert die schnelle Anpassung der Definition.

klonen

Am 08.09.2015 haben die Abgeordneten des 
EU-Parlaments den ursprünglichen Vorschlag der 
EU-Kommission zum Klonverbot von Nutztieren 
verschärft. Auch die Verwendung der Nachkom-
men geklonter Tiere sowie von Produkten, die von 
ihnen stammen, und die Einfuhr solcher Tiere und 
Produkte in die EU sollen verboten werden.

Gemäß der Novel Food-Verordnung sind Lebens-
mittel von geklonten Tieren zulassungspflichtig. 
Bisher wurde kein Antrag auf Zulassung gestellt 
bzw. erteilt. Lebensmittel von geklonten Tieren 
sind daher in der EU nicht verkehrsfähig. Aber Le-
bensmittel von Nachkommen geklonter Tiere fallen 
nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung. 
Sie könnten somit unter Einhaltung der lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften in der EU in Verkehr ge-
bracht werden. Eine spezifische Kennzeichnungs-
pflicht besteht nicht.

Die EU-Kommission hat zu Beginn des Jahres eine 
Studie veröffentlicht, die die Machbarkeit einer 
Kennzeichnung von Erzeugnissen der Nachkom-
men geklonter Tiere geprüft hat. Für die Milchbran-
che kommt sie zum Schluss, dass es quasi unmög-
lich ist, die dafür erforderliche Rückverfolgbarkeit 
zum individuellen Tier herzustellen, da die Milch 
mehrmals in Tanks gemischt wird. Eine Trennung 
der Lieferkette führe zu enormen Kosten und sei zu 
kompliziert. Die Kosten würden vom Verbraucher 
wohl kaum mitgetragen werden. Der internatio-
nale Handel würde außerdem erheblich erschwert 
werden. Eine solche Maßnahme würde bedeuten, 
dass es auf dem Markt aufgrund der hohen Kosten, 
Komplexität und geringen Verbraucherakzeptanz 
kaum Erzeugnisse von Nachkommen geklonter 
Tiere geben wird. Insofern teilt der Bericht die Be-
denken des MIV und geht in die richtige Richtung.

Peb, ein multifaktorieller Ansatz in der 
Übergewichtsdebatte

Die 2004 gegründete Plattform Ernährung und 
Bewegung (peb) ist ein Zusammenschluss von 
Vertretern aus öffentlicher Hand, Wirtschaft, Wis-
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senschaft, Sport, Eltern und Ärzten, der gemein-
sam eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener 
Ernährung und mehr Bewegung bei Kindern und 
Jugendlichen qualifiziert fördern möchte. Der MIV 
ist eines der über 100 Mitglieder von peb.

Ein wichtiger Beitrag von peb zur gesellschaftli-
chen und politischen Debatte besteht darin, dass 
das Thema Übergewicht nicht mehr allein auf „fal-
sche“ Ernährung zurückgeführt wird, sondern als 
multifaktorielles Problem wahrgenommen wird. So 
hat peb neben der Bewegung auch die Aspekte sit-
zender Lebensstil, Medien, Schlaf und Tagesrhyth-
mus und frühkindliche Prävention als wesentliche 
Einflussfaktoren erkannt und in das öffentliche Be-
wusstsein gebracht.

Wissenschaftlicher Beirat 2015,  
diesmal in Bamberg

Die 42. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirates 
fand im November 2015 in Bamberg statt. Dabei 
trafen sich namhafte Vertreter aus allen Bereichen 
der Wissenschaft, von den Naturwissenschaften 
bis zur Rechts- und Wirtschaftswissenschaft, um 
zusammen mit dem Vorstand des MIV, Unterneh-
mensvertretern und Gästen aktuelle Themen der 
Milchwirtschaft zu diskutieren. Geleitet wurde die 
Veranstaltung vom Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 
Qualität und Produktsicherheit, Herrn Hans Holtorf.
Führende Experten mit aktuellen Themen gewähr-
leisteten wieder eine interessante und zukunftsori-
entierte Veranstaltung:

Zwischen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und skandalisierung

Herr Volker Wieprecht (Journalist, Moderator RBB) 
beschäftigte sich in seinem Vortrag mit der aktuel-
len Berichterstattung zum Thema Milch. Er zeigte 
auf, dass eine Darstellung objektiver Zusammen-
hänge gar nicht so leicht ist. Denn in den Redakti-
onen herrscht so viel Zeit- und Produktionsdruck, 
dass sich komplexe Zusammenhänge oft gar nicht 
recherchieren und vermitteln lassen. Von Interesse 
ist vor allem das Neue oder die geänderte Fakten-
lage. Moderatoren sind selten Experten im Thema. 

Um das Interesse der Leser bzw. Zuhörer zu bekom-
men, müsse zugespitzt und provoziert werden.

versicherungslösungen zur risikoabsi-
cherung auf dem Milchmarkt

Herr Prof. Holger Thiele (ife Informations- und For-
schungszentrum für Ernährungswirtschaft) berich-
tete über die kürzlich in den USA aufgelegte Versi-
cherung für die in der Milcherzeugung anfallenden 
Margen. Versicherungslösungen sind grundsätzlich 
auf Grundlage von Margensicherungen auch für 
die EU möglich.

keimzahl als Parameter bei der 
rohmilchbewertung

Herr Prof. Erwin Märtlbauer (Ludwig-Maximili-
ans-Universität München) referierte zu der Frage, 
„Ist die Gesamtkeimzahl noch ein geeigneter Pa-
rameter zur Bewertung der Rohmilchqualität?“. Da 
sich die Gesamtkeimzahl der Lieferbetriebe kaum 
noch voneinander unterscheidet, sieht er kei-
ne Berechtigung für eine S-Klasse mehr. Für die 
Milchqualität viel entscheidender sind heute die 
Lager- und Reinigungsbedingungen auf den Hö-
fen. Problematisch sind insbesondere die Proteasen 
und Lipasen, die von den Mikroorganismen gebil-
det werden. Diese z. T. hitzestabilen Enzyme verur-
sachen vorzeitigen Verderb, kritisch insbesondere 
auch vor dem Hintergrund der steigenden Bedeu-
tung von Exporten. Zusammen mit einer Analyse 
der Keimspektren werden Enzymaktivitätstests in 
Zukunft eine große Rolle auch für die qualitative 
Einstufung der Rohmilch bekommen.

Mikrobiota und Enzyme

In seinem Vortrag „Mikrobiota und Enzyme“ ging 
Herr Prof. Siegfried Scherer (TU München, ZIEL, 
Lehrstuhl für Mikrobielle Ökologie) darauf ein, 
dass die durch bakterielle Kontaminanten in der 
Rohmilch gebildeten Enzyme in der Milchindustrie 
seit Jahrzehnten ein Problem darstellen. Bakteriel-
le Peptidasen und Lipasen sind Ursache für einige 
Qualitätseinbußen gegen Ende der Produkt-Min-
desthaltbarkeit. Insbesondere Produktgruppen wie 
UHT-Milch, die eine verhältnismäßig lange Halt-
barkeit aufweisen, sind betroffen. Trotz der ho-
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hen Biodiversität bleibt die Zahl der potentiellen 
Verderbskeime aber überschaubar. Weitergehende 
Analysen sollen klären helfen, welche Faktoren in 
die Regulation der Enzymbildung involviert sind, 
um diese besser zu verstehen und Rückschlüsse 
auf mögliche Vermeidungsstrategien ableiten zu 
können. Zudem sollen Detektionssysteme auf mo-
lekularbiologischer Basis zum schnellen Nachweis 
proteolytischer Pseudomonaden direkt in Milch 
entwickelt werden.

konzept eines nachhaltigkeitsmoduls 
für die Milcherzeugung

Frau Prof. Hiltrud Nieberg (Thünen-Institut für 
Betriebswirtschaft), stellte das Konzept des Nach-
haltigkeitsmoduls von QM-Milch vor. Das Nach-
haltigkeitsmodul soll ein bundesweit einheitliches 
Verständnis für die relevanten Nachhaltigkeits- 
aspekte schaffen, wobei die einzelnen Kriterien 
und deren Bewertung für alle nachvollziehbar und 
transparent sind und am Ende ein Benchmarking 
für die Milcherzeugung ermöglichen. Zudem sollen 
Änderungen im Zeitverlauf verfolgt und Früher-
kennung für nötige Eingriffe geleistet werden. Das 
Ganze wird ein dynamischer Prozess, der auf ein 
gemeinsames Besserwerden zielt. Die Molkereien 
stehen in einer Fürsorgepflicht für ihre Lieferanten 
und sollten diesen Hilfe auch in Sachen Nachhal-
tigkeit bieten.

Ziele 2020 in der tierzucht von  
Milchkühen

Herr Prof. Hermann Swalve (Universität Halle, Insti-
tut Agrar- und Ernährungswissenschaften) erklärte 
in seinem Vortrag die zukünftigen Zuchtziele. Die-
se umfassen Produktivität, Fitness und Gesundheit, 
Futtereffizienz, Wohlbefinden und Tierverhalten 
sowie spezielle Ziele, wie Hornlosigkeit. Auch die 
Methanemission ist erblich, ein laufendes Projekt 
„OptiKuh“ soll Aufschlüsse geben, wie die Emissio-
nen in der Rinderhaltung reduziert werden können.

Futtermittelmykotoxine und lebens-
mittelsicherheit

Herr Prof. Sven Dänicke (Friedrich-Loeffler-Institut 
Braunschweig, Institut für Tierernährung) führte 

dazu aus, dass der Transfer von Mykotoxinen aus 
Futtermitteln in die Milch tendenziell gering ist. 
Eine Ausnahme sei das krebserregenden Aflatoxin 
B1, das in der Kuh zu Aflatoxin M1 umgewandelt 
wird. Bei schlechtem Importfutter können die zu-
lässigen Grenzwerte überschritten werden, wo-
bei dieses Futter bedingt durch den Klimawandel 
mittlerweile auch aus Europa stammen kann. Laut 
Herrn Prof. Dänicke sind daher mehr Kontrollen 
auf Aflatoxin B1 nötig.

rechte des Eu-Parlamentes

Herr Prof. Rudolf Streinz (Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, Lehrstuhl für Öffentliches Recht 
und Europarecht) widmete sich in seinem Vortrag 
der Frage „Hat das EU-Parlament zu viele Rech-
te?“ Das EU-Parlament neigt durchaus zu einer 
ausweitenden Interpretation seiner Befugnisse. Da 
die Zustimmung des Parlaments zur Rechtsetzung 
notwendig ist, erwächst ihm ein „hinkendes“ Ini-
tativrecht. Inzwischen lassen sich Tendenzen zur 
Ausweitung des Verbraucherschutzrechts erken-
nen, dessen paternalistisches Leitbild bedenklich 
ist: immer mehr geht die EU zu Verbotsregelungen 
über (Health Claims etc.). Richtlinien werden zu-
nehmend durch Verordnungen ersetzt, was Herrn 
Prof. Streinz zufolge vorteilhaft sein kann, sofern 
ein nationales „Draufsatteln“ (wie in Deutschland 
üblich) vermieden werden kann. Lobbyismus muss 
sowohl gegenüber der Kommission, als auch ge-
genüber Parlament und Bundesregierung betrie-
ben werden, empfiehlt Herr Prof. Streinz.

Zahlungsbereitschaft der verbraucher

Abschließend berichtete Herr Prof. Sebastian Hess 
(Christian-Albrechts-Universität Kiel, Professur für 
Ökonomie der Milch- und Ernährungswirtschaft) 
über die Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für 
„Vertrauensgüter“ wie Akzeptanz von Biotechno-
logie in Nahrungsmitteln oder Tierwohl. Hierbei ist 
Herr Prof. Hess Metaanalysen nachgegangen, die 
übergreifend über verschiedene Studien hinweg 
angestellt wurden.
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Wissenschaftlicher Beirat seit über  
60 Jahren

Die breite Abdeckung der Mitglieder des Wissen-
schaftlichen Beirats gewährleistet für die Molkerei-
en die in der täglichen Arbeit benötigte Expertise. 
Damit ist er ein bedeutendes Gremium im wissen-
schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Han-
deln. Die Kenntnis wissenschaftlicher Fakten und 
der Umgang mit diesen ist unerlässliche Grundlage 
der Lebensmittel- und Prozesssicherheit, Rechtset-
zung, Produktentwicklung, Risikokommunikation 
und wirtschaftlichen Ausrichtung.

Der Wissenschaftliche Beirat des Milchindust-
rie-Verbandes kann auf eine sehr lange Tradition 
zurückblicken. Die konstituierende Sitzung war be-
reits 1950. Die Treffen finden alle zwei Jahre statt.

Milch-Wissenschaftlicher innovations-
preis an Prof. kulozik

Seit 2010 vergibt der Milchindustrie-Verband ei-
nen Forschungspreis. Er ist mit 10.000 Euro dotiert 
und kann jährlich verliehen werden.

Damit soll die Relevanz von Forschung und Wis-
senschaft im MIV deutlich sichtbar gemacht wer-
den. Der Preis wird vergeben für innovative milch-
spezifische und praxisnahe Leistungen aus den 
verschiedenen Wissenschaftsbereichen, von den 
Naturwissenschaften bis zur Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaft, die für die Molkereipraxis und 
Milchwissenschaft von besonderer Bedeutung sind.

Im Rahmen des 42. Wissenschaftlichen Beirates 
in Bamberg wurde am 20.11.2015 der Milch-Wis-
senschaftliche Innovationspreis 2015 an den 
Milchtechnologen Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik von 
der Technischen Universität München verliehen.

Herr Prof. Kulozik hat wegweisende Beiträge für 
die Umsetzung/wissenschaftlichen Erkenntnisse in 
die industrielle Praxis geliefert. Durch Initiierung 
neuer Ansätze für die Praxis sowie Aufgreifen von 
Problemen aus der Praxis, der Suche nach pragma-
tischen Lösungen, aber auch völlig neuen Lösungs-

ansätzen, wurden wichtige Impulse für den Trans-
fer von Forschungserkenntnissen in die industrielle 
Praxis geleistet.

Die bisherigen Preisträger sind:
2010: Prof. Jörg Hinrichs (Universität Hohenheim)
2011: Prof. Erwin Märtlbauer (Ludwig-Maximili-
ans-Universität München)
2012: Prof. Petra Först (Technische Universität 
München)
2013: Prof. Knut Heller (Max Rubner-Institut, Kiel)
2014: Prof. Ludwig Theuvsen (Georg-August-Uni-
versität Göttingen)
2015: Prof. Ulrich Kulozik (Technische Universität 
München)

ideenbörse Forschung 2016: „Milch hat 
Zukunft - Die Milch als Wertstoff“

Im Wechsel mit dem Wissenschaftlichen Beirat 
findet im 2-jährigen Rhythmus die MIV-Ideen-
börse Forschung statt. Unter dem Titel „Milch hat 
Zukunft - Die Milch als Wertstoff“ werden am 16. 
und 17. November 2016 führende Wissenschaftler 
und Unternehmensvertreter im Hotel Maritim in 
Fulda tagen.

Es sind vorträge zu den folgenden the-
menbereichen vorgesehen:

Technologie: Industrie 4.0, Verlustfreie Produkti-
on, Potenziale neuer Technologien für die Käse-
herstellung, Impulse aus der Pflanzenfettkristal-
lisation zur Butterherstellung, Technologien zum 
Anreichern physiologisch relevanter Komponenten 
aus Milch/Molke, Wertstoffe aus Nebenströmen, 
Nichtenzymatische Funktionalisierung von Milch-
proteinen

Energie/Abwasser: Co-Vergärung von Reststof-
fen aus Molkerei und Abwasseranlage, Alternative 
Dampferhitzung/Lufterhitzung

Hygiene/Qualität: Rohmilchbewertung im Hin-
blick auf hitzeresistente bakterielle Peptidasen, 
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Probleme bei der Bestimmung pathogener Keime 
in Pulverproben, Chemometrics and multivariate 
data analysis for process control in food and dairy 
industry, Charakterisierung von Rohstoffen durch 
spektroskopische Methoden, Advanced Procedures 
in Dry Cleaning.

Ziel der Ideenbörse ist die Entwicklung von Ideen 
für neue, praxisnahe, milchwirtschaftsrelevan-
te Gemeinschaftsforschungsvorhaben sowie für 
eventuelle unternehmensspezifische Projekte. Sol-
che Vorhaben können anschließend zur Förderung 
durch das BMWi eingereicht werden.

Miv, der starke Forschungspartner in 
der Milchbranche

In den letzten 16 Jahren wurde mit 37 Instituten/
Professoren an 22 Standorten erfolgreich zusam-
mengearbeitet. Darüber hinaus gehören weitere 11 
Professoren an 9 zusätzlichen Standorten über den 
Wissenschaftlichen Beirat des Milchindustrie-Ver-
bandes zum Forschungsnetzwerk.

Um den Kontakt zu den Forschungsstandorten 
weiter zu intensivieren, finden die Sitzungen der 
Arbeitsgruppe Forschung regelmäßig an verschie-
denen Instituten statt. Im Berichtszeitraum wurde 
das Institut für Lebensmittelwissenschaft und Bio-
technologie an der Universität Hohenheim besucht 
(Prof. Hinrichs, Prof. Schmid, Prof. Fischer, Prof. 
Kohlus) und im Rahmen der Sitzung bei der Hoch-
land Deutschland GmbH in Heimenkirch auch die 
muva kempten GmbH.

Forschung mit Perspektive, stets an-
wendernah und innovativ
Der MIV nutzt dabei das Programm zur Förderung 
der industriellen Gemeinschaftsforschung des 
BMWi, um Forschungsvorhaben zu initiieren, die in 
enger Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgrup-
pe Forschung und den wissenschaftlichen Institu-
ten entwickelt werden.
Der MIV ist einer der forschungsintensivsten Er-
nährungsbereiche im FEI (Forschungskreis der Er-
nährungsindustrie e. V.). Die Unternehmen beteili-
gen sich über den MIV mit einem zehnprozentigen 
Industrieanteil bezogen auf die Förderung durch 
das BMWi.

gemeinschaftsforschung fördert  
nachwuchs

Den Nutzen aus den Vorhaben haben nicht nur 
die Wirtschaft und die Wissenschaft. Gleichzeitig 
werden durch die Projektbearbeitung Nachwuchs-
wissenschaftler ausgebildet, die später in der Wirt-
schaft hoch qualifiziert Anstellung finden können. 
Qualifizierte milchwissenschaftliche Experten wer-
den in den verschiedensten Bereichen benötigt, 
beispielhaft sei der Verpackungssektor genannt.

Quelle: Kartendaten © 2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009),Google

Standorte des MIV-Forschungsnetzwerkes
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Wissenschaft und Forschung

Forschung im Miv: bald 20 Jahre er-
folgreich etabliert

Im MIV werden seit 1997, d. h. seit bald 20 Jahren, 
durch die Arbeitsgruppe Forschung vorwettbe-
werbliche Gemeinschaftsforschungsvorhaben in-
itiiert und begleitet, zahlreiche Projektvorschläge 
kommen direkt aus der Wissenschaft.

selektion sichert Praxisnähe, nutzen 
und umfängliche Bewilligung
Von 2004 - 2015 wurden in der Arbeitsgruppe 
Forschung insgesamt 163 Projekte geprüft. Davon 
wurden 53 % der Ideen u. a. wegen der zu dem 
Zeitpunkt nicht vorhandenen Praxisrelevanz vom 
MIV nicht weiterverfolgt.

Seit 1997 hat das BMWi über 31,7 Mio. Euro öf-
fentliche Mittel für MIV-Projekte zur Verfügung 
gestellt. Dabei laufen die Forschungsvorhaben 
nach den jetzigen AiF-Strukturen über 2-2½ Jahre 
bei einem Fördervolumen je Institut von maximal 
250.000 Euro.

Die hohe Bewilligungsquote resultiert aus der gu-
ten Vorbereitung durch Wissenschaft und Indust-
rie. Die Qualität der Vorselektion und Begleitung 
sichert und erhöht die Aussicht auf die Bewilligung.

In 2015/2016 erfolgte die Bewilligung von For-
schungsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von 
über 3 Mio. Euro.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fördervolumen (€) 747.943 794.830 162.490 1.219.920 841.490 977.080 1.347.100 1.234.700 1.971.200 1.711.450 1.267.050 2.368.500 3.185.300 2.241.500 3.743.600 2.592.750 913.100 2.148.100 2.555.880

Anzahl der Projekte 4 4 1 5 4 4 6 5 6 4 4 5 4 6 5 5 3 6 7
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Das Brüsseler Miv-Büro

Der MIV ist mit einem eigenen Büro in Brüssel ver-
treten und fungiert dort als wichtiges Bindeglied 
zwischen dem Berliner MIV Büro, den deutschen 
Molkereien und den EU-Institutionen sowie dem 
Dachverband EDA. Der direkte Kontakt vor Ort ist 
ein großer Vorteil für den MIV. So kann rechtzeitig 
Einfluss auf EU Gesetzesvorhaben genommen wer-
den, damit die Anliegen der deutschen Milchindus-
trie ausreichend Gehör finden.

Büro in Peking

Das im September 2014 eröffnete Büro in Peking 
hat sich auch im zweiten Jahr als gute Investiti-
on erwiesen. Der MIV und die Export-Union für 
Milchprodukte hatten zusammen mit dem Export-
verband German Meat das Büro unter Ko-Finan-
zierung durch das Bundeslandwirtschaftsministe-
rium (BMEL) aufgebaut. Die Mitgliedsunternehmen 
erhalten über das Büro eine breite Unterstützung 
im Ausbau des chinesischen Marktes für deutsche 
Unternehmen bzw. bei der Festigung bestehender 
Handelskontakte. Relevante chinesische Rechtstex-
te können so schnell geprüft und angeboten oder 
auch konkrete Hilfestellungen bei z. B. blockierten 
Containern bei der Einfuhr gegeben werden.

VBPM ZDM

ZMB

BUMO

EXU
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FONTE

EUCO-
LAIT

EDA

IDFGDP

DRV

BPM

VDM*

DBV

FDE

BLL

*Deutsches
Nationalkomitee 
im IDF

Regional
Milchwirtschaftliche Landesvereinigungen im Bundesgebiet
VBPM - Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V.
IPMB - Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V.

National
VDM - Verband der Deutschen Milchwirtschaft e.V.
GML - Gemeinschaft der Milchwirtschaftlichen Landesvereinigungen e.V.
ZMB - Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH
EXU - Export-Union für Milchprodukte e.V.
BUMO - Bundesverband Molkereiprodukte e.V.
ZDM - Zentralverband Deutscher Milchwirtschaftler e. V.
BPM - Bundesverband der Privaten Milchwirtschaft e.V.
DRV - Deutscher Raiffeisenverband e.V.
DBV - Deutscher Bauernverband e.V.
BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.
SMM - Schutzgemeinschaft für Milch- und Milcherzeugnisse e.V.

International
EUCOLAIT - Europäischer Milch-Handelsverband
ASSIFONTE - Europäischer Schmelzkäseindustrieverband
EDA - Europäischer Milchindustrieverband
IDF - Internationaler Milchwirtschaftsverband
FDE - Europäischer Verband der Lebensmittelindustrie
GDP - Weltmilchplattform
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EDA
www.euromilk.org
Präsident: Michel Nalet (FR)
Generalsekretär: Alexander Anton (DE) 

Der Europäische Milchindustrie-Verband (EDA) ist die Stimme der europäischen Milchindustrie bei der 
EU in Brüssel. Die Tätigkeiten von EDA konzentrierten sich dieses Jahr auf die Milchkrise und die damit 
verbundenen Hilfspakete der EU-Kommission. Auch die Herkunftskennzeichnung war wieder ein wichtiges 
Thema.

ASSIFONTE
www.assifonte.org
Präsident: Ludwig Rupp (AT)

Der Verband der Europäischen Schmelzkäseindustrie (ASSIFONTE) setzt sich mit den aktuellen Markt- und 
Handelsfragen auseinander, vor allem aber mit dem für diese Industriesparte wesentlichen Außenhandel. 
ASSIFONTE ist durch seinen Generalsekretär im Beratenden Ausschuss Milch der Europäischen Kommission 
vertreten und setzt sich hier für die Standpunkte seiner Mitglieder ein.

In enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Milchindustrie-Verband (EDA) und der Europäischen Uni-
on des Handels für Milcherzeugnisse (EUCOLAIT) werden die grundlegenden Positionen zu den auftreten-
den Problemen der europäischen Milchpolitik abgestimmt. 

Im Vordergrund der Beratungen stehen die wiederaufgenommenen Arbeiten beim Codex-Komitee zur 
Schaffung eines weltweiten Codex-Standards für Schmelzkäse.

EUCOLAIT 
www.eucolait-dairytrade.org
Präsident: Jack F. Baines (B)
Generalsekretär: Jukka Likitalo (FI)

Der europäische Verband des Handels für Milcherzeugnisse (EUCOLAIT) mit Sitz in Brüssel hat als Tätig-
keitsschwerpunkte (Außen) Handels- und Marktfragen für den europäischen und internationalen Milch-
sektor, die auch in den verschiedenen Produktgruppen Käse, Butter und Milchpulver/Kasein des Verban-
des durch die Mitglieder diskutiert werden. Der Verband dient den Mitgliedern aber auch als Sprachrohr 
gegenüber der EU-Kommission. Über Eucolait ist der MIV damit in den Sitzungen der MMO (Milk Market 
Observatory) Gruppe der EU-Kommission vertreten.

Der MIV ist über die Export-Union für Milchprodukte (Vorsitz: Gerhard Meier) und den Bundesverband 
Molkereiprodukte in die Arbeit von EUCOLAIT mit einbezogen. Durch die Einbindung von Frau Karin Monke 
(Geschäftsführerin der Export-Union und Vizepräsidentin von EUCOLAIT) in den Vorstand von EUCOLAIT ist 
eine Integration in die Entscheidungsgremien gewährleistet. 
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gDP
www.globaldairyplatform.com
Präsident: Rick Smith (USA)
Geschäftsführer: Donald Moore (USA)

GDP, mit Sitz in den USA, ist ein internationaler Verband von Unternehmen und Verbänden, der sich ins-
besondere um die Themenfelder Ernährung und Nachhaltigkeit inklusive Kommunikation im Milchsektor 
kümmert. Der MIV ist direktes Mitglied.

Miv im deutschen netzwerk

Der MIV ist weiterhin Mitglied in vielen Dach- und Förderverbänden, wie z. B. dem Bund für Lebensmit-
telrecht und Lebensmittelkunde (BLL), unter dem Vorsitz von Stephan Nießner. Über den VDM Verband der 
Deutschen Milchwirtschaft ist der MIV u. a. in den „Runden Tisch der Milchwirtschaft“ eingebunden. Der 
MIV betreibt eine Bürogemeinschaft zusammen mit der Export-Union für Milchprodukte e. V. und dem 
Zentralverband deutscher Milchwirtschaftler e. V. (ZDM GF: Rechtsanwalt Torsten Sach). Dieser vertritt die 
Interessen der Molkereifachleute und berät in Fragen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in den milchwirt-
schaftlichen Berufen sowie zur Gesetzgebung, u. a. dem Arbeitsrecht. Des Weiteren arbeitet der MIV zu-
sammen mit dem Bundesverband Molkereiprodukte e. V. unter seinem Präsidenten Manfred Heimes.

iDF
www.fil-idf.org
Präsident: Dr. Jeremy Hill (NZL)
Generaldirektor: Dr. Nico van Belzen (B)

Dem Internationalen Milchwirtschaftsverband gehören derzeit 47 Länder aus aller Welt an. Seine Arbeit 
konzentriert sich auf die Schwerpunkte Milchwirtschaft, Milchrechtliche Fragen z. B. Codex, Ökonomie 
und Umwelt. Der MIV ist über den VDM Mitglied im IDF.

FoodDrinkEurope 
www.fooddrinkeurope.eu
Präsident: Gilles Morel (MARS chocolate)
Generalsekretärin: Mella Frewen (IRL)

FoodDrinkEurope integriert neben den jeweiligen nationalen Spitzenverbänden (für Deutschland den BLL 
(Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde) und die BVE (Bundesvereinigung der Deutschen Er-
nährungsindustrie)) auch die europäischen Branchenverbände wie den europäischen Verband der Milchin-
dustrie EDA.

FoodDrinkEurope vertritt auf europäischer Ebene die Interessen der gesamten Lebensmittelbranche und 
wird hier auch vom MIV unterstützt. Ein Schwerpunkt ist das europäische Lebensmittelrecht. 
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ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung gmbh
Die ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH wird von Frau Monika Wohlfarth als Geschäftsführerin gelei-
tet und nimmt Aufgaben der Marktberichterstattung wahr. Sie übernahm damit die Aufgaben der alten ZMP, die im 
Rahmen der Abwicklung des Absatzfonds ihre Tätigkeit einstellte. Die ZMB ist die Tochtergesellschaft des MIV und 
betreibt ein eigenes Büro in Berlin. Sie informiert die Mitglieder der verschiedenen Milchverbände und berät Politik 
und Öffentlichkeit in Bezug auf Milchmarktdaten sowie -entwicklung. In den Gremien der EU-Kommission ebenso 
wie bei den europäischen Verbänden werden die Daten vorgestellt und interpretiert. Die Zusammenstellung von 
wöchentlichen, monatlichen sowie Jahresberichten ist eine der wichtigen Aufgaben.

Deutscher Bauernverband e. v. 
Der MIV ist förderndes Mitglied im Deutschen Bauernverband und dort im erweiterten Präsidium vertreten. Die Geschäfts-
stelle des QM-Milch e.V. sowie das Sekretariat des Verbandes der Deutschen Milchwirtschaft sind beim DBV angesiedelt.
Unter dem scheidenden DBV-Milchpräsidenten Folgart fanden zahlreiche Veranstaltungen unter Mitwirkung des MIV 
statt, u. a. auch zwei Treffen mit Vertretern der französischen Milchwirtschaft.

Die lebensmittelwirtschaft e.v. 
Der Verein dient als Dialogforum und Informationsplattform der gesamten deutschen Lebensmittelbranche. Er stellt 
Transparenz darüber her, was über vier Millionen Beschäftigte in der Lebensmittelwirtschaft täglich leisten – Vielfalt, 
Qualität und Sicherheit bei über 170.000 Nahrungsmittelprodukten. Hier werden Fragen beantwortet, die in der 
Gesellschaft diskutiert werden.

Exportförderung durch die gEFA
Die GEFA German Export Association for Food and Agriproducts wurde 2009 gegründet und ist seit 2013 eine 
vollständig durch die Wirtschaftsverbände und eigene Projekte finanzierte Institution zur Exportförderung von 
Produkten der verschiedenen Mitglieder. Die GEFA führt im Auftrag ihrer Mitglieder unterschiedliche Maßnahmen 
zur Förderung des Absatzes deutscher Produkte im Ausland durch. So werden beispielsweise Listungsgespräche mit 
ausländischen Handelskette oder Gemeinschaftsstände auf wichtigen internationalen Messen organisiert. Die GEFA 
bringt ebenfalls Maßnahmen in das BMEL-Förderprogramm ein. Eigene Veranstaltungen sind zum Beispiel der Diplo-
maten Salon und das Diplomaten-Frühstück, die jährlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten ausgerichtet werden. 
Beim Empfang der Länderreferenten im Rahmen des Außenwirtschaftstages steht die Kontaktpflege mit den deut-
schen Botschaften im Mittelpunkt. 
Der Milchindustrie-Verband zählt zu den GEFA-Gründungsmitgliedern und ist im Vorstand der GEFA über die Ex-
port-Union für Milchprodukte e. V. vertreten.

Export-union für Milchprodukte e. v. 
Die Kooperation des MIV mit der Export-Union für Milchprodukte e. V. (EXU) hat sich über Jahrzehnte gefestigt. Die 
Bürogemeinschaft der beiden Verbände war daher eine logische Konsequenz. Der Arbeitsschwerpunkt ist namenge-
bend, nämlich der Export von Milch und Milchprodukten. Die EXU informiert dabei die Mitglieder, sowohl Händler 
als auch Hersteller, zu Belangen des Außenhandels innerhalb der EU und in Drittländer. Kompetenzbereiche der EXU 
sind daher z. B. Zoll, Handelsabkommen, EU- und Drittlandsvorschriften, Veredelungsverkehr, Hygienevorschriften 
und Veterinärzertifikate.



MIV-Geschäftsbericht 2015/16 73

Der MIV im Netzwerk und seine Gremien

Der vorstand (Stand Oktober 2016 *tbc)

Vorsitzender:
Peter Stahl,

Hochland SE, Heimenkirch

Stellv. Vorsitzender
Hans Holtorf, 

Frischli Milchwerke GmbH,  
Rehburg-Loccum

Stellv. Vorsitzender und 
Schatzmeister
Jakob Ramm, 

Milchwerke Schwaben eG,  
Ulm

Florian Bauer, 
J. Bauer GmbH & Co. KG, 

Wasserburg

Fridolin Frost*, 
Mondelez Deutschland 

GmbH, Bremen

Ralf Hinrichs, 
Molkerei Ammerland eG, 
Wiefelstede-Dringenburg

Ehrenvorsitzender:
Toni Meggle, 

Molkerei MEGGLE 
Wasserburg GmbH & Co. KG 

Peter Hartmann, 
Bayerische 

Milchindustrie eG, 
Landshut

Robert Hofmeister, 
Käserei Champignon 

Hofmeister GmbH & Co. 
KG, Lauben, Präsident des 
Verbandes der Bayerischen 
Privaten Milchwirtschaft

Ulrich Kraut, 
Edelweiss GmbH & Co. KG, 

Kempten

Detlef Latka, 
Hochwald Foods GmbH, 

Thalfang

Hervé Massot, 
Zott SE & Co. KG, Mertingen

Winfried Meier*, 
Arla Foods Deutschland 

GmbH, Düsseldorf

Ingo Müller*, 
DMK Deutsches Milchkontor 

GmbH, Bremen

Claus Naarmann, 
Privatmolkerei Naarmann 

GmbH, Neuenkirchen

Ralph Wonnemann, 
OMIRA Oberland-

Milchverwertung GmbH, 
Ravensburg

Peter Weltevreden, 
FrieslandCampina Germany 

GmbH, Heilbronn

Drs. Sil H. van der Ploeg, 
Molkerei MEGGLE 

Wasserburg 
GmbH & Co. KG
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geschäftsstelle

Hauptgeschäftsführer:
Eckhard Heuser, 
Dipl.-Ing. agr.

Dr. Björn Börgermann

RA Torsten Sach

Geschäftsführer:
Rechtsanwalt 

Dr. Jörg W. Rieke

Karin Monke

RA Astrid Stein

Geschäftsführende 
Wissenschaftliche Leiterin:

Dr. Gisela Runge, 
Lebensmittelchemikerin, 
Dipl.-Oecotrophologin

Dr. Katrin Lehmann

Büro Brüssel: Leitung 
Amelie de Grahl

Marcin Preidl

(1. Reihe vlnr: Annkatrin Heide (BUMO), Karin Monke, Astrid Stein, Franziska Seele, Dr. Katrin Lehmann, Cathrin Smalla, Ines Terbeck, Heidelore 
Skowski, Marie Pritzkow (ZDM), Dr. Gisela Runge 2. Reihe vlnr: Torsten Sach, Amelie de Grahl, Claudia Stiehler, Eckhard Heuser, Dr. Jörg Rieke, Dr. 
Björn Börgermann, Monika Wohlfarth (ZMB), Marcin Preidl, Monika Hubar)

referenten
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Produkt- und Arbeitsgruppen

Sozialpolitik
Vors.: Werner Giselbrecht

Geschäftsstelle: Dr. Jörg W. Rieke

Außenhandel
Export-Union für Milchprodukte e.V.

Vors.: Gerhard Meier

Geschäftsführung: Karin Monke,  

Dr. Björn Börgermann

Logistik
Vors.: Rainer Jüngling

Geschäftsstelle: Dr. Björn Börgermann

Erzeugerfragen
Geschäftsstelle: Dr. Björn Börgermann

PR-Ausschuss
Geschäftsstelle: Dr. Björn Börgermann

Forschung
Vors.: Hans-Jörg Denzler

Geschäftsstelle: Dr. Gisela Runge

Qualität und Produktsicherheit
Vors.: Hans Holtorf

Geschäftsstelle: Dr. Gisela Runge

Wissenschaftlicher Beirat
Vors.: Hans Holtorf

Geschäftsstelle: Dr. Gisela Runge

Produktgruppen

Dauermilch
Vors.: Peter Hartmann

Geschäftsstelle: Eckhard Heuser

Milchfrischprodukte/Konsummilch
Vors.: Lars Schäkel

Stellv. Vors.: Florian Bauer

Geschäftsstelle: Torsten Sach

Milchfetterzeugnisse (MIV/DRV/BPM)
Vors.: Claus-Peter Witt

Stellv. Vors.: Dr. Franz Mayer

Geschäftsstelle: Torsten Sach/Heinrich Schmidt 

(DRV)

Käse und Schmelzkäse
Vors.: Ingo Müller

Geschäftsstelle: Dr. Jörg Rieke

Arbeitsgruppen

Umwelt
Vors.: Hans-Jörg Denzler / Rainer Bertsch

Geschäftsstelle: Astrid Stein

Beschaffung
Vors.: Heike Fastenau-Groß

Geschäftsstelle: Karin Monke

Recht
Vors.: Rüdiger Beduhn

Geschäftsstelle: Dr. Jörg Rieke
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Mitglieder

…keiner schmeckt mir so wie dieser.
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Mitglieder
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Mitglieder
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Fördermitglieder
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